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Achtes Kauptstück.

Gericht.

1) Einleitung.

1) Gericht ist Gottes Werk.
2) Gericht stärkt Gottes Lob.
3) Das Urtheil ist Gottes.
4) Der Richter sitzt an Gottes Statt.
5) Das Gericht ist eine Krone der Bescheidenheit.
6) Die Gerichtsgewalt haben, haben auch Friedensgebot.
7) Wo man Gericht hegt, gebeut man Friede.
8) Alle Gerichtsstätten haben das Geleite.
9) Wo Gericht ist, da ist Friede.

10) Das Recht kann Niemand zwingen ohne den Richter.
11) Jedes weltliche Gericht beginnt von Wahl.
12) Gaugerichtsbarkeit ist der Landleute freie Wahl.
13) Die erste Hand des Gerichts ist der König.
14) Jeder Richter sitzt an des Kaisers Statt.

b
' ) Rechtssp. koi. 94 und 101. v. Agric. 38, 62. 0 Kl. KE. I 1 „Zerlekte

sterlcet Aotss lob". 0 Holl. Sachs. 33, 24 „änt vonniss is Zooäs. 0 Kling 188
u. 1 und 252 u. 1. Wgl. 227, 39; 372, 32. 0 „äns AsrieNte ist eins erons aller
NssolisiäsnNeit" . Kl. Kais. E. I 6. 7. °) Rügen 47. 37 : „de Gerichtwalt hebben,
de hebben ock Fredebott". ') Rügen 48 , 37 : „Wor men Gerichte heget, dar bülh
men Frede". 0 Rügen 49. 38: „Datt hebben alle Gerichtsteden_ des Gcleydc".
0 Rügen 48, 37 „wor iß Gerichte, dar iß Frede". >°) Kling 212 1>. 2 : „Das Recht
mag niemand zwingen ohn den Richter". Sachs. I 35 : „41 rverliL xsrielits
Neust bsgin von lrors«. Spiegel deutscher Leute 75, 77. Fidicin I 84 : „xo^es-
eax is äer iLnäluäs Iris Irors" ; Kling 37 a. Bist. 31. Sachs. I 56. ^) Schwab.
S - 103. 14: „äx srsts Iranä äss ZerieNtes äas ist äer lrüniß". " ) Kl. Kais. E.
III 13 (205) : „ein iglielr riolrter sitrist an äes lrsissrs stat ".

26
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45) Wen der Kaiser an seine Stelle setzt, der hat des Kaisers Gewalt.
16) Was dem Schultheißen geschah, ist dem Herrn geschehen.
17) Das Gericht ist deren Erbe nicht, die daran gesessen.
18) Niemand kann sagen, daß ein Gericht sein Eigen sei.
19) Wahrheit sucht nicht Winkel.
20) Binnen beschlossenen Wänden und unter Dach soll Niemand Urtheil

finden.
21) Streit muß man grüßen bei Sonnenaufgang.
22) Sonne gilt im Sommer , Tag im Winter.
23) Wenn die Sonne unten ist, thut man den Bann auf.
24) Urtheil sprechen und Eid schwören darf man nicht länger , als bis

die Sonne untergeht.
25) Geht die Sonne zu Rest, so hat die Ladung keine Kraft.
26) Das Gericht muß allzeit mit nüchterner Zunge geleitet werden.
27) Man muß fastend zu Gericht gehen.
28) Ein Gericht bei Gras , das andre bei Stroh.
29) Alle guten Dinge sind drei.
30) Sanct Martin führt die Schlüssel zu jeder Seele auf dem Pfad

zum letzten Urtheil.
31) Binnen gebundenen Tagen darf man nicht schwören.

>°) Kl. Kaiscrr. E. III 14 (206) : „wen der Leiser setrist an sin stnt, der
dnt äss Leisers gewalt". Bodm. 641 : „Waz dem Schultheißen da geschien ist.
daz ist dem Herrn geschieh»". ") Grimm. W. Ill 577 : „es (äss xerielit) ist idr
erde niedt, di dran gesessen linden". Kindl. Hör. 686. " ) Schwab. W. 85 „da¬
von innZ oisinan geben, das ein xeriodts sin si^sn si" Daniels Rechtsd. III 311,
18. ") Rößler I 86, 129: „Die wordeit suokt niedt winLel". '") Schwab. S . 165
2 : „Inruot desedlossen wenden und undsr dned sol n^inand urteil vinden".
Spiegel deutscher Leute 186, 254. ^) Krlesods 'Wetten II 37 S 28. Richth. 391
Z 26 : „str^d sodzdmn Zretn di sonnn ox^nnA" . ^) Gulath 442 : „sül seal um
sumar läds. snn daZr um vstr " 443 , 417 u. 436 , Graug 138 , donss. 320.
") Grimm W. II 718: „wnnneds die sonne vnden is , nlsdnnn sali man den
dannen nildoin". ^) Gutalagh 61 S3 : „orteil teilen »dir e^de swsrsn säl men
nit IsnZdsr den d^ sunns undir ^eit". ^) Walch 94, 95 : „so aber die sunns Ls
rsst leumt, so dat ir Zedot Lein lcrakt" . °̂) dur. Iris. I 47 (16) : ,,dat riuedt
scdsl nlt^d me^ noedteren tongde lexd wird»". ^) Gulath 15: „Nenn soolo
lnstandi til tdin^s ALNZa" , Wgl. 255, 48: „man sal nuedtern riedten". °') Gr.
W. III 130: „eins (ZodinL) dsi xrnse und eins dei stro". Minden II 296, 9;
297. von Steinen III 690 u. 1359. --) Ztschr. f. d. R. XVI 115, He,risch 713, 12,
749, 41. "̂) Nichth. 430 § 16: „sints Nartine da sloetelin leert to iwer siele
in dst xaed ti da lsstn ordele". ") Sachs. II 10,3 : „Linnen Asdundsnen dnZen
ne mut man niodt swsrsn ".



32) Binnen gebundenen Tagen soll man nicht richten.
33) Um Langfasten ruhen alle Klagen.

Wenn Gott , wie der allgemeine Theil darthut , das Recht ist, muß bas

Gericht sein Werk sein:
„Wahrheit und Urtheil sind immer Gottes Handwerk " ")

er ist der gerechte Richter , der immer recht richtet , und außer ihm Niemand . ")
Als Gotteswerk ist das Gericht die Weisheit , die zu allen Zeiten Ur¬

sache und Wirkung verfolgt und erkennt/ ) eine unirrsame Straße der Be¬

sten '') die Wahrheit selbst . ") ( 5)
Gott wirkte der Welt den Frieden , das ist das Recht , und gedachte

des Gerichts um des Friedens willenwer  zu Gericht sitzt, gebietet Frie¬
den und verbietet Unfrieden , Unlust und Ueberpracht , den Betrübten zu Hilfe

und den Bösen zur Strafe ^) ( 6 — 9 ) ; er hat den Bann , das ist des Kö¬
nigs Zwang.

Mit dem bloßen Ausspruche über Recht und Unrecht ist Niemanden
gedient , denn Rechte werden verletzt , obwohl man sie kennt : „des Rechtes
Findung wäre umsonst , wäre kein Richter , der es fort und fort beschirmt

und ausrichtet " . ") ( 10)
Recht und Gericht werden in den Quellen nicht nur äußerlich mit

Einem Worte bezeichnet, ' ) sie sind auch Eines Wesens : die ewige Wahrheit
ist Seele und Wille , Gewohnheit , Satzung und Urtheil — Körper und

Handlung ; erst in ihrer Vereinigung das Leben des Rechts , eines ohne das
andre mag nicht bestehen.

In der Geschichte zeigt sich das Gericht , oder doch die Ausübung an¬

fänglichst in der Wahlform : wo sich Zwei nicht einigen , wird ein Dritter,
der Mann des gemeinsamen Vertrauens zur Entscheidung angegangen . Ganz
gut , solange nur um wirklich zweifelhafte Ansprüche gestritten wird , und selbst
in diesem Falle , ganz abgesehen von muthwilligen Streitigkeiten und vom
Strafverfahren wird Jeder den als Richter wollen , der voraussichtlich seiner

Meinung bcitritt , und der hierüber mögliche Streit bedürfte selbst wieder
eines Richters . .

") Sachs. II 11. 4 : „Mimen Zebunäensn äaZen ns inut man niebtätnxsn"
Dist. IV 25. 5. "') Gulath 487 : „Ltanäs . seols soknir nUnr um lanZnksusto".

n) Notker beiWack. d) Magdeb. 188 , lur . Iris. UXXII 11 ( 240) . o) Waruk.
III 96 : „cause enäs nette moxven vervolZtien ts wette t'allen t^clen einte rv^Ien.
ä) K. KE. I 6 (7). s) Wahrheit statt Gericht: Warnk. III 380 - 350 . tMerls II
30 u. 723 . I) Wack 5. 46, Rupr. (Maurer) 10 . 1. x ) Ludcwig IX 518 . 16, häu¬
fige Bannsormel. k) Kling 36 t>. 1 und 41 a. 2 , vgl. Usx Lsguv . XII 1 Z 2.
1) vgl . auch das römische in gus voonrs.
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Eö muß also einen nothwendigen Richter geben; nicht die Parteien,
sondern das Gemeinwesen, dem beide Theile angehören, wählt sich seine Obrig¬
keit, diese aber ist an sich und begriffsmäßig Richter; ") sie hat allein genü¬
gende Kraft um das Urtheil nölhigenfalls mit Gewalt zu erzwingen: „Die
Obrigkeit ist ein lebendig ordnendes Recht, das Gesetz eine stumme
Obrigkeit".")

Das Gemeinwesenund die Obrigkeit überträgt aber die Ausübung;
so wählt sich der Gau seine Richter auf lebenslang oder bei frischer Thal
für den einzelnen Fall und diese Gaugerichtsbarkeit ist weder Lehen noch
Erbe, sondern der Landlcute freie Wahl.°) (11, 12) .

Die höchste Obrigkeit und dem Begriffe nach der einzige Richter ist
der König als Gottes Stellvertreter ; alle gesetzten sitzen an seiner Statt,
sprechen in seinem Namen und werden von seiner Macht gestützt( 13—15).

Nur darf dies nicht zu buchstäblich aufgefaßt werden, weil in seinem
Lande Jeder König und Kaiser ist") : die höchsten Landesherren sind gleich¬
falls geborne unv gekorne Richter, — der Kaiser bestätigt sie nur als solche
— und bestimmen sich ihre Vertreter; der ausübende Richter ist also Stell¬
vertreter und zwar im weitesten Sinne, (16) aber nicht die Geburt, sondern
die Wahl hat ihn berufen.") (17, 18)

Das Gericht muß auch äußerlich als Gotteswerk und Wahrheit erkenn¬
bar bleiben; nicht blos die Herren, auch des Volkes Stimme, die ja Gottes
Stimme ist, muß es überwachen: „ Man darf kein Gericht heimlich
hegen". ' ) (19)

Oeffentlichkeit kennzeichnet das alte Verfahren; unter Laubbäumcn, in
der offenen Au, auf einem hervorragenden Hügel oder größerem Steine setzt
sich der Richter und Beisitzer zu Dinge, die ganze Gemeinde umsteht ihn im
Ringe. Manchenorts bildet ein auf Haselgerten fortlaufender Faden die ein¬
zige Schranke zwischen Gericht und Volk. )̂ (20)

Als dieses die sinnbildliche Umfriedung nicht mehr beachtete, weil nim¬
mer verstand, wurde der Platz , und zwar bis in die Neuzeit herein, mit
Brettern verschrenkt. ")

Zwar wollten schon die Karolinger den Richter vor Unglimpf des
' Wetters besser schützen, als dies Baume vermögen, und verordneten die Er¬

richtung von Gerichtshäusern, aber diese Vorschrift fand Jahrhunderte lang
geringen Anklang, sei es, weil die gegentheilige Gewohnheit zu tief gewur-

s.) Lappend. 195. 3. Gl. 6) Rechtssp. 2. v. o) Sachs. I 56 u. Gl. <I) s.
unten Staatsrecht, s) Gl. Sachs. I 55. 1) Dist. IV 41. g) Gulath 13. Graug.
34. Forstathingsl. I § 6. b) Beispiel von 1688. Bodm. 856; daher Schranne-
Gericht.
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zeit, sei es, weil man sich mit dem Gedanken nicht befreunden wollte, daß
Richter und Rechtsverletzer unter Einem Dache Hausen sollten.

Nur allmählig erbauten die Städte ihre Sprachhäuser, welche mit Ein¬
führung des schriftlichen Verfahrens notwendiger und selbst Regel wurden;
aber auch hier forderte mau, wenigstens in Lehenstreitigkeiteu, Niemand dürfe
binnen geschlossener Wände und unter Dach Urtheil finden.

Wie der Ort , so muß die Zeit das Gericht offen halten; scheinende
Sonne bedingt überhaupt die Nechtsbeständigkeit aller Handlungen, insbeson¬
dere aber der gerichtlichen. Nächtliche Sitzungen wurden zwar bezüglich der
westphälischen Vehme behauptet, gehören aber in den Bereich der Mährchen:
Man grüßt jeden Streit bei Sonnenaufgang (21) die Sonne gilt, und län¬
ger, als bis sie untergeht, darf man weder Eide schwören, noch Urtheil spre¬
chen;") mit Sonnenuntergang hört das Gericht auf, jedes Urtheil, das man
später findet, ist nichtig,'") selbst die Ladung vollkommen machtlos. (22—25).

Regelmäßig wird das Gericht schon viel früher beschlossen; nur solange
die Sonne klimmt, also bis Mittag, darf ein Rechtsstreit anhängig gemacht
werden, die wichtigste Handlung des alten Verfahrens, der Zweikampf, kann
verweigert werden, wenn man den Mann erst nach Mittag kämpflich grüßt,°)
denn das Gericht soll mit nüchterner Zunge geleitet werden.

Daß trunkene Urtheiler keinen nüchternen Bescheid geben, spricht für
sich selbst; aber nüchtern sagt noch mehr: „Wer nur einen Bissen genoß und
Urtheil spricht, wird vor Gott schuldig". '') „Ueber Blutrunst muß man
fastend richten".") Ordentliche Gerichtszeit reicht also nur bis Mittag.

Wie die Stunde, so bestimmt die Sonne den Tag des Gerichts; wenn
sie in den Nachtgleichen des Frühlings und Herbstes stillsteht, hielt man in
früher Vorzeit das ächte ungebotene Ding , eines bei Gras und das andere
bei Stroh/ ) (28)

Als das Christenthum den Naturdienst niederlegte, traten die großen
Hochzeiten des Kirchenjahres an die Stelle der Sonnwenden, wobei der letz¬
teren ungefähre Zeit beibchalteu ward/)

Einheitliche Ziele sind nicht wahrzunehmen und nur in breitem Durch¬
schnitte können die Zeiten um Ostern, Peter und Paul und als drittes echtes
Ding der Martinstag bezeichnet werden;'") der Sonne rechtserschließende

-r) Graug. 138. Görl. II 482. 16 , Grimm. W. I 501, II 492. b) G. O.
108 v. o) Sachs. I 63 tz 3. Magdeb. 318. ä) Schwab. W. 81. 82. Kais. Frb. 587
153. v) Rupr. (Maurer) II 96 (346) über xlnetrunst sol man vasterwi riobttim.
I) Wolfg. Menzel die Sonnenwende im deutschen Volksglauben 1858. x) Zeriolit rs
EAieklkm Grimm W. I 103, 266, 316, 322, 419, 708 ,c. b) vgl. Magdeb. 271.
3, diese Ziele treffen insbesondere bei den nordischen Rechten zu.
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Kraft ist auf den christlichen Schöpfer und seine mit Schlüsselgewalt gerüste¬
ten Heiligen übertragen, (30) und Dreizahl bildet die Regel beim echten
Dinges ) (31)

Neben dem echten Dinge bestanden allenthalben noch besondere Wochen-
Gerichte, welche mit dem Fortschreiten aller Verkehrsverhältnisse und dem
Freierwerden der Vertragsformen stetig an Bedeutung gewannen und in ver-
hältnißmaßig kurzer Zeit zu täglichen wurden. Nur die Festzeiten des Jah¬
res und die Erntezeit über, während der gebundenen Tage, ruht das Gericht,
es darf kein Eid abgenommen und kein Urtheil verkündet werden( 31 —33);
Handlungen von geringerer Tragweite aber bleiben rcchtsbeständig.

2) Eigenschaften des Richters.

34 ) Der Richter bezeichnet den Priester.
35 ) Wer da will ein Richter sein,

Soll gerecht auch selber sein.
36 ) Wer eines Andern Missethat richtet , muß selbst ohne Missethat sein.
37 ) Die Bösen scheut das Gericht.
38 ) Es wäre groß Unrecht , wenn ein Dieb den andern verurtheilte.
39 ) Der Mann verurtheilt nicht billig einen Dieb , der selbst ein Dieb ist.
40 ) Der Richter muß allen Leuten ein gleicher Richter sein.
41 ) Richter sollen zwei gleiche Ohren haben.
42 ) Ein Richter darf Niemand kennen.
43 ) Gott und Gericht hat keinen Freund.
44 ) Was gerecht herkömmt, läßt man gerecht von hinnen , was ungerecht

herkömmt , soll man recht machen.

Richth. 6 eol . 3, 11 : „tbi aseZa bvtsebnatb tbsns xrestere ; eol . 2,
1V; 7, 10 n . 2t ; Iriesobs V/eilen I 33, 3 ; 89 ; 139 ; 202 II 71 etc . Schles.
R . „IVei - äo sal s^ n riobter sein Oerecbt sal er selber sein " . Wgl . 263,
21 : „Wer exnss andern Missetat riebtin sal , 6er sal selbir ans Missetat sien " .

Kl . KE . I 8 : „6)' bosin sebnrvet das xeriobte " . Holl. Sachs. 37, 27 : „bet
rvasr xrots onriuobt 6at esu diel den andren verosrdelen souds " . Kling.
208 . b . 1. Sa6 )s. III 30 Z 2 : „Oie riebter sal Aelilr riebter sin allen ln6en.
Dist- IV 46 . Franck II 132 . Braun 3587 . ») Brand Narrsch. 57. ») Brand
Narrsch. 57. '0 Grimm . W . I 133 : „rvas berbömxt Aersebt 6as sol man binnen
laissen Zereobt , rvas berbnmxt vnZersobt 6as sol man maobsn Zsreebt " .

a) Das Wort Ding bezeichnet hier Gericht; das Wortspiel mit „gute Dinge"
und „echte Dinge " ist volksmäßig. Zisch, f. d. R . XVI 119.
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45) Was nicht recht ist, soll man recht machen.
46) Wer recht hat, dem sollst du recht thun.
47) Wer Recht thut, wird-Recht finden.
48) Wer Recht thut/wird es finden, wer Unrecht thut, wird es auch

finden.
49) Wie ich dich finde, so richte ich über dich.
50) Wie dich der Kaiser findet, so richtet er über dich.
51) Wahrhaftigkeit muß über alles Loos gehen.
52) Es geht nicht gut, die Wahrheit auszuschlagen.
53) Allzeit wie Rechtens ist.
54) Der Richter ist ein Knappe, der des Rechtes Sinne folgt.
55) Um todte Hälse, schlimme Sachen

Muß man nach dem Rechte fragen.
56) Wer vor dem Richter weint, verliert seine Zähren.
57) Der Richter ist nicht barmherzig, der einen Bösewicht freiläßt.
58) Läßt ein Richter Diebe frei gehen, so ist er selbst ein Dieb.
59) Nichts ist böser, als der ungerechte Richter.
60) Unrecht Urtheil trifft den Richter.
61) All die falsche Urtheil finden,

Soll der Teufel ewig binden.
62) Kein Richter kann recht richten, er wisse denn, was Recht sei.
63) Es kann kein Bauer Richter sein.
64) Niemand richtet recht nach seinem Wahn.

" ) Grimm . W. II 605 : „vrat nickt rsickt en ist sal man reickt macken"
673 u. 674 . " ) Rupr . (Maurer ) 1133 : „wer reckt Kak, dem soltn reckt tuen " .
" ) Braun 3481 . " ) Agric. 4 v . 56, 96 . " ) Kl. KE . IV 1 (224) : „ als ick dick
üuds , als ricktc ick vber dick . Buch der Könige 72, 4. °°) Kl . RE . 64 ( 104) :
„alr äick der keiner lindst , käs ricktst er von dir " . " ) dnr . Iris . II 16 (24) :
„rvesraltickeet sckel xaen Kuxpa alle Ines " . " ) Lüuig I 236 „es je nit gül, daß
die warheyt miß geschlagen wcrd". Graubiiuden 48 alzcit wie Recht ist 49 . 200.
" ) dur . Iris . II 19 (24) : „O! riuckter is een Icnexxa . . deer dis riucktes sinne
lolAet " . " ) dnr . Iris . II 14 (24) : „om dada Kaisern ende gnade seeken rnoet
er ne ^ da rinckt Iregia " . °°) Simr . 8456 . °') Holl . Sachs. 25,20 : „ Len reckter
en ist niet karmkartick die ensn kosen verlost " . dnr . Iris . LX 17 (192)
„Xis es » riuckter . t ^eH Iri) xaen letk , so is ki) sslü een t^sü " . Kling 190.
k. 2. ^ ) Kl. KE . I 9 ( 10) : „Ls en ist nit koser dan der vnreckt rickter " .
°°) Franck I 209 , Simr . 10729 . " ) Schles. R . 57 : „ lind die lalscke orteil vinden
8al der tervkl erviz kinden . Hom . 393 : „Xein rickter reckt xerickten kann,
ker envrisse was xereckt sei " . Kais. Frb . 562. 88 : „Es mag mit recht Chain
Gepawr Richter sein". Wgl . 243, 53 : is ricktet nxmand reckt naed sinem
vvkan" .
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65) Mit Dünken verletzt man das Recht.
66) Furcht blendet den Richter.
67) Es ist schwer zu streiten vor einem ungewogenen Richter.
68) Zorn tödtet den Unschuldigen wie den Schuldigen.
69) Zorn erwürgt den Thoren.
70) Oft fürchtet man den Richter mehr als den Kläger.
71) Der Richter muß sitzen.
72) Sitzend muß man Urtheil finden.
73) Der Richter muß ein Richter sein, kein Frohnbot.
74) Dem Richter ist keine Miethe gesetzt weder um Recht, noch um

Unrecht.
75) Das Recht ist so heilig, daß man es um kein Geld kaufen soll.
76) Das Recht ist so heilig, daß man es mit Kaufen , nicht verunehren

soll.
77) Kein Richter darf seine Gerechtigkeit verkaufen.
78) Kein Mann darf Recht verkaufen.
79) Gaben verblenden weiser Leute Augen.
80) Wo Geld redet, da gilt alle Rede nicht.
81) Gabe, die blind ist, macht krumm, was recht ist.
82) Geld, das stumm ist,

Macht Recht, das krumm ist.
83) Wo man mit goldenen Büchsen schießt, da hat das Recht sein

Schloß verloren.
84) Geld kann nicht Unrecht thun.

Henisch 768, 28. °°) Wgl. 263, 39: „vorclrts blenäet 6en riolitsr '*.
") Richtst. 4 : „it is srverlioll to Krisen vor einem nnAenoxen ilelitor " ; Hom.
368, 47. °°) Wgl. 330, 20 : „Lern totit soliirs 6en nnsolluläi^en also äen solinl-
äigon" . Sprich» . 5478. Nupr. II § 43 : „daz man oft den Richter hartter
furcht, denn, den chlager". Rig. N. 188: „Der riodter mus sitsen". ") Sachs.
III 69 Z 2: „Fittens sollen si oräsl vincken". '' ) Schwab. S . 95. 3: riclr-
ter sol sin riokter sexn nnck nit exn tronbott ". Kais. Frbg. 567. 101. ") Kais.
Frbg. 664. 375: „Chain Richter ist Chain mict gesetzt weder um Recht noch um Un¬
recht". '0 Holl. Sachs. 46. 25 : .,6at rsollt is also lrê liell äat men om glissn
xlislt eopen noelr vten en sal" . Kling 32 l>. 1 : „das Recht ist so heilig das es
mit keufsen niemand vnehren soll". ") Richth. 553. 1. 32 : „en reolrtsr enmost s^n
reebtveercliglie reollt nit vereopen". Cölm. R. II 12: „KEIN man sal recht
nicht verkoussen". Holl. Sachs. 97. 78. „xlrikten verblisnäen 6er rv̂ 'ssi lnäe
otzlien" . °°) Sprichw. 693, Franck II 55 ähnlich: „Wen das Gold redt so schwigt all
Welt still". Rügen 294 : „Gave de da blindt ist, mache krum, was recht ist".
°°) Tapp III 35: „Geldt dat stum is , macket recht, dat krum is". Sprenger I 25,
FranckI 96. ") Simr . 3834. FranckI 87. °') Sprichw. 689.
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85) Goldener Hammer bricht eisernes Thor.
86) Schmieren macht linde Leute.
87) Wer da schmiert, der fährt.
88) Wer gut schmiert, der gut fährt.
89 ) Schmiere den Karren und füttere die Rosse, so geht der Karren

besser.
90) Wagenschmierenhindert nicht.
91) Schmieren und salben

Hilft allenthalben.
92) Wär ' eine Sache noch so krumm,

Man biegt mit Geld sie um und um.
93) Was wär ' s, wenn ich viel Bücher hält ? z

Dahier die Sach auf Gaben steht,
Wie Jeder gibt, darnach es geht.

94) Geld, Mieth und Gaben verkehren die Gemüther und Augen der
Richter.

Das hohe Wesen des Gerichts verlangt Tugend an denen, die es aus¬
üben; der Richter ist ein Priester und an Gottcsstatt (4, 34) . Dcß be¬
wußt sitzt er mit gewaltigem Stabe , des jüngstem Gerichtes ernstliche Bildung
vor Augen/ ) ausgerüstet mit voller Macht, zu binden und zu lösen (615) ,
aber auch verantwortlich vor dem untrüglichsten und gerechtesten Richter.

Rein und mackellos muß der sein, der an Andern Mängel abstellen
will, in Wort und That ein Freund der Gerechtigkeit, ohne Rücksicht auf die
Person. ( 34—43)

Er schlägt den rechten Fuß über den Unrechten, zum Zeichen, daß er
Recht stärken und Unrecht unterdrücken wolle;") all sein Sinnen steht nach
der Gerechtigkeit und wird er aus der Sache nicht klar, so muß er sie
hundertdreiundzwanzig Mal überlegen/ ) so erst findet Recht, wer Recht hat,
Unrecht, wer Unrecht thut.

Er ist Diener, nicht Herr des Gesetzes, muß cs also anwenden, ob es

2°) Sprich« . 1077. °°) Sprich« . 3929. Franck II 53. RechtsSp. Î ol. 4:
„wer da schmiert, der schrt". Franck II 52. Sprich« . 3930. FranckI 98. Hom.
369 : „sinere den karren und Inter d^ ros , so §st der karre dasts bas" .
°°) Sprich« . 48. Sprich« . 3928. Reineke Fuchs Simr . I 282. RechtSsp.
12 v. und 101; „Was « ers daß ich vil Bücher hct, allhie die sach aufs gaben steht,
Wie jeder gibt darnach cö geht". Franck I 87.

a) Freyb. Ger. 141. skr. Rogge 89. b) Westph. IV 3094. 1. e) Ludolph II
3b, Bodm. 614 so.
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ihm gleich zu gelind oder zu streng dünkt(54, 56), namentlich in peinlichen
Rechten, wo etwas kränkelndes Mitleid das Verbrechen begünstigt: „Der
Richter ist nicht barmherzig, der einen Dieb entläßt", denn: „der Dieb ziert
den Galgen, wie der Magnifikat die Vesper"") ; andererseits auch aus Ge¬
rechtigkeitssinn entsprossener Feuereifer außer Stande ist, etwaige Mißgriffe
wieder gut zu machen̂ „Wer Einen ums Leben gebracht hat, kann dies mit
keiner Reue widersprechen".")

„Es gibt nichts Größeres zu richten, als was den Menschen und Leib
und Leben trifft", ") aber auch in bürgerlichen Händeln muß man Urtheil
finden nach guten geschriebenen Rechten und nicht nach Willkühr? )

Begreiflich ist noch schlimmer, wer mit Vorbedacht ungerecht urtheilt;
sein Urtheil fä̂stt auf ihn zurück und er wird aller Teufel Geselle:") „Roß-
und Kuhdiebc erschlägt man an Hundesstatt und dasselbe Ende gehört einem
schlechten Richter"/ ) ( 59, 61)

Soll der Richter gerecht leben und richten, so muß er rechtsgelehrt
sein: „Wer in eines Richters Stuhle sitzt, muß des Urtheils Verständniß
wissen", e)

Leute, welchen Rechtsunwissenheit verziehen wird, sind deshalb vom
Richteramt ausgeschlossen: „Keine Frau kann Richter sein"") und ebenso
kein Bauer. (63)

Bloßes Rathen und Meinen statt gewiß Wissen, wo es sich um die
höchsten Güter des Menschen handelt, ist ein Frevel; wer nach seinem
Wahne urtheilt, ist vor Gott so schuldig, als der ungerechte Richter.' )
(64, 65)

Gleich unbrauchbar ist der Leidenschaftliche, denn ihn bestimmt nicht so
sehr, was er weiß, als was er in seiner Verblendung will und doch ist ein
Eigenwille kein Landrecht. (S . 3 n. 46, 47)

Die Rechtsbücher betonen den Zorn und die Geldgier: Elfterer ent¬
springt doch bisweilen aus lauterem Herzen; das Laster, das sich vor dem
Richter, dem grißgrimmenden Löwen") enthüllt, reizt auf, aber „Es soll kein
Richter schlagen und raufen, sondern mit der Gerechtigkeit richten"? ) (68,73)

Man verlangt von ihm ein äußeres Zeichen der inneren Ruhe, daher
sitzt er, ein Abbild des Rechts, jedem Manne gleich zugänglich, während er

a) .losss . 86 „Nun tbjülr xr^übir AälAN SSM blaZailleat vssxeram . d) G.O.
71. s) Schaub I 376. ä) Böhme VI 147: sobexxin sullin orte^I üuäen
nook ßssebrlebenem rsebte vnä siebt soeb willslrors von reebtis wexin/
Magdcb. 174. s) Wühler 94. 1) Ewers 306. 20. s ) Holl. Sachs. 99. 79:
„rvis in sess rsebters stosls slttst , äi 1s not , 6nt lix äie vsrstanüsnlsss van
äen vonnisse rveet ; Pertz IV 429. 42. b) 4ur. Irls . II 4 (18) nesn Irorv ins^
rlnodta rvsssa" . i) Schwab. W. 97. L) Westph. IV 3094. !) Kaltb. I 34, 38.
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selbst sich keiner Partei annähern kann; kein Urthcil bindet, das man gehend
oder stehend findet. ")

Er hat das Recht anszusprechen und den Vollzug anzuordnen; dieser
selbst, oder ein Urtheil mittelst sachentsprechenderHandlung ist seiner unwür¬
dig, er muß Richter sein, nicht Frohnbot.

Verhaßter als Mißmnth, Haß und Zorn ist die Geldgier; Gut dafür
zu nehmen, daß man seiner Pflicht genüge, ist wider Amt und Würde, wider
Recht und Billigkeit, und „ein Richter, der nach dem Stücke gelohnt wird,
gleicht dem Nachrichter"/ ) ja noch mehr: das Recht ist ja Gott und ganz
folgerichtig stellen ihn die Nechtsbücher dem Judas gleich, der auch für drei¬
ßig Weißpfenuige den Herrn verkaufte. (74, 78)

Es wird angerathen, über alle Gerichtsthürenzu schreiben:
„Um Leid, um Liebe oder Gab'
Treten wir vom Recht nicht ab.
Wer sich die Hände füllen läßt,
Was er thut, hat oft Gebrest.")

Denn mit Gaben macht man der Ungerechtigkeit Platz/)
Cambhses, sagt man, ließ einen bestochenen Richter lebendig schinden

und mit seiner Haut den Nichterstuhl überziehen, damit Alle vor Aehnlichem
gewarnt würden,") aber überall und auch in Deutschland beklagen ganze
Reihen von Sprichwörtern und Redenarten die Bestechlichkeit ihrer Beamten,
(84 —94) verweisen auf frühere, aber nicht erweisbare Verhältnisse:

„Die Alten sahen mehr auf das Recht als auf den Beutel" '')
und verkünden als gleichmäßiges Gesetz:

„Sobald der Richter Unrechte Miethe nimmt, hat er kein Recht mehr
zu sprechen; er muß Liebe und Leide zu gleichem Rechte sprechen und richten,
Feinde wie Freunde, denn der Richter bezeichnet den Priester. Priester und
Richter müssen alles Rechtliche richten und schlichten, so sollen sie ihre Seele
(ihren Eid) erhalten"/)

s) Gl. Sachs. III 69 8 2. d) 0 . 0 . 0 . art . 205 Weing. II 478. o) Blume
des Magdeburger Rechts bei Hom. 340. 341. d) Holl. Sachs. 24 „mit Zinkten maeet
men xiastss voer den rsedtei sn die sids der onZdsreedtiedeit" . e) Agric. 178.
288. k) Rügen 354 6 : „de Olden fegen mehr vp dat Recht als vp den buidell;
diese Stelle behauptet wörtlich nicht einmal eine Unbestechlichkeit der Alten". Z) krissede
Wetten I 202, 3 i „^Isn tds nseZL niwitd vniinedta msxdn, sn ne aod di nens
dosm mä ts. delana ; di seel dem». and dela tda lisns, s.n tda letda al ts lids
rinedte , tds. Kunde slsa tda, kriunde, dnands tdi ssega d^teeknatd tdsne Presters,
llllii xrsstsre and tdi aseZa, dia soslen »Us rinedtlids dinZ dema and dein;
nisa soslen dia, diars sela bidalds" I 33, 99, 139 ete., Richth. 6. 10; 7. 10 U. 21.
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3) Urteiler.

95) Ein Mensch kann nicht Alles in Gedanken haben.
96) Alle Dinge denken ist nicht menschlich.
97) In vieler Leute Haupt wird vernommen und verbessert mancher

Sinn.
98) Viele wissen Viel, Keiner Alles.
99) Wo die Menge, da ist Jrrthum.
100) Das dritte Haupt trägt schwer.
101) Der dritte Strang macht das Kabel.
102) Au drei Schössen nimmt der König die Wahrheit.
103) Der Burggraf kann nicht dingen, denn mit voller Bank.
104) Der getreue Bote fragt des Kaisers Wahrheit.
105) Der ist Richter, der die Sache scheidet.
106) Wer das Urteil fragt ist Richter.
107) Wer das Urteil findet ist des Richters Rathgeber.
108) Des Kaisers Geschworne haben des Kaisers Mund mit dem

Urteil.
109) Der Genannte muß den Dieb wehren oder fällen.
110) Au den Schöffen liegt Gewinn und Verlust des Rechts.
111) Was die Schöffen urteilen , soll der Richter richten.
112) Was der Schöffe findet, wird Recht.
113) Der Richter muß richten, wie ihm ertheilt wird.

db) Bruns 143: „It en mactr gs n̂ menselrs alle diul-ein Aedanken iiebbeu-' .
°°) LndewigI 98: „aller dinge gedenken ist nicht menschlich sundir gotlichI 107, 148,
152, 321, 331. Hom. 369: vil tewts Irswxts wirt vornommeu nnä gs-
bessirt maneli s;-u. °b) Spricht». 4784. ") Kl. K. E. I 10 (10) : „vru dis meu-
niAö Ist, 3» ist virsinuuuZs". '"") Simr. 10705. Franck II 88. '") Sprenger 186:
„Os dsrds streng marrkt dsn Irabet". '"-) Nieris I 240, 1 : „dis Mnertrêt sai
d/ (ds Oonielr) nemen an dris Letrepeneu". Gengler Schweidnitz§ 7 : „de
Borchgrcve mach nicht dyngen, wen mit vullcr Bang". '"') Kl. K. S . I 11: „der
gstrourve dods sst de2 Leiser« rvardŝ-t kraxen. >°°) Inr. Iris. II 1 (18) : ,jOit is
riuolrtsr, deer da. seelra sotrast". "°) Holl. Sachs. 87, 69 : „dis dat vomrissevra-
^tret die is rsslrter". "') Kling. 41 n. 1. *"') Kl. K. E. I 31 (32) : „Oss Lei-
sers gesrvorn turnt dsri Leissrs mnnt mit dem urteil̂ . °̂°) Westg. tliiukun 162 II:
„HsmxdrremLNv, nt rvrrsrin tiriuk Liier taeltLs". 1. Lvv. V 64 Z 5. "") Kl. K. E.
I 22 (25) : „nn den selrsüsn tigst der Zŝvin vnd dis vertust des Asrislrts".
'") Kl. K. E. I 7 (8) : „was dis sotiEsn vrtsilsn, des sat der risnter riolrten".
"0 Wgl. 255, 39 : „rvrrs der (setrexxlren) vint, dar vrirt rsstrt". " )̂ Schwab.S.
94. 4: „der rielrtsr sol rietrtsn, als im erteilet vvirt".
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114) Weist mich der Eidsmann recht, so kann ich das Beste weisen.
115) Wie der Richter einnimmt, so soll er ausgeben.
116) Wer des Kaisers Mund hat, mag sich den Genossen wählen.
117) Wer den Schöffenstuhl besitzt, mag sich den Genossen kiesen.
118) Schöffenthum erbt nur vaterwärts.
119) Den Stuhl vererbt der Vater ans den Sohn.
120) Wer zu dem Bänken nicht geboren ist, soll um den Stuhl bitten.
121) Wie man srägt , so muß man berichten.
122) Frag gibt Folg' und Recht.
123) Das ist gut, wenn alle Männer einig sind.
124) Das Mehr gilt. '
125) Die meisten Stimmen gelten.
126) Wer die meiste Folge hat, behält das Urteil.
127) Was die mehrere Hand macht muß die mindere halten.
128) Es ist Recht, daß das Kleine dem Großen folge.
129) Die Mehrheit geht vor, die Minderheit zurück.
130) Was unter Dreien übereinkömmt muß der Vierte halten.
131) Die jüngsten Schössen fällen das Urteil.

Eine besondere Bürgschaft für die Gerechtigkeit des Urteils suchte man
von je in der gleichzeitigen Prüfung Mehrerer; gegenseitige Einvernahme
beseitigt die Leidenschaftlichkeit des Einzelnen und erhöht die Weisheit des

"0 Grimm W . II 133 : „ rveist nneb 3er eillsinann reobt , Waisen lob llas
des ! lob Iran" . "°>) Wiarda § 41 : XIsa llen sa tbi rsllisua in nirna sa reks di
Lisa llen nt . " °) Kl . K. E . I 10 (12 ) : „wer llss keisers innnt bat , 3er wag si-
nen genor : kxsen ". ' " ) Kl . K. E . I 10 (12) : „wer 3sr sebeüen stnl bssit ^st,
äsr sal llen gesellen Kissen " . " ') Grimm W. I 70l : „ O!e sebeHeltuw erbst oueb
nnwsnt vatterbalx " . Sachs. III 26 § 3 , Schwab .S . 81 . 5. Wchbld. 30 § 1:
„Dissen stui erbit er uH sinsn (eiäistsn ) son : zu dieser Einschaltung berechtigt
Schwab. W. 235, Daniels Rechtsd. I>I 755, 15. "") Magdeb. 299. 56: „3er äar
r:u 3en benken niobt geboren ist , 3er sbol 3ss stnoles biten" . ^ ) Cautel zu
Sachs.: ,,wi inan vraget alro sal man verlebten ". '^) blon. L. II 498: „äa gab
trag volg nn3 3as reebt " II 499 X 267, 1378 - ' '0 Grang . I 1 : „tbat er vael
et allir inenn vertba sattir " I 79 u. 107. ' '̂ ) Simrock 6901 . Grang . I 1 aüsoal
ratba I 79 n. 107. ^ ) Simr . 9909 . '" ) Lappenb. 188, 16 : „weleker 3e westen
volgbe bsHt , 3e bebolt sM orllel " . " ') Schwvz 349, 44 : „was die merer Hand
machet, dz soll die mindre Haliten". " ') Richth. 208 § 35: „btt isrlnobt , tbet tbst
littie tba grata loigie " ; 484 g 16 ; Schaub . I 58, 26. " ') llnr . Iris . XVIII 22
(140 ) : „ so aegb 3at wara losrt to gaen sn3s 3at ininre wrbsek " . '" ) Bremeki
65: „IVes 3en 3rs oven sn äregst , 3at seal lls verlls stelle boläen". "0 Spren¬
ger III letzte Seite : „Os zongsts sebsxsns veilen bet vonniss" .
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Beschlusses, denn Einer kann nicht Alles wissen und „auch der Richter ist
nicht alle Leute". *)

Ursprünglich versammelte sich die ganze Gemeinde im Kreise und
stellte so die urteilende Behörde, Ring und Ding vor; die Ortsobrigkeit
führte den Vorsitz und die Benennung Richter? ) Jedem Nichterscheinenden
wird der Brunnen zugedeckt und der Ofen ei»geworfen°) oder irgend eine
andre Strafe auferlegt; so verordnet ein bayerisches Weisthum, der Richter
soll zu des Ausbleibenden Haus gehen und ihn um ein halbes Pfund Pfen¬
nige pfänden; hat er die nicht, den Ofen einschlagen; ist kein Ofen da, so
soll er seine Frau brauten. So sie aber gar häßlich wäre, soll er dies
Werk dem Gerichtsschreiber zu verrichten gönnen? )

Der Vorsitzende Richter konnte Jeden der Anwesenden auffordern, ein
Urteil zu finden und die ganze Versammlung gab zu dem gefundenen Spruche
ihre Zustimmung oder Mißbilligung zu erkennen. Aber eine ganze Gemeinde
eignet sich nicht zum Gerichte (99) ; bei einigermaßen wirren Verhältnissen
entstehen Parteien, die sich ungleich schwieriger vereinigen, als die ursprüng¬
lichen Streitstheile, und die Frage entscheidet sich zuletzt in Waffen.

Dies zu meiden wählte der Richter aus der Menge eine bestimmte
Anzahl kundiger Männer zu seinen Rathgebern; °) sie heißen Schöffen, das
ist Ordner oder auch Urteilsschöpfer, oder Eidsmänuer und sind seit Karl
dem Großen ständig: „Wer zum Schöffen geboren wird, bleibt dabei sein
Lebeulang"? )

Ihre Gegenwart ist unumgänglich uothwendig; nur mit voller Bank
kann der Richter Gericht halten (103) . Die geringste Zahl ist zwei und
der Richter der Dritte , weil erst der dritte Strang das feste Kabel
macht. ( lOI ) )̂

Viel häufiger findet sich aber die Siebenzahl und Zwölf. „Die elf
Schöffen sind die heiligen Zwölfboten und der Zwölfte ist Christus"? )

Der Richter soll mit guten Witzen Recht sprechen, aber nicht selbst
Recht theilen, sondern in allen Stücken den Schöffen gehorsam seil? ) weil
ihnen Viel vorkömmt, was der Graf nicht weiß? ) „Wer Richter ist, muß
also fragen"? ) ( 106)

a) Kais. Frb. 558. b) Gr.R.A. 746 n. 749. e) Lgnn et IZnI interälasre.
Gr.R.A. 530. ä) Grimm W. III 680, merkwürdiger Weise auch hierin ein ixnl in-
terä'ieere und volle Echtlosigkeit, so daß die Frau in's Blaue fällt und vom Richter
in Besitz genommen wird. e) Worisinn von Raellimburgü nach Gr.R.A. 293.
t) Colm. R. II 1. WER. zu Scheppen Wirt gekorn, der blibet dobey zu sime lybe.
Wchbld. 42 Z 1. g) Tninmann bezeugt, daß dieses Sprichwort als trss Leinnt eol-
lexium gedeutet wurde, siehe Sprenger I 86. b) Wgl. 249. 16. i) Rößler II 394,
200. Ir) Grimm W. III 747. 1) Kais. Frb. 710. 136.
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Er hält die Ordnung aufrecht, verkündet das gefundene Urteil, das die
Sache scheidet, und leitet den Vollzug; aber er kann au dem Urteile Nichts
ändern, sondern muß es ausgeben, wie er es einnimmt, denn die Schöffen
sprechen im Namen des Kaisers, ihr Spruch fällt und freit den Dieb
(107 —115).

Die deutsche Ansicht, daß der Tod nur den Leib nimmt, aber kein
Recht, brachte auch das Schöffenthnm in den Erbgang; es erbt vom Vater
auf den Sohn und in Ermangelung von Söhnen an den nächsten Schwert¬
magen;") selbst wenn ein Schöffe ohne stuhlfähige Erben stirbt, also die
Bank verwaist, wählt nicht der Richter, sondern die Bank den (genossen.")
(117 ) .

Nur der gcborne und gekorne Schöffe findet Urteil: jeder Andre muß
sich besondre Erlaubniß erbitten, wenn er, etwa weil er das gefundene Ur¬
teil schilt, ein neues finden will. ( 120)

An der Schöpfung des Urteils nimmt der Richter nur insoferne An-
theil, als er die Fragen stellt (106 , 121) , er heißt einen Schöffen weisen,
was im gegebenen Falle Rechtens sei; hat dieser gesprochen, so fragt er,
wer diesem Spruche folgen wolle; das Ergebniß dieser Abstimmung bildet
den Rechtsbescheid(122) ; Einhelligkeit ist hiebei wünschenswertst(123) aber
nicht nothwendig, es genügt bloße Mehrheit: „Welchen Theils um Einen
Mann mehr ist , der zieht hin". °) In andern Verhältnissen des Ncchts-
lebens, welche gleichfalls durch Stimmenmehrheit entschieden werden, trifft
man bisweilen die Bestimmung, daß nur zwei Drittel oder drei Viertel aller
Anwesenden giltig beschließen können/)

Da man häufig die Vorschrift findet, den jüngsten Beisitzer zuerst, die
Uebrigen nach der Stufenreihe ihres Alters aufzurufen und einfache Stim¬
menmehrheit entscheidet, sagt man, die jüngsten Schöffen fällen das Er-
kenntniß/)

4) Hilfspersonen.

132) Dem Richter allein steht nicht Alles zu glauben.
133) Der Bürge ist des Gerichts Protokoll.

a) Sachs. III 26 § 3. Schwab. 81. 5. d) Günther III 914. Kl. K. E. I
10 (12). c) Kaltb. I 553. N, welichs teils mer ist vmb ein man, der tzeucht fuer.
ä) auch beim Gerichte finden sich mitunter ähnliche Bestimmungen, Graugans 68, 69,
so auch beim heutigen Geschwornengerichte. s) Der Bolksmund setzt dies Sprichwort
auch für: das Ei will klüger sein als die Henne, vgl. Sprenger III xuZ. ult.

' )̂ Lappenb. 196, 5 Gl.: „äem Rlckter nickt alle ste;'t tko lousnäs".
'") Rügen 3b. 27: „he (de Borge) ist des Gerichts Protokoll".

27
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184) Wo Gericht ist, soll ein Büttel sein.
135) Der Richter gibt den Tag und der Büttel lädt vor.
136) Der Bote steht für zwei.
137) Ein Frohne zeugt soviel als sieben Andere.
138) Den Leuten ist Nichts schädlicher denn unnütze Boten.
139) Selbst soll Jeder seine Sache suchen.
140) Die sind zu loben die ihre Geschäfte verrichten.
141) Ein Freund kann für den andern antworten.
142) Der Fürsprech ist Ritter des Rechts.
143) Gut Recht bedarf oft guter Hilfe.
144) Recht hat manchmal Hilfe nöthig.
145) Niemand ist schuldig, dem Andern zu Unrecht zu helfen.
146) Das Amt erlaubt Manches, was sonst im Recht verboten ist.
147) Mit Scheltworten, soll man nicht fürsprechen.
148) Falschheit darf nicht über Recht gehen.
149) Unleute kann Niemand rechtfertigen.
150) Wer Unrecht vertheidigt, verliert allermeist.
161) Wer Recht hat wird doch endlich siegen.
152) Wer rechte Red' verkehren will, der hält das Unrecht lang.
153) Keine List, es gehört ein Recht dazu.
154) Der Fürsprech kann weder Recht noch Unrecht thun.
155) Den Fürsprechen ist wie den Beichtigern.

'^) Kais. Frbg. 522, 3 : „Wo Gericht ist, da soll ein pntcl sein". Rupr.
(Maurer) I 72 : „der riobter einen tgA Zeit nnnd dsrxntel knrxent" Wchbld.
(Thüngen) srt . 32V: „der bnts steit vor Bavens". v. Steine» !II 1358: „ein
Vrone fall so viel tiigen als seveu andere". " ' ) Kl. K. E. I 11 (1t) : ,,nicbt sn ist
sebedlieber den Inten, dnn vnnutL boten". >̂ ) dnrns. Ilk . 8 : „8ialkr steal bnerr
inndlir sinn solen saellin" . "") Kl. K- S . III 15: „se sint c?.n labin dv er din§
vssriebten ". Lüneburg 74, 84: „lilin lillündt maeii antwordsn vor eiern an¬
dern" . ' )̂ Wgl. 258, 9 : ,,der vorspreobe ist des reabtis rittsr " . Kling 19. b. 1.

Sprichw. 3491. "') Simr . I 283. Reineke Fuchs. "0 Rnpr. II § 80 : „nieman.
dem andern gcpnntcn ist. daz er im dez vnrechten helfen fülle. "°) Wgl. art . 32:
„Das aininsebt ir lanbis inaniebes , das snst in dem reebten verboten ist" .
'") Kling. 32 a. 2: „Mit schcldtwortcn soll man nicht fürsprechen". "°) dur. Iris . U
27 (116) : „dxo lalsokeed naet so bupxz rinebt". Grimm W. I 274: ,,nn-
Intli innA nismandts Zeriobt vertäten ". eax. 4 : „vre nnrsebt vorde-
Aedinxt de vorliset allsrdiclest. '°') Reinecke Fuchs Simr . I 353. ' ^) Wchbld.
Vorrede 34: „Ver rsobts rede vorksrnn will, baltlanAe das vnrsolit" . '^) Kling
240 b: „kein litz, cs gehört! recht dazu". "') Kling 32 , b. 1: „der Fürsprech mag
weder recht noch unrecht thnn". '^) Rupr. Maurer) II 98: „Den vorsxreebsnn ist
als den psiolrtiAsrnn".
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456 ) Wer dem Einen hilft , kann dem Andern nicht helfen um dieselbe
Klage.

457 ) Treue und Unrecht können nicht beisammen sein.
458 ) Was ein Mann umsonst hat , soll er umsonst geben.

Zu einem vollständig besetzten Gerichte gehört ein Gerichtsschreiber
(132 ) : „ damit , was vor Gericht geschieht , durch langwährende Zeit nicht
vergessen , sondern menschlicher Wille durch schriftliche Dienstbarkeit um so
sichrer in ewigem Gedächtniß erhalten werde , hat weise Erfahrung , der Men¬
schen schlüpfrigem Gedächtniß zu Hilfe gemeines Schreiberamt mit sinnlicher
Vernunft erfunden " ; ") daher die häufige Formel : „ bei des Schreibers Wort,
des Richters Spruch und der Leute Recht " / ) -

Unumgänglich uothwendig aber war er nie und ist es heute noch nicht;
so gestattet die bayerische Gerichts -Ordnung den Gerichtsschreiber durch zwei
eigens zngegangenc Zeugen zu ersetzen und die heutigen württembcrgischen
Schöffen sind nichts Andres , als solche auf längere Zeit voraus gewählte
Zeugen.

In älterer Zeit bildete die ganze versammelte Gemeinde , später häufig
der Bürge das lebendige Protokoll des Gerichts ( 133 ) , oder es muß jede
Handlung mit Zeugen bewiesen werden . Beide Theile vergewissern durch am
Orte des Gerichts gesessene Männer , dem Gerichte Stand zu halten und
seinen Verfügungen nachznkommen . Am Orte des Gerichts Erbgesessenen
wird der Bürge erlassen , wenn das Besitzthum mehr Werth ist , als der
Streitgegenstand sammt Kost und Schaden ; im peinlichen Rechte muß der
Werth des Wergeldes gegeben sein , wozu schon der Besitz einer halben Hufe
genügt . ")

Selbst Fremde stellen nicht in allen Fällen Bürgschaft : „ Kömmt ein
Elender geschlagen , der soll sein Elend selber schwören und verlangt der
Graf von ihm Bürgen , so soll sein Schmerz sein Bürge sein " /)

Nothwcndiger als der Bürge , namentlich auch im geltenden Rechte ist
der Gerichtsdicner , auch Büttel oder Frohnbot genannt . Kopf und Herz

Dist. II 3, 2 : „Weleksr äsine «.intern bellt umds äis olags , äsr mag
üenrs «näern niebt gsdellsn ninde äis el»gs ". Kling. 32 b. 1: „trew Vnd
vnrecht mögen nicht zu Hauff fein". ^') Wgl . 237 . 19 : „-was ein man nmmssnst
bat , s«i er onob nininesnst geben ".

«) Laienspiegel4 v . d) z. B . Iriesebe Wetten I 207, 17 : „di seriueres
voräs «nä di «seg « äoine , di linä « rinedts . e) Wgl . 317 , 25 , ist er desessin
so änrlk er äss bürgen niedt , Anders. I 199 , 8. Gengler 223 § 7. ä) Ofen 223,
42 . Wiener Codex S . 40 u. 41. Ewers 307 u. 308.

27 *
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des Gerichts sind Richter und Urteiler, die Hand, welche ansführt, was Ver¬
stand und Wille beschlossen, ist der Bote ; auch er ist heilig und unverletzlich") .

Sein Zeugniß macht vollen Beweis, den sonst nur zwei oder sieben
Zeugen erbringen können (136 , 137), die Redensart, „dn lügst, wie ein
Bot " ist also auf Gerichtsboten nicht anwendbar.

Aber diese Beweiskraft hat seine Aussage nur bezüglich der Ladung;
in andern Stücken kann er häufig gar kein Zeugniß ablegen, oder es be¬
weist doch nicht mehr als ein andrer Zeuge.")

Ob der Wichtigkeit seiner Stellung und des durch seine Sanmsal mög¬
lichen Schadens ( 138) wird er mit einer cigenthümlichen Strafe bedroht:
mit deS Königs Malter, das sind zweiunddreißig Schläge mit einer grünen
Eichengerte, die zweien Daumellen lang ist; im schwäbischen Landrechte kömmt
er um eine Kleinigkeit besser weg, da hier auf deS Königs Malter nur
dreißig Schläge gerechnet werden.")

Zur wichtigsten Hilfsperson endlich ist, wenigstens heutzutage der Für¬
sprech geworden.

Wo die Formen des Rechts wie des Gerichts einfach und gemeinver¬
ständlich sind, kann und soll Jeder seiner Sache selbst vorstehen.

Weiber, Kinder und Fremde blieben aber der Dingstätte so ferne, als
man ein weißes Roß sieht, bedurften also einer Vertretung: wer die Mnnd-
schaft führte, mußte sich für sie freien und fällen lassen.

Vor Allem also der Vater für die Kinder, so lang sie das keusche
Brod nach Hause' bringen oder nicht eignen Herd gegründet haben, sowie
für die Frau, die nach älterem Rechte gleichfalls unter des Mannes Mund¬
schaft steht. Hiezu, wie auch zur gerichtlichen Vertretung naher Verwandter,
bedarf er keiner besonder» Ermächtigung(141) ; sobald er aber die Worte
eines Dritten spricht, muß der Vertretene ausdrücklich zustimmen. Niemand
durfte, seine Fähigkeit vorausgesetzt, die Uebernahmeeiner Sache als Für¬
sprech bei dem Gerichte seines Wohnorts verweigern.")

Je weiter und bestimmter die Formen der Rechtspflege sich ausbilden,
je größere Vorbereitung erfordert wird, sich genaue Kenntniß derselben an¬
zueignen, desto mehr ist der gewöhnliche Bürger genöthigt, einen rechtskundi¬
gen Beistand und Vertreter aufzusuchcn: der Rechtsanwalt ist der Ritter,
der schützt und schlagt mit dem Rechte, wie der Krieger mit dem Schwerte
(142 ) 0 - Ritter des Rechts heißt er noch mehr wegen der Eigenschaften,

s) Kling 242, L. 2, Fronbote, das heißt der heilige Bote. 31. 1. b) ckur.
Iris. XXV 22 ( 198). e) Sachs. II 16. ä) Grimm W. III 104. Kais. Frb. 602,
188. e) Sachs. I 60 § 2. k) Wgl. 258, 12.



die von ihm gefordert werden : Wissen und fleckenloser Wandel ist ihm so
nöthig , als dem Richter , weil das Gericht alle Bösen scheut.

Den Ritterschlag erhält er durch die förmliche Aufnahme und eidliche
Verpflichtung , wobei er insbesondere gelobt , keine Sache zu vertreten , die er
selbst für ungerecht hält.

Es ist richtig , der Rechtsanwalt hat ein weites Feld , auch Wenn er
nur die Gerechtigkeit vertritt , denn das beste Recht bedarf oft noch guter
Hilfe ( 143 , 144 ) ; wenn aber einmal , wie jetzt in den meisten Ländern des
schriftlichen Verfahrens , vorgeschrieben ist, daß jede Partei , die gerechte, wie
die ungerechte durch einen Anwalt handeln muß , so gibt sein Amt die Er¬
laubnis nicht gar zu ängstlich nach dem Rechte zu sprechen ( 146 ) , er muß
das Wohl seines Vollmachtgebers wahren und „läßt er den Hund henken , so
wird ihm sein verdienter Lohn " . ")

Zwar soll jede Sache nur mit gerechten Mitteln geschützt werden , na¬
mentlich sind offenbare Beleidigungen des Gerichts oder auch des Gegen¬
teils unzulässig ( 147 ) , aber schon die Rechtsbücher bringen verschiedene
Beispiele der gangbarsten Kniffe , die ziemlich unredlich auösehen und gleich¬
wohl beliebt und erlaubt waren ; so werden mißliebige Zeugen künstlich in
Widersprüche verwickelt oder vieldeutige Säye an die Stelle einfacher aber
ungünstiger gesetzt. Die Krone dieser Kunstgriffe wuchs aber erst im schrift¬
lichen Verfahren.

Während eS nämlich gemeinhin für schmachvoll gilt , die Wahrheit zu
läuguen , ist es in den Streitschriften Regel , nachteilige Folgen nie zu ge¬
stehen, blos um den Streit zu verlängern und dem Gegner den Beweis
saurer zu machen , und doch soll Falschheit nicht über Recht gehen . ( 148)

Die Anwendung noch so vieler Kniffe wird regelmäßig erfolglos blei¬
ben , wenn nicht ein Versehen der Gegenpartei zu Hilfe kömmt ; allein manch¬
mal gelingt es entschüchtertcr Gewandheit doch, Unrecht zu zeitlichem Siege
zu führen ( 150 ) : „ Mit der Leute Gericht kann man der Leute Recht be¬
trügen " und seit dem siebenzehnten Jahrhundert steht auf dem Titelblatt der
Urschrift des Stadt - und Amtsbuches für Zug von 1566 : „ das Stadt - und
Amtsbuch hat eine wächserne Nase " ? )

Man sagt , weil jeder Richter das Recht kennt , kann der Fürsprech auch
mit der himmelschreiendsten Rechts -Ausführung kein Unrecht thun ( 154 ) ,
aber irrthümlich ; denn einmal ist der Vordersatz , im Leben wenigstens , nicht
so unbedingt richtig , vielmehr bedarf das beste Recht oft noch guter Hilfe,

a) G.O . 14 ; Richtst, S . 32 8 9 : „Mir mögen zwar dem Schuldigen helfen,
doch nicht so, daß wir dadurch dem Unschuldigen zusehr schaden", b) Hillebr. 10 not.
>3: „ äas LtarsäLNtdonelr Natt ü rvLdrssrno
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und zweitens ist die Lüge auch dann noch unsittlich , wenn Niemand durch sie
betrogen wird.

All diese unschönen Mittel müssen den Anwalt nothwendig um das
Vertrauen seiner Partei bringen : bei einem Ränkesüchtigen sucht man keine

Treue ( 157 ) und doch soll ein Verhäitniß besonderer Treue zwischen Voll¬
machtgeber und Vertreter bestehen . Letzterer ist schuldig , jedes erlaubte und
zweckdienliche Wittel anzuwcnden , um den Parteizweck zu erreichen , aber
weiter geht seine Verpflichtung nicht.

Dagegen entspricht es allerdings dem Treueverhältnisse , anvertraute
Geheimnisse zu bewahren , wie der Priester das Beichtsiegel ( 155 , 156 ) und
vor dem Gegner zumeist . Einverständniß mit dem Gegenthcil ist ein Ver¬
brechen , das öffentliche Strafe nach sich zieht . °)

Endlich , wie das Recht Dem hilft , der sich selbst nicht helfen kann,

sollte der gewandte Fürsprech dem Unkundigen freiwillig und unentgeltlich
Vertreten : „ die Zunge der Beredten soll mit den Stammlern getheilt wer¬

den " '') und was ein Mann umsonst hat , soll er umsonst geben ; nur Baar-
auslagen müssen ersetzt werden , denn „ Niemand ist schuldig aus eignen Mit¬
teln zu dienen " . °)

Aber diese Vorstellung ist doppelt unrichtig : denn einmal wird Wissen
und Beredsamkeit nicht umsonst erworben , sondern um Zeit , Geld und Mühe

— Gott verkauft Wissenschaft um Arbeit '' ) und dann muß man nicht un¬

entgeltlich vergeben , was man umsonst erhielt : was einmal geschenkt worden
wäre , müßte sonst für jeden Empfänger werlhlos sein.

Der Satz hielt sich auch im Leben nicht , es heißt umgekehrt : Niemand

brauche dem Andern umsonst zu dienen ; der Anwalt hat , ohne daß er des¬
halb besondrer Uebereinkunft bedurfte , ein Recht auf angemessene Belohnung,

deren Größe der Richter auf Anrufen bestimmt ; Uebereinkünftc mit den Ver¬
tretern sind sogar verboten . ")

Nur armen hilflosen Menschen muß er ohne Entgelt beistehen , denn
Armut ist auslagefrei ( 233 ) .

x

s.) 6 .O.O. ai't . 11ö. b) Kl . K. E. I 12 (15) : „dis Zungen der sprLob sni-
len geteilt werden init den , die ds. stkinsin init der rede . e) Wgl . 238, 19:
,^ ins.nt ist püiebtig rin dxnen i>̂ dern sinsii " . d) Sprenger I 85 : „ Oed vsr-
kooxt wstensobap voor srbe ^t" . s) K.G.O. 1555 I 46.
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5) Sefcissung.

159) Vertrag bricht allen Streit.
160) Vorreden sind besser als Nachreden.
161) Ungerechter Friede ist besser als gerechter Krieg.
162) Rechten ist Kriegen, von beiden weiß Gott das Ende.
163) An Rechten und an Kriegen gewinnt Niemand Viel.
164) Besser ists klein Unrecht leiden,

Als leben in langen Streiten.
165) Besser klein Unrecht gelitten

Als vor Gericht gestritten.
166) Werden die kriegenden Leute versöhnt, das soll dem Kaiser lieb

sein.
167) Wer zumeist vergleicht, gewinnt den Streit.
168) Die Minne beut der Weise, das Recht, wenn es sich heischet.
169) Der dritte Mag hat zu scheiden, wenn er mag.
170) Wer in allen Dingen gern Recht spricht, erwirbt damit manch

ungewognen Mann.
171) Kann mans nicht thnn in Freundschaft, so muß maiüs thun mit

Recht.
172) Laß dich in kein Compromiß,

Du verlierst, das ist gewiß.
173) Sieh zuvor, so darfst du nachmals nicht klagen.
174) Recht scheidet, aber es freundet nicht.
175) Rechten ist recht, aber unfreundlich.
176) Recht scheidet, der Vergleich sühnt.

'" ) Simr . 10933. Sprich« . 4771: Nur. Iris . II 37 (32) : „Znede lorwirda.
drseked strz'd XXIII 21 (174) . Ilnrreb . II 313. >°") Volksmnnd. Sprich« .
537. Simr . 8229. ' " ) FrcmckI 146. ^ ) donss. 46 : „Hetrs. er ndll lidlls.
litinn ürKtt, enn lila. i mitclum lkMttirastuin ". >°°) Simr . 10732. *°°) Kl. K. E.
208 (148) : „rvsrden 41« IrrisAendsn inte versnnet , das snl dem üsissr lieb sin".
" ') Harrst, . II 313: „Oie messt ver dras-Zt, vsrvrint den strigd". '°°) Arnoldi
116: „die minus bit der rviss, da^ reollt sin sioU da^ LsissUet". "^ Günther II
242: „dis dirde maioll sal Iiain 2« svllsidsn ol Ne mask". "") Genglcr Salzwc-
del § 86 : „We Io allen dingen gerne recht sprikt de wynt dar mede manigcn vnwilli-
gen man". Liinig. I 378. " ') Dist. II 8. 1 : „trau der er: nitgstun in Iruntseliakt,
der musL tnn nocli rsolrts". "') Estor II 978 § 6215. '") Rügen 208. 165:
..Sehe tho thovor, so darffst du namahln nicht klagen". °" ) Sprich« . 3496. "0 Francs
I 162: „Rechten ist recht aber unfründlich". "°) Klingncr III 525.
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177) Rechten und Borgen
Macht Kummer und Sorgen.

178) Vergleichen und Vertragen
Ist besser als Zanken und Klagen.

179) Besser ein magrer Vergleich als ein fetter Proceß.
180) Wer da hadert um ein Schwein,

Nehm' eine Wurst und laß ' es sein.
181) Wer einen Proceß um eine Henne hat, nehme lieber ein Ei dafür.
182) Nachgeben stillt viele Kriege.
183) Was verglichen und verebnet ist, soll verglichen bleiben.
184) Richtung ist Richtung.
185) Verglichen ist Verglichen, Vereinigt ist Vereinigt.
186) Wer das Recht vollführt, hat keine Rache.
187) Jeder soll sich mit dem Rechte begnügen.
188) Man soll sich zu Recht sprechen, nicht sich selbst Recht nehmen.
189) Rache ist neues Unrecht.
190) Rache macht ein kleines Recht zum großen Unrecht.
191) Mit Selbstrecht macht man oft sein Recht zum Unrecht.
192) Rache bleibt nicht ungerochen.
193) Einer Rache gebührt die andere.
194) Wem das Recht nicht genügt, den soll der Kaiser nicht lassen.
195) Wer über das Recht greift, thut wider den Kaiser.
196) Wer selbst richten will , soll den Kaiser belehren, warum er das

Gericht verlor.

"9 Sprichw. 3198. "0 Klob IW . "9 Simr . 10855, Sprichw. 4733, Spren¬
ger I 46: „Den mager vsrgel !)k 18 beter äsn een vst proess . äonss. 52: „Letri
er mögr lorliknn , enn keitr prüsess ". '»") Simr . 4192. Sprichw. 3369.
'°9 FranckI 162: „Nachgeben stillet vil krieg". "°9 Michelscn Liib. 190. 104: „wat
vorliket vnde voreffnet is, schal vorliket ende vorcfsnct bliuen; 187. 101 : „wes gute
lüde gedeyedingetvnde vorliket hebben, schal gcdeyedinget vnde vorliket bliuen.
'«') Westph. I 3103, IV 3000. "9 Estor >1 315 8 3561. Blumer I 491: „äie
Iniänäisek Person 8o äas räekt lolturt Kat kein rack". Hist. Landr. 34:
„islik schal stk nogen luten an Rechte" ; Lappend. 322. 1. »») Lov. I . 1 98
(160) : „inan skuiae äslas sie til rast , oe goras sik siaik rast " II 73 (161) Z 3
„jdcrman schal sick tho Rechte spreckeu, vnde sick nicht tho Rechte ucmen". "9 Simr.
8056. Sprichw. 3402. "9 Simr . 8057. Sprichw. 3404. -«) Wgl. 339, 5: „mit
selbrsekts maeiit äiolrs ezm man sien reelit nu svneni unreekt". "9 Simrock
8058. Sprichw. 3403. '°9 Simr . 8059. "9 Kl. K. S . II 119: „ivems mit äsrns
reckten nieli begnügst äen ensoli äsr Laxssr nickt laussen". '°9 von Steinen
I 1744: „wie oever dat Recht gripet, de dot Widder den Keyser". Kl. K. E. I
35 (34) : „wer selber riektsn tvill cler sal äen keiser beseksiäsn , ivarvmb er äari
geriekts virlorn Kaks",
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197 ) Allerorten ist es Recht, daß der Richter richtet mit Urteil.
198) Niemand kann seinen Dieb hängen.
199) Niemand kann sich selber richten.
200) Das Recht gehört ins Gericht.
201 ) Mit Recht verfolgen das ist fest.
202) Jedermann mag wohl seinen Schaden verschweigen so lang er will.
203) Der Richter kann Niemand zur Klage zwingen.
204) Wo Niemand klagt, darf Niemand richten.
205) Genügt dir, so genügt auch mir.
206) Was man dem Richter nicht klagt, das darf er nicht richten.
207) Das Recht frommt Keinem ohne seinen Dank.
208) Wo kein Kläger ist, soll kein Richter sein.
209) Kein Kläger kein Richter.
210) Erst anklagen, dann richten.
211) Ohne Anklage kann man Niemand verurteilen.
212) Was der Kaiser Unrechtes weiß, soll er richten ohne Klage.
213) Wo der Kaiser die Wahrheit weiß, mag er richten ohne Klage.
214) Offenbares Laster soll man nicht ungestraft hingehen lassen.
215) Kommst du nicht, so hol' ich dich.
216) Find ' ich dich, so richt' ich dich.
217) Wer sich vor dem Recht verbirgt , der läßt sich finden.

"0 Tzschoppe 359 Z 63 : „ In allen steten ist das Reckt , das die ricktsr
riedtet mit Urteils " . Magdeb . 212 § 63 ; 304 . 105. Westg. tkinlna 165. 17:
„Rix wL tkinl kenxia " . Lov. I . 107 (176). Rügen 10, 8 : „niemand kan sick
ock Muest richten", GO . 60. " ") Grimm W . II 490 : „dat reickt xekoret in äst
reickt " . r») Meyer 161 : „ Ned reckte vnlxen dat is vests " . Grimm W. I>I 261.

Sachs . I 62 H 1 : „Klanlik mut sinss senden wol svixen de vrile Ke wil " .
Dist. IV 31, 5. Richtst. 33 § 1. Wchbld. (Thüngen ) 41 art . 123. -°-) Cölm. R . II
64 : „der Richter mag den Man nicht twyngen tzn ctagen". Magdeb . 239 § 46.
'"0 Hagemann IX 544 : „ vrur nemant claxet dar en dar ! nemsnt rickten " .
"0 Wgl . art . 46 : „ xsnonxet dir so xenouxet ouck mir " . °̂°) Dist. IV 45, 12:
„was man deine riektsr nickt claxket , das en dar ! er nickt rickten " . *"') Wgl.
239. 6 : „das reckt lromet Keims Ln sinem danxk " . klieris II 723 : „ daer
Äsen Kinder is , sal xesn Itscktsr wesen " ; Wgl . 310,47 ; Brnns 184 ; Holl. Sachs.
49 , 37 ; Westph. IV 3092 ; Haltans 3 t rc. °°°) Sprichw . 1864. Wandcr 92.
' " ) Rarrek . I 3 : „sonder aanklaxt max men niemand veroordselen " . van Ilas-
sslt 8. ^ ) Kl. K. E. III 21 : „ was der keiser nnrecktss weis das sal er rick-
ten ans claxs " . °" ) Kl. K. E. I 14 (16) : „da der keiser die warkeit wem , da
mag er rickten ane elaxe " . -") G.O . 4 v . -") Pist . V 43 (345) . ' ") Eiscnh.
48. ^ 0 Kl. K. E. I 30 (31) : „wer sick Kirxet vor dem reckten , der lesst sick
Luden " .
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218) Wo ein Kläger ist, muß auch ein Richter sein.
219 ) Der Richter kann Niemand von seiner Klage weisen.
220) Jedermann ist seiner Verantwortung werth.
221 ) Jedermann ist ein Urteil werth.
222) Wer herkommt und Recht begehrt, dem soll Recht bescheinen.
223) Wer Recht thun will, dem darf der Kaiser nicht Unrecht thun.
224) Wer seine Nothdurft redet, den soll der Kaiser hören.
225) Läßt der König Etwas ungerichtet, so habe ich zum Kaiser Muth.
226) Kurze Kriege und arme Leute soll man schnell abfertigen.
227) Hemmnis) ist die Wurzel alles Uebels.
228) Langes Zögern sucht manche Ränke.
229) Mit langem Verzug werden die Bösen erlöst.
230) Besser ein Wenig gegeben, als Vieles verloren.
231) Wir rathen, lieber Gut zu geben, als Recht zu verlieren.
232) Geld vor, Recht nach.
233) Armut ist auslagefrei.
234) Wem die Kost frommt, der zalt sie billig.
235) Der Besetzer lohnt den Vorlader.
236 ) Wer der Zeugen bedarf, muß ihnen die Kost bezahlen.
237) Wer die Herren hereinbringt , muß sie ohne Schaden der Gemeinde

wieder hinausbriugen.

"0 Kling. 172 L. 2 : „Wo ein kleger ist, da soll auch ein Richter sein".
2") Wchbld. 33 § 4 : „Oer riebtsr mag n^rnanäe von sinsr elage wisen"
^") äarns . 112. 3 : „Viele rnaslis er bnerr inaäbr vsräbr . ,Ions . 352. Gulath
295, 8 : , ,Zorns nvr bvsrr maär verär " . ,Iarns . 199. äonss . 61. '^) Grimm W. I
687: ..wer äarlruint nncl rsobt begsrt , äsin soll rselrt besobeinsn". Kl. K.
S . II 108: „wer reebt wel änn Zorn enssl äer lrs^ssr nisbt vnrsobt tbnn" .
2-') Kl. K. E. III 15 (207) : „wer sin notänrlts reäet , äen sal äer lrs^ser lrorsn".
'") Gr.G.A. 855: „ILt äer lcnnes äa^ ungeriebtst , so linbe ieb nein lrsiser mnot '̂ .
--°) Kling. 53. b. 1 : „das man kurtzc Kriege vnd arme leutc schnclliglich entrichten
soll". 241 a. 1. ^') Kl. K. E. II 46 (82) : „binäersal ist eins wnrrsl aller vn-
äing". "°) Holl. Sachs. 24; „langbe vertreelr snelcet nrsnigben raet ". ^°) Holl.
Sachs. 24 : „äie boss weräen verlost mit lange vertree ". ^°) Klst. K. R. o. 16
bei Zvpfl A. II 422: „besser eM wenig gegeben, äann vill verlorn ". Schwab.S.
83, 2. " ') Kais. Frbg. 561, 87 : „Wir raten Im ee, das Er sein Recht Verlies, das
er sein Gut ee geb". Klst. K. R. eax. 16 bei Zöpfl A. II 422. " ') Sprichw. Nachtr.
477. Simr . 3262. ^ ) Simr . 577. " ') Richtst. oax. 17 Z 4 : „weine äs kost vro-
nret äs gelt se billls". '°°) gingen 46. 36: „de Besäter lohnet den Verdager".
--°) Kling. 59. a : „wer der zeugen bedarfst der sol jn die kost geldten. "0 Grimm
W. III 896: „wer äie bsrren bsrejn bringt, äer soll sie obne scbaäsn äsr ge-
weinäs wieäer binans bringen.
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238) Wer die Hauptsache verliert , gibt Atzung und Zehrung.
239) Wer an der Sache fallt , zahlt die Kosten.
240) Wer Unrecht gewinnt, zahlt die Kosten.
241) Wen das Urteil fällt, der soll den Schaden entgelten.
242 ) Wer in Unrecht fällt , bezahlt die Kost.
243) Wer gewinnt , genieße,

Wer verliert , der büße.
244) Des Klägers Buße steht an des Rathes Eid.

Schon die leere Möglichkeit, daß auch nur Eine Sache schief entschie¬
den werde, noch mehr aber die manchmal unglaublich lange Dauer des
Streits und der Kostenpunkt sind laut redende Warner , dem Rechtsstreite
auszuweichen; ihn zu meiden, mahnen die Sprichwörter vor Allem zur Vor¬
sicht bei Eingehung jedes Rechtsgeschäfts, insbesondere mit zweifelhaften
Leuten, und möglichsten Bestimmtheit in allen Verabredungen(159, 160).

Die Zuziehung von Zeugen oder schriftliche Fertigung ist vorzüglich
nützlich, denn was mau Schwarz auf Weiß besitzt, kann man getrost nach
Hause tragen; ist nämlich der Inhalt irgend welcher Uebereinkuuft erwiesen,
so bildet diese mit Ausschluß der deßfalls geltenden Rechte die Richtschnur
jeder Entscheidung: „Die Vorsicht des Menschen hebt die Vorsehung des
Rechts auf".")

Dem lieben Frieden darf man auch ein gutes Stück Empfindlichkeit
aufopsern, um den Richter nicht mit jeder Kleinigkeit zu befassen. Schon
die Anrufung eines ^ chiedsmannes ist mißlich; er wird zwar den Vergleich
versuchen, weil der Friede aller Lande Nutzen ist, besonders wenn er den
Streitstheileu nahesteht ( 168, 169) , allein im Falle des Mißlingens muß
er doch zum Rechte greifen (171) , wird daun selbst zur dritten Partei und
befestigt Unfrieden unter allen Streitenden; sein endlicher Spruch wird we¬
nigstens dem verlierenden Theile eine neue Quelle des Mißmuthes.

„Wer zwischen zwei Freunden Richter ist, verliert den einen"? ) Ihm
fehlt auch ein Theil der Bürgschaften für die Gerechtigkeit des Urteils, und

^0 Grimm W . III Z 77 : „wer äie liaudtsaelr verlaust , äer soll äle atsung
uuuä rredrung geben ". Kindl . Hör . 686 . Wchbld. art . 73 : „we an äer saelien
vellst , äer sal ä ^ koste gsläsn " ; Grimm W. I 296. Richtst. 50. 6. " ") Gaupp
l 116: „8wer unreodt gewinnst, äer sal äi ooste geläen". Kl. K. S . II
117: „wen äas urteil vellst, äer soliall den solmäen gelten". "st Holl. Sachs.
38, 28 : „wie in onreodt valt, äie gdsläs äio eost". v. Steinen I 1103 ist
reelrt : „wer gewinnet äar er geneite , wer verliist äas er deute " . Schafs¬
hausen 39, 87 : „Oer: Hegers buoss stet an äes Rates eiäe " .

a) Rechtst . 67. d) Sprichw . 540.
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die zum Vollzüge nöthige Kraft ; laß dich daher in kein Kompromiß, du
verlierst sonst ganz gewiß ( 172) .

Das wünschenswcrtheste Mittel, den Rechtsstreit ganz zu meiden, oder
doch seinen Verlauf abzuschucidcnbleibt immer der Vergleich, selbst wenn er
den günstigen Erwartungen, deren Verwirklichung erstrebt wird, nicht ent¬
spräche: „Besser, Wenig mit Ruhe genießen, denn Viel in Unfrieden" '")

Das deutsche Alterthum kannte neben dem Vergleiche allerdings noch
einen Ausweg, langen Streit zu meiden, die Selbsthilfe: eigentliche Rechts¬
streitigkeiten oder Fragen über das Dasein und die Wirkung von Rechts¬
verhältnissen wie des Eigenthums oder einer eingegangencn Schuld wurden
stets nur auf gerichtlichem Wege oder doch in geordnetem Zweikampf beige-
legt;") dagegen luden widerrechtliche Verletzungen an Ehre , Gut und Blut,
sowie das Ausbleiben bei Gericht dem Verletzten die Fehde auf den Hals,
wenn er eS nicht vorzog, den Vergleich zu suchen. Letzternfalls wurde die
entsprechende Buße oder das treffende Wergeld bezahlt und von beiden Thei-
len für ewige Zukunft Friede getrunken.")

Wer den Rechtsweg beschritt, verzichtete damit auf die Fehde (186),
daher klagten manchenorts nur Weiber, um den Männern die Rache zu
wahren; häufig genug ertheilten selbst die Gerichte den Verbrecher den Ver¬
wandten des Verletzten,") der sich dann mit ihnen abfinden.oder ihre Rache
tragen konnte.

„Kauf den Speer dir von der Seite oder trag ihn".°)
Mit dem allmähligen Erstarken der Staatsgewalt mußte die Selbst¬

hilfe stetig abnehmen, aber erst der ewige Landfriede von 1495 beseitigte sie
gänzlich; es bestand zwar schon früher das Gebot , man solle sich zu Recht
theilen und seine Sprüche nicht selber greifen; )̂ allein bei dem Mangel
einer starken Vollzugs-Gewalt ohne besonder» Erfolg. Man hatte sich dar¬
auf beschränken müssen, die Fehde von der Einhaltung bestimmter Formen
und Bedingungen abhängig zu machen. )̂ Jetzt begreift alle Welt, daß Rache
neues Unrecht und eine Quelle unabsehbarer innerer Kriege ist, die kein ge¬
ordneter Staat dulden kann, daher unter Androhung öffentlicher Strafen
verbieten muß (189—196). Nur .er und seine Behörden dürfen rächen und
richten, aber Niemand außer ihnen, denn das Recht gehört in's Gericht
(197 —200). Ueberdies könnte die Selbsthilfe für den, der sich ihrer be-

u) OuäNm. 46 : „Letrs, er aäd nsotg, litils msän rü, 6UN miklls msän ät-
rlälri" . 6) Rogge 3. e) Grimm W. I 542. 6) Blumev I 401. s) Angels. 488.
12 § 6 lex 8c1. lümemlsliousm laoiat xs.rent16us(Verwandten) uut xuerram xutls,-
tur, umls Proverdiuin N̂ beliLiit: L1o§e sxsrs ol siäNe oäNsr Vers,
s) 15ex. Ouutl 53, 22. Hettema 68 Z 16. ^) v. Maurer GerichtS . 247.



dient, nur dann erfolgreich sein, wenn er seinem Gegner weit überlegen ist,
außerdem höchst unsicher. Die Staatsgewalt aber und darum das Gericht
bezwingt jeden Einzelnen; cs ist daher fest und sicher, Jemanden mit Recht
verfolgen, nicht aber mit Rache ( 201).

Zulässig ist die Selbsthilfe auch heute noch, solange sie sich auf die
Abwehr von Rechtsverletzungen mit verhältnißmäßigcn Mitteln beschränkt.

Obgleich das Gericht ausschließlich ersehen ist, Rechtsstreitigkeiten bei-
zulcgen, entspricht es doch seiner Würde und dem Ansprüche auf Vertrauen,
so lange die Rechtsverletzung daS öffentliche Wohl nicht berührt, erst auf
Antrag der Betheiligten zu sprechen. Der Mann kann seinen Schaden ver¬
schweigen so lang er will und ist er zufrieden, so darf ihn auch das Gericht
nicht nöthigen, Etwas zu verlange», was er gleich wirksam wegschenken oder
„einem Hund an den Schweif hängen kann" :") Kein Kläger, kein Richter
(202 —209).

Ja wenn wirklich Klage gestellt wurde, kann der Richter den Vortrag
der Partei nicht aus eigenem Wissen ergänzen(206) oder über ihren An¬
trag hinausgehen, denn das Recht nützt Niemanden ohne seinen Dank (207 ).

Nur Pabst und Kaiser dürfen nach der Wahrheit urteilen, wie sie
ihnen, sei es wie immer bekannt ist. (213) ")

Da das ältere Recht das Verbrechen lediglich als Beleidigung des
Einzelnen auffaßtc, machte es auch die Strafverfolgung von vorgängiger
Klage abhängig, allein mit Unrecht; denn wer Einen beleidigt, droht Vielen
und diese (das Gemeinwesen) können es nicht glcichgiltig hinnehmen, ob sich
auch der Einzelne beruhigte: in peinlichen Rechten muß entweder von Amts¬
wegen eingeschritten werden oder ein öffentlicher Ankläger bestellt sein.

Der Umstand, daß dem Richter mangels Klagestellnng der Bußantheil
entfiel,") bewirkte manchenorts sehr frühe die Bestellung eines öffentlichen
Klägers bei Vorsatz und Gewalt") oder, falls kein passender Kläger vorhan¬
den, also namentlich bei Verletzung eines landfremden Mannes, Einschreitung
von Amtswegen:") Wo der Kaiser die Wahrheit weiß, richtet er ohne
Klage'') und straft der Richter den Friedbrecher nicht, so ist er der Schul¬
dige. )̂

„Offenbares Uebel vertritt des Klägers Stelle" ") und ebenso das
Blut des Verunrechteten') selbst wenn der Beklagte noch gänzlich unbekannt

-r) Grimm W. I 147, 277. b) G.O. 111 V. o) Magdeburg 239 8 46.
6) Westph. IV 3092; Novg. 112. 38. s) Rupr. II § 2. Ofen 131, 232; 185, 347.
I) Kaiser - Richter; eine andre Auslegung dieses Satzes wurde bereits angcdeutet.
ß) Rein 44. Sachs. II 13 § 8. Holl. Sachs. 26. Ir) G.O. 5 v. i) Agric. 107- v.
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ist; denn die Strafgerechtigkeitmuß den Thätcr finden und richten ( 215
bis 217 ) .

Dagegen gilt im bürgerlichen, wie im peinlichen Verfahren der Grund¬
satz, daß überall ein Richter sein muß, wo ein Kläger auftritt ( 218) ;
„Wer des Landes Almosen und Urteil begehrt, die soll man Jedem geben,
er sei woher er will. ") Selbst das nichtigste Vorbringen muß angehvrt und
verbeschiedenwerden, namentlich, wenn sich der Beklagte, wiewohl weitwendig
und zweckunbehilflich verthcidigen will (220, 224) .

Verweigerung des Gehöres oder deS Bescheides gab den Richter frei;
man konnte ihn erschlagen und wie einen unehrlichen Verbrecher bei den
Füßen unter der Thürschwelle durchziehen, ja heute noch muß Rechtsverwei¬
gerung nach Lage der Sache mit Waffengewalt abgestellt werden.")

Der Oberrichter soll den untern schlagen und stoßen, bis er Recht
thut") und ist auch der höhere Richter nicht zu bewegen, so geht man zum
höchsten und vom König zum Kaiser ( 225) .

Ganz das Gleiche gilt für die Rechts-Verzögerung, die nach älterem
Rechte schon gegeben war, wenn ein Antrag nicht bei demselben Sonnen¬
schein gewürdigt wurde, da man ihn einbrachte, nach den Reichsgesetzen aber
erst, wenn binnen Monatsfrist keinerlei Verfügung erging/)

Wenn das Sprichwort nur verlangt, mau solle kurze Kriege schnell
abfertigen, so hofft es dock, man lasse keinen lang werden: „Jede Ansprache
habe ihr Ende".°) Verzögerung dient nur dem Bösewichte, neue Ränke zu
ersinnen und so dem Rechte zu entrinnen. (226—229)

Im bürgerlichen Verfahren reicht die Antragstellung allein nicht aus,
sondern cs müssen ncbstdem, wenigstens nach neueren Rechten, die Kosten
vorgeschossen werden; solche Gerichtskosten sind in ganz Deutschland und
darüber hinaus einheimisch. Die Neichsgesetze befassen sich nicht mit deren
Einführung, sondern mit der Regelung, denn der Satz : „Wer nicht gibt
nimmt nicht" / ) galt von je, nur bestanden die ursprünglichen Gerichtskosten
in der wirklichen Verköstigung der Gerichtsleute/) wobei diese trinken durf¬
ten, daß ihrer Zwei den Dritten nicht mehr auf den Wagen zu heben ver¬
mochten. ")

An die Stelle eigner Bewirthung traten Geldleistungen, die bei
weiterer Fortbildung gleichmäßiger auf die einzelnen Rechtsuchenden ausge-

a) Bodm. 663: „rvsr äes lknäes almasen (Schiedsgericht) uocl orteil Aerst,
ä!e sol MLii slins ie^lloUeu gedin, er si »er, v̂oller er rvolle" . l>) Wieuerschluß-
akte urt. 29. e) Grimm W. I ölt . <l) K. G. O. 1555 II 13 § 2. s) Angels.
63. 10 : „asle sxraee liaedbe eiMe". I) v. Steine» I 1803. §) Gr. R. A. 869.
b) Grimm W. I 357.
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schlagen und ein für allemal festgestellt wurden. Beliebt waren die Gerichts-
sportcln nie, doch tröstete man sich, es sei immerhin noch besser ein wenig
geben, als Viel verlieren.

Wer indessen kein Gut zu geben hat , ist deshalb nicht rechtlos ge¬
stellt, denn die Gerichte können und müssen unter Umständen das sogenannte
Armenrecht verleihen, wornach dem unvermögenden Streitstheile die Gerichts-
kostcn solange, bis er zur Bezahlung hinlänglich gekräftigt ist, also möglicher¬
weise ans ewig, geborgt werden. (233) Dem im Armcnrechte Streitenden
stehen begreiflich die Beschwerden ob verweigerter oder verzögerter Rechts¬
pflege, wie überhaupt alle Rechtsmittel, sowohl zu, als seinem»ermöglichen
Gegner.

Der jeweilig Zahlungspflichtige ergibt sich aus Folgendem: wer durch
seine» Antrag richterliche Thätigkeit veranlaßt, bezahlt billiger Weise die er¬
laufenden Kosten (234), also der Klager die Ladung des Beklagten (235),
der Bcweisführendedie Verschaffung und Vernehmung der Zeugen ( 236),
kurz Alles geschieht auf Kosten des Antragstellers, oder vielmehr überall
schießt sie dieser vor und der sachfällige Theil muß sie schließlich bezahlen.
Dies gilt für Zwischenpunkte sowohl, wie für die Hauptsache selbst ( 238
bis 242) ; doch kann das Gericht, wenn dem Unterliegenden weder Gefährde
noch Verschulden zur Last fällt, anorduen, jeder Streitstheil habe seine
Streitskvstcn selbst zu tragen.

Der muthwillig Streitende aber hatte nicht Llvs die Kosten, sondern
auch eine nach Verhältnis seines Verschuldens zu bcmesseude Geld- oder
Lcibesstrafe zu gewärtigen (244) ; noch das Landbuch des Cantons Uri vom
Jahre 1823 verordnet: ") Wenn Einer Fehler und Vergehungen erst nach
Jahresfrist, da sie also verjährt sind, cinklagt, soll er in die Fußstapfen des
Beklagten gestellt werden; daher ist stehlen besser als zeihen? )

So oft Kläger oder Beklagter an seinen Streitsgegner Buße entrich¬
tete, erhielt der Richter überdies zur Sühne der Gerechtigkeit in gleichem
Verhältnisse einen Geldantheil, das sogenannte Gewette.

Ueberall nimmt der Unterrichter nur die kleineren Gerichtsbußen ein,
die größeren fallen dem Oberrichter zu,°) aber die Grenze zwischen kleineren
und größeren ist nach Ort und Zeit verschieden; ersterc bestanden sehr häufig
in Bier oder Wein, letztere immer in Geld, „den Herren die Bußen und
den Gerichten den Wein"? )

Saumseligkeit in Entrichtung des Gewettes»hat weder Buße noch Ge¬
wette, wohl aber Zwangseinschreitung zur -Folge.

a.) Im Ult. 267 Blumcr III 52. b) Eisenl). 609. c) Grimm W. III 48:
„alle msrk brocket ätm berrn". ü) Grimm W. II 135 II 71. Richth. 508 XVI.
Pufend. II 163.
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6) parteirechte.

245) Ein Mann hat soviel Recht als der Andere.
246) Klägers und Antworters Recht soll gleich sein.
247) Keine Partei ist der Andern vor.
248) Alle Einwohner werden unter Ein Recht gehalten.
249) Vor Gericht ist eine Partei der andern gleich.
250) Freie Sprache, freie Antwort.
251) Die erste Sache wird zuerst beendet.
252 ) Das erste Urtheil vor Gericht heischt Vorgang der Entscheidung.
253) Wer zuerst Recht begehrt, soll zuerst sprechen.
254) Der Aeltere hat das Vorrecht.
255) Alter hat das Vorgehen.
256) Richter haben Schultheißenohren.
257) Was der Kaiser heißt, hat Vorgang.
258) Das Recht ist dem Antworter viel günstiger als dem Kläger.
259) Der Ansprecher darf den Antworter nicht todtschlagen mit seinem

Schwerte.
260) Entgehen ist näher als Anbringen.
261) Ehre und Leben ist man näher zu wehren, als Einem mit Zeugen

abzugewinnen.

dur . Iris . I 44 ( 14) : „Hat di) ena man also luila riuolit LSAll tolsrso,
als een oder , ^°) Lappend. 209. 10 Gl . „elexers vnde antworters rsolit selral
xllelieL sxn ". °̂ ) Grimm . W . I 737 : „der: ist auoll Leins xartliis dsr andern
vor " . 172 : „Xlle inwoondsrs sullen ondsr een rsZt Aslloudsn wer¬
den ", I 185, 9 ; 191, 6. " °) Frcyb . Ger . 170 : „weil eine Parthei vor Gericht der
andern gleich". ^°) Asega 15 : „Irin spreLa and kri ondworda ". ^ ) Lünig I 285.
18 : „die erste Sache muß zuvor geendet werden". ' " ) Bremen 204 : „vat ersts ordel
van den rioirts esedst vor ^anL der soliedings " . "̂ ) dur . Iris . I 30 (10) : „User
arst riuebt b^)aretli , di) solle! aorst sxreeLa ". ^ ') Schwab Meirner 305 : „der
eitsr bat das Vorreelrt " . Wunder 59. 5. °°°) Kling 33 a. 1 : „Hieuon ist, das
man spricht: „die Richter haben Schnldtheissen ohrcn". ^ ) Kl . RE . IV 11 (235) :
„war der Leiser Leihst , dar: Lat lurZauZ " . ^°) Wgl . 339 , 32 : „das reolrt ist
vii gunstiAsr dem autworter wenne dem oleg'ere ; 345 , 52. ^°) dnr . Iris . XIII
24 (86) : „di) oensxreLir soliel d^ n sittsr »ast daedslasn mex sxn axne srvird " .
' «") dur . Iris . XIII 21 (86) : „dij nnAong is nz'asr dan di) oonbrenxd " . °̂>) Lap¬
pend. 174 : „Urs vnds leusnd ^ s ms neZer to rverende , aSL me de mxt tuZen to
vorwinuende " .
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262) Die Rechte sind geneigter, zu entlassen, als zu verdammen.
263) Ewig ist Widersprechen stärker als Ansprechen.
264) Das beweisende Wort hat , wer sich wehrt.
265) Sprich lieber des Antworters Wort denn des Klägers.
266) Eines Mannes Rede ist eine schöne halbe Rede.
267) Eines Mannes Rede ist keine Rede,

Man soll sie billig hören Beede.
268) Eines Mannes Rede Hab' ich nun gehört, hören wir auch des

Lindern Wort.
269) Hör' auch, was der Andre sagt,

Wenn du Horst, was Einer klagt.
270 ) Mit dem Urtheil nicht eile,

Hör' zuvor beide Theile.
271) Alle Urtheile kommen von Klag und Antwort.
272) Auf Anspruch und Antwort will der Schösse Recht weisen.
273) Der Vogt muß zweier Männer Wort hören.
274 ) In einer Sache kann man nicht zwei Aeinter führen.
275) Der Richter kann kein Kläger sein.
276) Niemand kann Richter in eigener Sache sein.
277) Niemand soll, noch mag sein

Richter in eigener Klag ' sein.
278) Solang der Richter zu Gericht sitzt, kann er Niemand beklagen.

Wgl. 328, 17: „Me rsekt sien vil bereiter , sMen 211 entlvsen, Nenne
ru vorckainxnen". 370 . 8 ; 395 . 10 ; Liinig I 266 . ^ ) Angels. 210 H 3 : „L kiäk
anckssr swickkere tkonns onsaAn". °°') Gutal . 18 § 4 : „lhan sartha Withort sum
wers" (wists wort Inet cker siek werst ". °̂ ) Richtst. S . 4 : „sxrsks liener ckss
antwoerckers woert dann ckss elsgsrs ". °̂°) Ösen 2. 2 : „eines inannss re Nt ist
ein sckons Kalks reckt". Franck II 67, 125, 132, 190 . ^ ) Ofen 2. 2 : „Lins inans
recke ist keine recke, man soll sie billisk kören beecks". Simr . 1947, Hilleb. 217,
313. ^ ) Hom. 341 . 17 : „Liim mans recke Kak nn xskort Lore wir auok cksn
anckern wort ", Wahlspruch Lothar des Sachsen; Rauchend. S . 13 . °̂') Simr . 5709.
^") Sprich. 4711. ?") Kling 51 a. 1 ; „alle vrtcil kommen von klage vnd antwort".
230 . b 1. ^°) Grimm. W. II 626 : „nask ansxraok Nllck antwort wuläs cker
sekeiksn reekt weisen " (siebenmal) II 627 (dreimal) . ^ ) Vvmien 320 : „DsVoZket
sonl koren twiAermanns worck, 382 . ^ ) ckur. Iris . XXV 31 ( 198) : „Oin eenrs
seesk ins ^ ma nsen tw ^r ninxts lern ". XV 57 (116). ^ ) Wchbld. (Thüngcn)
art. 138 : , ,cksr riekter , kein slaZer Zssein ma§". Kais. Frbg. 574 . 119. °̂ ) ckur.
Iris. MIX 12 (178) II 20 ( 24) II 34 (30) . -") Ofen 128 . 224 : „ksM riekter
sokol näek INNA SSM SSM sslbs riekter ^n kainsr sask SSM". '̂0 klisris I
618. 21: „alsos lanZks, als äie Reektsr slt ts rsekte , so ns maek k^ nieinant
bselaAksn ".

23
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279) Kein Richter kann Richter und Kläger zugleich sein.
280 ) Es heißt kein Mann Richter, denn in gehegter Bank.
281) Wenn der Burggraf aufsteht, ist fein Gericht aus.

Die Rechte der Streitstheile sind im Allgemeinen gleich(245—250),
der Richter muß ja zwei gleiche Ohren haben ( 41) und die Gesetze, Rechtö-
formen und Rechtsmittel sind für Alle dieselben.

Eben ob dieser Gleichheit Aller vor Recht und Gericht unterscheidet
sich der Vorrang unter Mehreren nach der Zeitfolge ihrer Anmeldungen;
verlangen Zwei zugleich eine Entscheidung, so soll bei gleichen Rollen der
Aeltere zuerst gehört werden/) (254) bei ungleichen der Kläger vor dem
Beklagten, weil Gott um der Kläger willen des Gerichts gedachte/)

Allein schließlich steht cs doch im freien Ermessen des Richters, wen
er in diesem Falle zuerst vornehmen wolle; Richter haben nämlich Schult-
hcißenohren(256), hören also nur, was und wenn sie wollen, und wen sie
hören, der hat den Vorzug/)

Einige Sachen sind jedoch in der Weise begünstigt, daß sie immer vor¬
weg verhandelt werden müssen, nämlich Streitigkeiten, welche das Wohl des
Staats und andrer gemeiner Genossenschaften angehen, denn der König sitzt
überall obenan (257). Das gleiche Recht genießen hilflose Personen, Witt-
wen, Waisen und den Minderjährigen gleichgestellte Gemeinwesen:

„Kirchengüter und Priester, Wittwen und dürftige Menschen sollen dem
Gerichte zu voraus empfohlen sein" ") und

„Wittwen und Waisen, Wallfahrern und Wehrlosen hat der Richter
zu helfen, denn sie sind des Königs Mündel" ") und was dieser befiehlt, geht
allem Andern vor.

Dieser Grundsatz, daß man arme Leute schnell abferligen soll (226),
fand in den Gastgerichten entsprechende Anwendung; für Gäste wurde an

Sachs. III 54 Z 2 : „Nie riskiere ns mack beicis kieZers nnäe riskiere
nickt sin " . Wgl . 262. 16 : ,,is keist kein man s^ n riskier vvenne nllsins in
xekeZter kanx " . Magdcb . 271. 5 : „ Lwenne äsr kuretz'rens nk stet so Ist sin
xoäinA ns " . 232 H 8.

a) Kais. Frb. 636. 280. k) Rupr. II § 72. o) Kling 33 n. 1 : Der Richter
muß zwei gleiche Ohren haben, damit er beide Theile gleich gut vernehme; der Ver¬
waltungsbeamtezwei verschiedene, denn wer regieren will, muß hören und nicht hören.
Doch hört bisweilen auch der Richter nüt Schultheißenohren, ä) Ofen 161. 297:
„Kireken Anttern, xristernn vnnü vvitiben, vnnä alle cinrtltiks insnsck, alle ä^s
snlien ssn vor NUSS cieni xeriekte Pevolen sevn". e) Nichth. 7, 12 : „tki LSöAL
kack vveänon nnci vreson, rvalnksron nnci alle werioss iioclon to kelxanüs —
63, 33 bin is an tkes kininASS innnäs1in §e".
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den meisten Orten täglich gerichtet , wofern nur beide Theile fremd waren/)
denn der Gesessene war nicht verpflichtet , sich außer der Gerichtszeit in den
Streit einzulassen und auf seine Fristen zu verzichten . '' ) Manchenorts wur¬
den die Gäste zwar nur an den ordentlichen Gerichtstagen , aber vor Wittwen
und Waisen und diese wieder vor der Herrschaft vorgenommen/)

Wie sehr übrigens die Eingangs erwähnten Sätze völlige Gleichheit
der Parteien betonen , sind sie doch nur halb wahr . Schon in dem Umstand,
daß der Kläger den Wohnsitz des Beklagten suchen muß , während dieser ihn
von hier aus augenblicks wiederbelangen kann , liegt ein Nachtheil ; ferner
wird jetzt der Antworter durch bloßen Widerspruch der Klage ledig , falls
ihm kein Beweis entgegensteht , — im älteren Verfahren war Widerspruch
nur mit dem Eide kräftig — und in allen Zweifelsfällen zu seinen Gunsten
erkannt ; das Recht ist also dem Beklagten merklich günstiger als dem Klä¬
ger . ( 258)

Der Antworter braucht keinen Umstand einzuräumcn , den der Kläger
gegen ihn ausbeuten könnte ; insbesondere muß er nur ganz ausnahmsweise
Urkunden herausgeben , weil Niemand schuldig ist , sich mit seinem eigenen
Schwerte todtschlagen zu lassen ( 259 ) ; der Kläger kann aber in der Regel
zur Herausgabe von Urkunden an den Beklagten angehalten werden/)

Diese Begünstigungen des Beklagten erklären sich aus der rechtlichen
Annahme , er befinde sich dem Kläger gegenüber in beständiger Nothwehr ")
und in der Achtung des Rechts vor jedem Besitzstände ; wer einmal in der
Gewere sitzt, ist viel näher zu behalten , als zu verlieren . ( 260 — 265)

In allem klebrigen sind die Parteirechte wirklich gleich ; daher vor
Allem die Nothwendigkeit des zweiseitigen Gehörs . Erst aus dem beider¬
seitigen Vorbringen erhellen die strittigen Punkte ; bei jeder neuen Angriffs¬
handlung muß auch dem Angegriffenen das Wort gegeben werden ; Eine
Rede ist keine, der Richter muß überall zwischen zweier Männer Rede ein
Urtheil frage,/ ) oder , was er ausspricht , ist gar kein Urtheil/ ) ( 266 — 273)

Somit sind in jedem Rechtsstreite drei Rollen wesentlich : Kläger , Ant¬
worter und Richter und diese Rollen müssen stets auch äußerlich von einan¬
der getrennt sein : in Einer Sache kann Niemand zwei Aemter führen.

Eine Partei kann die andere weder ersehen noch vertreten und ebenso

u) Rößler l 104. 20. 6) Kl. KE. I 17 (18). e) Grimm. W. I 810. ä) vgl.
v. Bayer 862—865. s) GO. 7 v. k) Lappend. 89: „Irvisolrsn trvisr Inäs reälis
soal äs voZNeb en oräel vrageiG . x) Wgl . 232, 50 ; G. O . 111 : „Als Gott das
Geschrei des Blutes Abels hörte, richtete er den Kain nicht sofort, sondern vernahm ihn,
was er gethan habe". Agric. 107. v.

28
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wenig der Richter; solange dieser in gehegter Bank sitzt, kann er weder kla¬
gen noch antworten, wenn er aber aufsteht, ist sein Gericht aus und er kann
beliebige Partei werden.

7) Inständigkeit.

282) Wo jedes Ding hingehört, da soll man es thun.
283) Keiner der Unfern soll ein Recht vor Andere ziehen.
284 ) Außer Landes darf Niemand richten.
285) Der Stadt Gericht wendet soweit als ihre Weide wendet.
286 ) Soweit die Flur geht, soweit geht auch das Gericht.
287) Soweit der Stab zu gebieten hat, ist es ein rechtes Gericht.
288 ) Des Kaisers Knecht soll über ihn kein Urtheil geben.
289) Ein Edelmann darf vor des Andern Gericht nicht stehen.
290) Wer geweiht ist, gehört an seinen Obersten.
291) Affen und Pfaffen

Lassen sich nicht strafen.
292) Affen und Pfaffen

Frei sind der Strafen.
293) Affen und Pfaffen

Machen viel zu schaffen.
294 ) Ein Roß ist kein geistlich Ding.
295) Ein Schüler muß vor seinem Schulmeister antworten.
296) Was der Schultheiß richten kann , dazu bedarf man des Bogts

nicht.

Kl. RE. !I 43 (8t ) : „umr )'e 3»? cling: köret äkr soi man er tun",
-w) Grimm . W . III 899 : „ Item Sk Ski ksxner 3er unser Kk ^ n reckt tur knäre

nickt rieken". « ) Dreyer I 537: „Buten Landes schal Nemandt richten". Lcib-
nitz III 442: „Der sta3t reckt rvent also vsrns klss ers weMs rvent". °°°) Simr.
2573. Grimm. W. I 4 >3: „also verre äer stab rn xekietten Katt, 3ks ist
ein Kubenäe Zerickte". v. Steinen I 4746: „des Keysers Knecht fall nicht
oerdell gevcn ovcr cme". Rügen i02 : „de eine Edelman nicht darff vor des an¬
dern Gerichte stahn to Rechte suxtk vuißkrsm Lexulkm : „Dur in xursm non Kkbet
äomininin" . »0 Fchmordnnngvon 4408 LochnerI 255 : „Wer gcweihet Ist — —
gehortt an seinenn Obersten". SPrichw. 32. Wandcr 34. Hcnisch 29. Man¬
der 34. 8. Wandcr 34. 40. Rößler II 402: „Din ros ist nickt ein Zsistleick
äinck". Railch III 240: „Lin sckueler sol knntvvurttn vor seinem sekul-
meister". -°°) Grimm. W. II 223: „war äer scknltkeis Asricktsnkkn äarru ks-
äkrtb -er nit laits äkrn".
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297) Wen der Stab begreift, der wird antworten.
298) Man darf Niemand vor die Thore rnfen.
299 ) Der auswärtige Mann ist keine Antwort schuldig.
300 ) Der Kläger sucht des Beklagten Herrschaft.
301) Wo ein Mann Wohnung hat, da muß er antworten.
302 ) Wem sein Haus verbrennt , der verliert sein Bürgerrecht nicht.
303) Wo das Eigen liegt, soll man darüber richten.
304) Der Landrichter richtet zum Gut hin.
305) Die That wird gerächt',

Wo sie geschicht.
306) Da soll der Dieb rechten, wo er stahl.
307) Der Thäter reinigt die Stätte . ,
308) Wo die Blutrunst ward , soll man sie büßen.
309) Wo der Mann hinfüllt, fällt auch die Buße hin.
310 ) Wo man den Todtschlag thut , muß man ihn bezahlen.
311) Grundbrüchte folgt der Stätte , wo die That geschah.
312) Wo der Baum fällt, da muß man ihn wieder aufrichteu.
313 ) Wo sich der Esel wälzt, muß er Haare lassen.
314 ) Wo man das Recht einging, soll man das Unrecht suchen.
315) Wo' die Sache begonnen wurde, soll man sie beenden.
316 ) Wer sich vor ein Gericht verbindet, bleibt verbunden.

Grimm. W. I 415: „äVsu der 8tax beginget der vvürt autrvürtsu ".
Mieris I 309. 11: ,,Lleu sal u^siueut roxe vosr dis tore". ^°) Sachs. III

33 S 2. Wchbld. (Thnngen) art . 143: „VDr auswendige mau ist uiebt xtliebtig
autwürtsun . 2°°) Rügen 9, 7 : „söcht der Kläger des Beklagten Herrschop".

" ') Kling. 43 a. 1 : „Wo ein Man wonung hat, da mus er antworten". °°°) Schrei¬
ber I 81 : „Swem sin hus verbrinnet, der verlnret nüt sein burgrecht". ^ Schwab.
75. 5 : ,,8rva da^ eigen lit , da sal man oueli darüber rillten". Rupr. (Maurer)
I 65- Kais. Frbg. 562. 89. '"') Lünig I 347: „der Landrichter soll richten hin zu
dem Gut". Ofen 143 not . „Das die tat rverd geriellt , do 8̂ ' gssellisollt".

Gulath 535: „tkar soal Irvsrn tlriüt daema 8snr stal". ^') Rügen 58, 49:
„der Dädcr . . . reinigctt de Stede". " ') Gntal. (Ausgabe von Schlyter (oax. 8 (20)
„Du bau blotllugt gisrir tllar seal s llxta 8nm gart ir. Du ai tllar 8um biuuisr
sum giertlli" , °̂°) Grimm. W. I 491 : „wo dann der manu kxuus üels, do Ixls
auell dis busss ll̂ ue" . ^°) Richth. 322 Z 18: „äVaer men den doatslaob dost, in
dsu 8e1usu reobte salmsn lletalsu" . "̂) Rügen. ,326, 253: „Grundbrdke folget der
Stede, dar de Daet geschehen iß". ^-) dur. Iris . XX 7 (150) : „dser di,j dasm
talt , aldeer sellel me'm wesr oxriuellta". "̂ )̂ Ofen 143 not. Simr . 2177.

Grimm. W. I 416: „do mau das reobt ingit, do sol mau dar: uursobt suo-
ellsu". ^ Drcyhaupt II 480, 30: „dar dy sake allererst beghunt were, dar scolde
man dat enden". b>°) Llisrisl 521, 114: „äVis dat Irem vsrbiut voer't Ollsrsollts,
Iri seal . . . glrslloudsu blivsu" .
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317 ) Wo ein Mann gewinnen will , da soll er auch verlieren.
318 ) Wo der Mann klagt, da muß er auch antworten.
319 ) Wo der Mann Recht fordert, soll er Recht nehmen.
320 ) Wer A sagt, muß auch B sagen.
321 ) Wer vor Bauern klagt, muß Banernurtheil leiden.

Jeder Rechtsstreit muß vor dem zuständigen Richter durchgcführt wer¬
den: „Wer tödiet mit Gericht, das ihm nicht befohlen, der vernnrechtet Den,
über den er richtet.") (282)

Die Streitstheile, oder doch der Beklagte müssen örtlich in den Amts¬
bezirk des anzurufenden Richters fallen, weil Niemand außer seinem Bezirke
Nichter sein kann (283, 284) ; die Grenze der Ortsgerichte bestimmt sich
nach der Markung, das Gericht reicht regelmäßig soweit als die Flur und
wendet, wo die Weide aufhört. (285, 286)

Die Partei muß ferner persönlich dem Ortsrichter unterworfen sein,
die' Obrigkeit allein ist Richter und soweit der Stab gebietet, ein rechtes
Gericht. (187)

Daher braucht ein Edelmann sich vor des andern Gericht nicht zu ver¬
antworten, wofern er nicht verzichtet, und noch weniger ein höher stehender
Herr -vor einem geringer» : des Kaisers Knecht kann über ihn kein Urtheil
finden.

Weil Pfaffen und Laien verschiedenen Gesetzes sind (I 243, 22) ge¬
nossen Erstere einen besonder» Gerichtsstand vor ihren geistlichen Obern und
ließen sich nicht leicht vor einem Laienrichter ans irgend welchen Streit ein:
„Soll ein Geistlicher auf seinen ordentlichen Richter verzichten, da gehört
Viel dazu? ) (290—293)

Dieser Gerichtsstand wurde durch Ausscheidung der Sachen erheblich
beschränkt; es gibt auch bei Geistlichen Dinge, die mit den Heilswahrheiten
und der Kirchenzucht gar Nichts zu schaffen haben und was weltlich ist, kön¬
nen die Geistlichen nicht richten") (294) ; heute stehen die Geistlichen in
allen rein weltlichen Dingen unter dem Laienrichter.

Aehnliche Befreiung von dem Gerichte der Ortsobrigkeit erlangten die

"") llur. Iris . I 23 (8) : äskr een man rvü voxnns . . in äs. riuodt inot er
seek wri .vess." . Wchbld. (Thüngen) srt 337: „Wo exn inan eiagt , äo innsr
er Lued autvurtenn ". ^ ) Schwab. W. 79. 77: „swa äer inan rslit voräert , äL ssl
er rsdt neinsn". Sachs. III 79 § 3. Spiegel deutscher Leute 88, 84. ^°) Braun I.
Simr . 4. Ztschr. f. d. R. XVI 111. Haltaus 110: „Wer vor Lauern geHsget
dst , muss sueN Lauer VrtsI Isiäen".

a) von SteinenI 1746. d) G. O. 19. e) Kling 44 a. 1.
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Mitglieder der Hochschulen; auch sie verantworten sich vor ihrer nächsten
Obrigkeit, das ist „der Schulmeister, unter dessen Besen sie stehen"? )

Jede persönlich, örtlich und sachlich begründete Zuständigkeit ist eine
ausschließende, weil jeder Richter binnen der Grenzen seines Bezirks voll-
gewaltig ist; aus gleichem Grunde kann nach neuerem Rechte keine Sache
mit Umgehung des Unterrichters gleich an den höhern gebracht werden:
Was der Schultheiß richten kann, dazu bedarf er des Vogtes nicht, und
Niemand darf dem Richter die Antwort verweigern, der seine ordentliche
Obrigkeit ist. ( 297)

Der Beklagte antwortet im ganzen Reiche nach seinem, nie nach des
Klägers Rechte? ) muß daher in seiner Gemeinde angesprcchen werden und
verweigert die Antwort vor jedem andern Richter (298, 299) : „Der Klä¬
ger muß in das Gericht sprechen, in welchem der Antworter wohnt" °) und
„Jedermann ist schuldig zu antworten, wo sein Topf wallt , seine Gabel
fallt und sein Haus raucht"? )

Vorübergehende Anwesenheit begründet den Gerichtsstand nicht, Störung
oder Unterbrechung des Aufenthaltes hebt ihn aber nicht auf, wem also sein
Haus verbrennt, dem verbrennt nicht auch der Gerichtsstand. (302)

Als die Normannen mit Sengen und Brennen das Land verheerten,
verlegten sich die Betroffenen ihrerseits selbst auf Raub und wurden deshalb
zur Verantwortuug vor Gericht geladen, entgingen aber der Verurteilung
vorerst durch die Einrede, sie hätten kein Haus und keine Wohnung mehr,
die sie gerichtspflichtig mache. Hierauf erkannte der König, die Beklagten
seien neuerdings zu laden und schuldig sich zu verantworten, wenn ihnen die La¬
dung auf der Brandstätte ihrer früher» Behausung zugestellt sein würde? )

Anders bestimmt sich der Gerichtsstand bei den dinglichen Klagen auf
Erb und Eigen, da hier der Schwerpunkt in der erweisbaren Gewere liegt.
Schon die genaue Form der Beweisführung, noch mehr der Grundsatz, daß
man kein Zeugniß über Feld führt, und erleichterte Hilfsvollstreckung verlan¬
gen den Ort der belegenen Sache als Gerichtsstätte? ) (303, 304)

Rechtsstreitigkeiten, die ihren Grund in verbotenen Handlungen haben,
werden von dem Gerichte des Ortes abgeurtheilt, wo die That vorfiel, was
ganz buchstäblich verstanden wird. Also wird der Mord gerichtet, wo die

->,) Rauch III 240 besen— Znchtruthe. 6) Sachs. III 33 Z 2. o) äar. Iris. XX
Z 5 (148) : „äst elaAsr sodil sxrsirs, in äst riuolrt, äz'r äst sltter UrvellaeUtixb
1s". ä) äur. Iris. XX Z 3 (148) : „Miielr inrm 1s soÛ läioU tc>Lnäeräen, alstser
Iist kîvenselitiA 1s snäs s^n xot wallt snäs s^n olavr (sonst cruvrel) lalt snäs
Innis rsksnäe is". e) Läictnm kistsnss von 864 oax. 6. I) Archivf, civ. Praris
X S . 207.
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Leiche oder deren größerer Theil liegt;") auf der Grenze zweier Gebiete
entscheidet häufig der Kopf der Leiche") und trifft dieser noch in den Hof
des Thäters, so fällt gar keine Buße.°)

Stets wird die That gerichtet, wo sie geschieht, sie sei nun mit öffeut-
licber Strafe bedroht oder nicht, denn der entheiligte Boden muß gesühnt
werden. '') (305 —313)

Erleichterte Beweisführung allein, wie häufig angenommen wird, hat
diesen Gerichtsstand nicht geschaffen, wohl aber dessen Beibehaltung bewirkt.

Verbindlichkeiten aus eingcgangenen Verträgen sollen eingcklagt werden,
wo der entsprechende Vertrag zu Stande kam, wo man das Recht eingcht,
muß man das Unrecht suchen, das der nichterfüllende Theil begeht (314) ;
wird hier an die auffälligen deutschen Formen der Vertragseingehnng zurück¬
gedacht"), so sieht man , daß dieser Gerichtsstand sein Dasein der Beweis¬
erleichterung verdankt.

Allein dieser, wie der vorhin erwähnte, duldet den Gerichtsstand des
Wohnorts neben sich; da also in diesen Fällen zwei Gerichte gleich gut mit
Beurtheilung derselben Sache befaßt werden können, möchte man in Einer
Sache zwei Bescheide, möglicher Weise auch verschiedene erwarten; was gleich¬
wohl nicht gut möglich ist, denn „wo die Sache zuerst begonnen wurde, muß
sie beendet werden. (3l5 , 316) .

Das zuerst angerufene Gericht bleibt auf die Dauer des Streits aus¬
schließlich zuständig und will ein Streitstheil im Verlaufe das andre Gericht
anrufen, so vereitelt dies der Gegentheil mit der Einrede, der Krieg schwebe
bereits vor einem andern Richter. (316)

Streitsauhäugigkeit begründet ferner den besondern Gerichtsstand der
Widerklage: wer Klage stellt, muß vor dem nämlichen Richter Rede stehen,
falls ihn der Beklagte noch vor der Antwort in der Hauptsache, oder doch
noch im Laufe des ursprünglichen Rechtsstreits widerbelangt, ob er gleich im
Allgemeinen diesen: Gerichte nicht unterworfen wäre. (317— 321)

Nur sachliche Unzuständigkeit hindert diesen Gerichtsstand, nicht aber'
persönliche, sondern wer vor Bauern klagt, muß Bauern Urtheil leiden, er
sei gleich Priester oder Herr.

Da die Antwort des Beklagten, namentlich die verneinende mit dem be¬
stärkenden Eide im Gefolge in der Rechtssprache das „Besagen" heißt/ ) hat
der Volkswitz den Satz, jeder Ansprechcr müsse im Falle der Widerklage vor

-r) Chlum. SS. b. b) Gr. RA. 627. Ewers 306, 314. e) Ewers 309 XXXII
ä) im Islenäing -rrbok eax. 5 wird dieser Gerichtsstand aufgehoben, was bestätigt, daß
er ursprügliches Recht ist. s) Rogge 104- 106. Y z. B. Sachs. I 6 § 2 : vor seal
Ke bekennen uncke testen, oäer bssaken , uncks änr vors srvsrsn".
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dem nämlichen Gerichte als Antworter besagen, mit einem Wortspiele dahin
gefaßt:

„Wer A sagt, mnß auchB sagen".")

8) Verfahren.

822) Das Gerüste ist der Klage Beginn.
323 ) Handhast schirmt der gebundene Tag nicht.
324 ) Der Handthatige ist bei allen Richtern überwunden.
325 ) Den gebundenen Dieb kann Niemand entschuldigen.
326) Der gebundene Dieb kann keinen Schuldigeren nennen.
327) Handhafte That zieht man nicht an Geweren.
328) Selbstschnldner kann keinen Geweren stellen.
329) Handhaste That hat gar gefährlich Recht.
330 ) Ist die Klage vermachtet, so sollst du Einen betagen.
331) Eigen und Erbe sollen gleichen Tag haben.
332) An eines Gutes Ansprach ist kein Verlust.
333) Wer zuerst spricht, ist Kläger.
334) Das kann keine Klage heißen, da kein Richter bei Gericht ist.
335) Vor Gericht muß Alles klar sein.
336) Zu allen Schulden gehört nicht einerlei Widerrede.

Sachs. I 62 8 t - ,,üat ^srncbt ^ is äer lrlagk beginn" . Dift. IV II . ö.
Richtst. 33 8 l . Eengler Salzwedel 8 oö. Wgl. 340. 23. Pist. 899. 68 w. Cölin.
R . V 62 : „haut getaut, den bcschyrmet der gebundene tag ouch nicht. Kais. Frbg.
ö?l . 112. LudcwigX 243 : ,,rlen HautelsäiAsn sali an allen lÄubtvrn vnr-
rvvnnsn sin". °̂ ) 37. ig , „eien bunclens llssl snmaob xlieen man vnt-
selinIäiAen" 36. 17 ; 79. 9 Nichth. 37. 18: ,,Oi bonrlsna txasl ms)' neue
soliielelixra baria ; 79 XXIV 9. Schlcs. N. 180. 287: „Das man bantliakto
tat niobt an Aervsren ô ilre" . ^ München 6ö. 166: „selbsoböl ma^ ebainen
gsvvern stellen". Wgl. 421. 41 : ,,IIantbaItiZe tat liat Kar verlieb reelit".
"0 Kling. 218 a : „Ist die klage vermachtet, so soltn einen betagen". ^2 Kl. KE. II
Io : nn>Zerbe snllen ^lieben taZ liabsn". Kling 48 a. l : „An eines gu¬
tes ansprach ist kein Verlust". 68 a. l . ^ ) Nur. Iris. 130 (10) : sc> is di) all^olevvel
osnsxrelrer, «leer aerst sxreolet. Kling 28 a. 2 : „das mag man keine klage
heißen, da kein Richter zu Gericht gegenwärtig ist". -Inr. Iris . VII 10 (94) „al
tinZb einer sobal rvessa Iner rinebt". ^°) Kling 46 a. 2 : „zu allen schulden ge¬
hört nicht einerlei) Widerrede".

a) es sollte eigentlich heißen „ansagt" oder anspricht; vgl. des Näheren Sachße
in der Ztschr. f. d. R. XVI 113.



442

337 ) Jeder Unterschied macht eine andere Vernehmung.
338) Klagen sind Wehr und Waffen der Kläger . ^
339 ) Wehre und Beschirmung ist natürlich.
340) Wer eines Dings bedarf, der wartet billig.
341) Des wegfertigen Mannes willen hat der Gesessene sein Recht nicht

verloren.
342) Die Ladung ist der Sache Beginn.
343) Man kann keinen Tag haben ohne den Richter.
344) Die Ladung zieht den Menschen vor Gericht.
345) Die Ladung bringt das Geleit mit sich.
346) Ladung trägt das Geleit auf dem Buckel.
347 ) Wer des Geleits will genießen, muß sich geleitlich halten.
348) Wer des Geleits will genießen,

Muß nicht neue Böcke schießen.
349) Wenn das Erkenntniß wider den Geleiteten ergeht, hört das Ge¬

leit auf.
350) Kein Saumsal zum ersten und zweiten Male.
351) Erste Klag hat keine Buße.
352 ) Zweimal darf man ausbleibeu.
353) Drei Gerichtstage gehören über einen Todten.
354) Zum Drittenmal gewinnt oder verliert man.
355) Dreimal ist Schiffsrecht.
356) Länger als zum dritten Ding währt keine Entschuldigung.

^0 Kling. 48 s.. 2 : „ein jglicher vndterschcid macht ja ein ander Verneinung".
68- l>. 1. n°) Recht.Sp . 85: „Klagen seind wehr und Waffen der kläger". *") dnr.
kris. XIII 12 (82) : „d^o wsrre ende d^o b^sed^rinnisss nstnurlielr is". °'°) Wgl.
296, 32: „rvsr e^nes dingis ds.rtk, der wart dillied dornrnine". " ') Kl. KE. I
17 (18) : „rund des rveZkertixen msnnss rvillin dst der Assesmn nisn sin rsedt
nit virlorn ". ^-) Richth. 250 Z 10: „v ^n lsd^ngde is een dsZd^n der seclre" .
"̂ ) Magdeb. 312. 125: „LIs.n en mse niedeinen tse linden, sne den riodtsr " .
Schott. I 23. 186. ^ ) dnr. Iris. III 3 (34) : „vig lnxnZde t^nedt een msnsede
to ds. riuedt ". Richth. 250 Z 10. -») Simr - 3361. - °) Estor II 1113 § 6570.
-«) Simr . 3362. -'-) Simr . 3363. -») Weing. II 381 srt . 28 8 5 : „wann die Er-
käntnus wider den Vcrglaidten ergehet, hört das Glaidt ans". ^°) Bodmann 667 „kein
sumniß zu deine ersten oder dem andern male". ^') Grimm. W. III 730: „edsin
erste elsx dst nit xnesr:. ^ ) Anm. zur bahr. Gerichtsordnung esx. V § 11 Nr.
2 b. Simr . 12241. ^ ) Rügen 27 : „dreh Nechtdage hören äver einen Doden".
^ ) Had) 260 : „To deine dridden msle rvinnst men ölte vorleset " . "̂) Sprenger
II 48 „drienisl is sedeexsrsZt ". ^ Lov. I , 43 (72 ) : „ls.enAS.er neu s tkritki
tding ms. sei kor k»I niots.es" .
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357) Wer sich vor dem Kaiser versäumt, kann sich nimmer erholen.
358) Der Kläger muß der Gerichtstage warten.
359 ) Wer aufgibt, bekommt Nichts.
360 ) Was man nicht vollführt , ist ewig verloren.
361) Wer dingflüchtig wird, ist in der Klage gewonnen.
362) Wer flieht, gibt sich schuldig.
363) Flüchtig Mann , schuldig Mann.
364) Wer läuft , ist schuldig.
365) Der flüchtige Fuß macht den schuldigen Mann.
366) Der flüchtige Fuß ist geständige Hand.
367) Fliehst du, so liegst du.
368) Festung nimmt dem Manne den Leib und nicht sein Recht.
369) Verfesteter Mann ist allerorten versestet.
370 ) Niemand kann man mit Verfestung gewinnen in einem anderen

Gerichte.
371 ) Festung ist nicht mehr als ein Urtheil.
372) Wo Einer mit Unrecht versestet wird, das ist kein Urtheil.
373) Der Graf erwirbt mit seiner Festung des Königs Acht.
374 ) Kinder und Erben antworten nicht zu der Festung.
375) Wen man beschuldigt, der muß antworten.
376) Wen man Unrechts zeiht, der soll sich mit Recht wehren.
377 ) Verantwortet er sich nicht, so ist er ein schuldiger Mann.

^ ') Kl . K. S . I 18 : „ wer sieü vor Nein kesser versumet , Der maß siok
des nvmer Irerlroln " . ^°) Cölm. R . III 147 : „clegcr mns der dinge tage warten " .

-Inr. Iris . IV 3 (42) : Irwaso loertbringt , di) dxeriged naet " . ^ M , AG. I z
„was dinxss oder saelr inan nit vollurt Nie ist ewsolielr veriorn " . ^>) Sachs-
II 45 : „8ver dinAvlnelrtiA wort , No is in der eiaxs gewonnen . Günther III 348.
-») Simr . 2556 . Franck 68 I- ' ^) Hert 380 . Simr . 2554 . Franck 68 I. Ilarreb.
II 263 : „Oie looxt , Ireekt selrnld " . °°") Ostfries. Landr . I 112 S . 239 : „de flüchtige
Voll machet den schuldigen Mann . °°°) dnr . Iris . tit . XII 23 (274) : „Di) llseütiM
lost is dxo geelitixa In>nd " . ^ Sprichw . 504 . Franck II 93. °°") Wchbld. 6.
Sachs. III 63 Z 3 : „vestin ^ e n^ mt dem manne sin lil . . . vnde niolrt sin reeüt " .
°̂°) Gl . Sachs. I 71 : „ Hzm verlest man ist an allen orten verlest " . °'") Sachs.

III 24 Z 1 : Llan ns maolr ne manne mit neuer vestinxe verwinnen in enem an-
äsrn xerielrts " . ^' ) Ludovici 193. "̂ ) Wgl . 418 . 35 : „wo e^ner ?u unrecüte
vorwest wirt , das ist Kein orteil " . ^ ) Sachs. I 71 : „ 8ns irwirkt olc die grsne
mit sinsr vestnnxs des lroninxes aelrte " . ^ ) Rügen . 44 . 34: „Kinder eddcr Erven
andtworden nichts tho der Bheste" . ^ ) Goslar 36. 27 ; 3. 34 : „Den man dar ums
seliuldi ^ et , de mo ^t dar ums antworden " . ^°) Kl. KE . II 80 : „wen man nn-
rsoütes siüst , der sal sieü es mit reclite weren " . ^ ) Grimm . W - III 431:
„verantworte Ire sied nieüt , so ist er e^n selruldix man " .



444

378) Antwortet man nicht, so ist mail überwunden.
379) Der entschuldigt sich ja nicht, der schweigt.
380) Wer schweigt, dem ist es behaglich und mit Schweigen stimmt

er bei.
381) Wer schweigt, der folgt.
382) Wer schweigt, bejaht.
383) Du kommst oder nicht, das Recht geht seinen Gang.
384) Ihr kommt oder nicht, das Gericht gewinnt seinen Fortgang.
385) Es komme Jemand oder nicht, so wird geschehen, was Recht ist.
386) Niemand ist schuldig, sein Leben auf ein Geleite zu setzen.
387) Ist man über See und Sand, so ist man seiner Klage un-

versäumt.
388) Dem Kläger kann seine Ansfahrt nicht zu Hilfe kommen.
389) Wer klagen will, der klage fest.
390) Siechthum verlegt die Ladung.
391) Siechthum muß ein Mann beweisen.
392) Echte Noth muß man sogleich beweisen.
393) Wer kommen will, den: soll der Eingang offen stehn.
394) Wer antworten will, den darf mail nicht verfesten.
395) Die in der Zeit sprechen, bekommen, die Andern müsseil misseil.
396) Wer da gewesen, genieße, wer nicht da gewesen, entgelte.

°̂) Schleswig Th. 36. 25 : „/Intworäsr Ire niolit. so is Ns vorwnnnvn;
Flensburg Th. 61 (82) . Apenrade Th. 66 (195). ^ ) Kling 49 6. 2 : „der entschul¬
digt sich ja nicht, der schweiget". ^ Nur. Irls. XII 24 (74) : „Ilwnso swigst , clnm
is't belraegl̂ elr, sinlo mit 6». swigirn eonsenteert Uiĝ . ^ Kling 62 6. 1 : „wer
da schweiget, der oolgct". 115 6. 1. Simr. 9340. '̂) Sprichw. 4039. Snnr. 9339.
^ ) Kindl. M. B. III 693 : „ein trennest eäer niobt, elnnnocii Zeit eint redet sinen
gnntr". III 687. ^ ) Kindl. M. B. III 692: Iroinen ncler nidrt, äat gerielrte
gewinnt sinen lortgnntr". Grimm. W. III 552 : „es Ironie geinnnts näer nit
so wsrät gesciielren senil als redet 2v". ^°) Nur. Iris. XVIII 15 (138) : „nom¬
inell is solr̂ Iiliolrs;'n IM' toe setten ox een leM". '̂) Hach 263 : „Ŵere men
nner ssbe unris nner snnclt, so ^s men stirer elnge unnersiimet". ^ Cistni. N.
III 147 : „ym (dem cleger) kan synn vsvart nicht tzn hülfe kommen. Simrock
5706. '"") Ludcwig VII 246 legg. Xnrin. : „Dangor untern ternrinutionenr prorogut
Pierelnrnnr̂. '̂) Magdeb. 318. 138: ,,8vebe. Nie inrm ein man bswisen".
^ ) Schott 80, 112 : ,.di echte not sol mann zu haut bewisen". Magdeb. 307. 111.
^ ) IVlierisI 223. 1: „sne wie gnnine . . . clie ingnngUs snllen Nein oxen n;-n .̂
I 487. 1. 2") Goslar 56. 28 : „V7e untwnrclen wsl , Nene ne rturl men nient
vorvesten". °̂) Rüg. 97. 75 : „De spreckcn in der Tydt, de krigen, de andern mothen
misseil". ^°) Cölm. R. II 15 : „wer da gewest ist genvssc syn, vnd wer da nicht ge¬
west ist, der entgelde syn".



397) Wer gehorsam ist, den soll der Kaiser verantworten.
398) Wenns bei Zeiten geschieht, so geschieht, was Recht ist.
399) Tagen nnd Bestellen sind Mittel, znm Recht zu gelangen.
400) Des Richters Besetzung ist ein Beginn der Klage.
401) Niemand kann einen wegfertigen Mann bekümmern.
402) Im Thurm gebührt sich die Rechtfertigung.
403) Dem Angeklagten gehört das letzte Wort.
404) Dem Beklagten gebührt allzeit das letzte Wort.
405) Neue Seuchen, verlangen neue Arzneien.
406) Der Beklagte kann gestehen, und zahlen, oder läügnen und schwören.
407) Wollt ihr gestehen, so müßt ihr bezahlen.
408) Bekennen bricht den Hals.
409) Bekennen bringt um den Hals.
410) Das Manl bringt den Dieb an den Galgen.
411) Wer bekennt, ist überwunden.
412) Den Geständigen kann Niemand entschuldigen.
413) Wer sich selber anklagt, hat kein Recht zu hoffen.
414) Es ist schwer zu glauben, daß Jemand sein eigenes Heil verräth.
415) Bekenntnis) geht über allen Beweis.
416) Was der Mann selbst auf sein Gilt sagt, kann der Kaiser nicht

wenden. "
417) Wer irrt , der bekennt nicht.
418) Im Kriege wird viel gelogen.

^0 Kl. KE. I 28 (29) : „wer geborsnm ist, den 8S.1der Ireiser vernnwartsn ".
« ) Granbünden 10 : „wannh bei Zeiten gschicht, so wärt geschehen, was recht ist".
^ ) Bodmann 635. "") Cnlm. II 47 : „dx bssitmings des riebters ist exu began¬
nen der olnge vk des innnnes gut". Colin. R. III 97 : „Nymand mag beküm¬
mern eynen wcgevertigen Man". '"-) Grimm. W. II 426: „in dein tburn gexurt
siel, die reobttertigungb ". "0 Wandcr 86. "0 Simr . 906. ^ ) ,1ur. Iris XXXII
23 (256) : „nijs sxuebten bsbowet ni)e ersedie". '°°) Lappend. 277, 1. Gl.: „de
bseingsde mneb bekennen vndu bstnlen , edder vorsnken vnde dnrvor swsren ".
"̂') Richth. 399 § 70 Z. 27: „willst bin leebtn so sebillet bla ieldn". Simr.
905. '°°) Pist. I 9 (14). "") Schambach II 26. 100: „Hat mül bringet den deik
nn 'n gnlgsn" . ''" ) Kling. 58. n : „wer da bekent, der ist Überwunden". 237 b. 2.
''B Rid)th. 37. i9 : ,,dis ieebtign ne nrexnnr nnet biseekn". "0 Wandel 93. 4.
"0 dnr. Iris. XXV 26 (196) : is't iguned to Ixowen, dnt xmmen sxn nxn bexl
wriete ". "°) Lappcnb. 286. 12 Gl. : ,,bskantenisss gksxt bauen alle bvwxsr ".
'''0 Kl. K. S . II 119: „was der man auk sein gut selber besagst , das enmag der
Lnxser niebt wider wenden". '") Recht.Sp . 133 : „welcher irrt , der bekent nicht".
"0 Recht.Sp . 133 ein Sprichwort, daß im Krieg bil gelogen wird.
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419 ) Das Recht dünkt selten gut,
Wenn es uns Schaden thut.

420) Es ist kein Recht so klar , daß man keinen Widerspruch erheben
könnte.

421) Das Recht hat eine wächserne Nase.

Am einfachsten ist das alte Gerichtsverfahren bei Friedensbrüchen, da
der Verbrecher auf frischer That betreten wird.

Bei solch Handhafter That beschreit der Verletzte die Nachbarn: „Waffnet
euch!" ' ) oder „Zetter" ") und bezeichnet dabei das begangene Verbrechen,
also Zetter Mordio, Diebio u. dgl.

Im Norden vertritt ein herumgeschickter Pfeil das Gerüfte°) und dort
wie hier ist hicmit die Strafverfolgung begonnen (322) und die Klage
muß durchgeführt werden. Auf des Verletzten Ruf versammeln sich die
Nachbarn, verfolgen den Thäter, binden ihm den blinkenden Schein, das ist
die blutige Waffe oder die entwendete Hgbe auf den Rücken und stellen ihn
vom Verbrechen weg zur Aburtheiluug. Das Gericht muß sich sofort, auch
außer der Gerichtszcit und an gebundenen Tagen versammeln, denn

„Wer den Frieden binnen gebundenen Tagen bricht,
Den schirmt der gebundene Tag nicht. (323)

Hier vor den Schranken stellt man den Leichnam des Ermordeten nie¬
der und der Kläger wiederholt sammt den Schrcileuten mit baärem Schwerte
das Gerüste:

„Heil über dich, der meinen lieben Bruder auf des Reiches Straßen
vom Leben zum Tod gebracht hat , der mir lieber war , als dreißig Pfund
Pfennige und viel lieber"/ ) oder man geht zu des Erschlagenen offenem
Grabe, jedenfalls muß aber bei Klagen auf Mord und Todtschlag die todte
Hand gegenwärtig sein/ ) daher verordnet das Rheingauische Landrecht, man
dürfe, falls kein Gericht im Lande oder der Thäter nicht gefangen, nur die
Eingeweide begraben, den Leichnam aber schlägt man mit Sand oder Kalk in
ein Weinfaß, das vom Richter in Gegenwart der Schöffen bis zur Klage-

Vorrede zu Sachs, n. Wchbld. (Thüugen7. 119) : „Vuä äunolcet ssläoo
gut, Rsolit v̂o äss sobscksu tbut". "") I 50 (16 ) : „uesu rtuelit so
elser ue se, äesr ws uesu toseggeu to bsbbs us woge". "") Sprichw. 3478.
Simr. 8217. Hillebr. 10 Note 13 : ,/as Ltareäsut-bouoli listt ü N'üoliseriis
bisse".

s ) Bamberg >30. 133 : „'VVsiknst ss- sll 'srws (Lärm) Gr. RA. 877.
b) Westph. IV 3029. Richtst. 401. Tzschoppe 597; netter- entweder„ich zittre" odcr-
teäer schwach, zart. Gr. RA. 877. 0) Gulath 114. ä) d. h. lieber als das Wergeld
Ofen 186. Herford 35. 27. e) Mühlhausen4. vgl. Reineke Fuchs I 4 u. II 1.
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stellung versiegelt wird. Oder der nächste Verwandte schlägt dem Todten
die Hand ab und klagt mit dieser, °) später sogar blos mit einer wächsernen")
oder mit den Kleidern: „Wird Einer um Mord gefangen und ist der Mord
begraben, so hat sein Gewand dasselbe Recht, als ob der Mord gegenwärtig
wäre" *) (VI 279 S . 269 ) .

Wer mit der handhaften That gefangen wird mit Diebstahl oder Raub
darf dies an keinen Geweren ziehen/) er kann keinen Schuldigeren nennen
und wird jedesmal verurtheilt, denn Niemand kann den gebundenen Dieb
entschuldigen(325 —329) : „Es gibt Sachen, die ihr Urtheil eingeflossen in
sich tragen, nämlich hebende Hand, blinkender Schein und gichtiger Mund".*)
Erstercs ist der zum Streiche geschwungene Arm, nach anderer Auslegung
der Besitz der entwendeten Habe, letzteres das eigene Geständniß oder das
Prahlen mir der That ; auch der flüchtige Fuß ist geständige Hand und trägt
sein Urtheil in sich (361—367), man sagt daher auch: „Wenn ein Dieb
gebunden zu Gericht kömmt, braucht ihn Niemand zu vernrtheilen"/)
„Niemand darf ohne Gericht.verurtheilt werden, außer bei Handhafter That"°).

Das Gerüste bestätigt den Einen oder andern dieser Umstände und
tödtet damit den Mann/ ) es hat soviel Schauriges, daß cs als Fluch dient,
und muß, soll es wirksam sein, dem Verbrechen sofort folgen.

Verstreicht auch nur eine einzige Nacht nach der That , so kann nicht
mehr mit Gerüste geklagt werden, sondern es tritt das ordentliche Verfahren
mittelst Tagsfahrtcn ein (330), wie selbes auch im bürgerlichen Rechtsstreit
beobachtet wird und man richtet nach Ansprach und Antwort, Bewährung
und Kundschaft. ' )

Wer einen wahren oder vermeintlichen Rechtsanspruch trotz Weigerung
des Verpflichteten verwirklicht wissen will, muß Klage stellen. Schon diesem
Begriffe nach kann der Kläger außer den Streitskostcn Nichts verlieren
(332 ) , wohl aber der Angesprochene, dessen Sachfälligkeit ja beabsichtigt
wird/ ) Dagegen gewinnt der Kläger wenigstens, daß die Verjährung unter¬
brochen und das Klagerecht verlängert wird. „Die Kriegsbefestigung macht
jede zeitliche Klage ewig"/)

s) Grimm. W. I 542. 56. Bvdm. 627. 6) Rügen 27. e) Bamb. 8 154. ä) Sachs.
III 35 8 1. Wchbld. 111 8 l . Schott I 76. s) Wig. F . 404; der hetzende Hund statt
„hebende Hand" bei HaltauS 173 ist gerichtet bei Wig. F. 406. I) FlenSb. Th. 117 (107)
„Rlts SM äett kuinet noktsrbnnäsn to äiNAe, nemnnt scsi eins voräoiuen;
Apenrade Th. 117 (207). ß) I >sxx. Norm. Imäerv. VII 196 Z 4 nnllus sine )n-
üieio äainxnnnäns sst , nisl uä xressns ". ü) Tapp I 8. 3. i) G. O. 111. k)
86 I). ä. R. I . Non solst clstsrior eonäitio Kerl soruin, Hin litsm eontestati
sunt etc." 1) RechtSsp. toi . 55. v. nach deutschen Rechten entscheidet schon Klage
und Ladung nicht erst die Kriegsbefestigung.
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Anders nur bei Grenzirrnngen , Erbtheiluugcu oder Streitigkeiten unter

Gesellschaftern , denn hier ist thatsächlich jeder Thcil , Kläger wie Beklagter

und nur für die Beschäftigung des Verfahrens wird der Grundsatz aufgestellt,

wer zuerst spricht , bleibt Kläger ( 333 ) ; jedenfalls kann aber die Klage

rcchtswirksam nur vor dem Richter und am Gerichtsvrte gestellt werden ( 334 ) ,

nicht in dessen Wohnung oder anderswo : „Wer hinter den Leuten klagt , den

soll der Kaiser nicht hören " . )̂
Der Klagevcrtrag selbst muß bei Meidung sofortiger Abweisung die

Benennung der Streitstheile , sowie des anzurufenden Gerichts enthalten und

die dem einschlägigen Rechtsgeschäfte bestaudgebenden Thatsachen umständlich

erzählen ; die bloße Behauptung einer vielleicht aus den verschiedensten Grün¬
den denkbaren Verpflichtung genügt nicht , cs muß Alles klar sein ( 335 ) ,

weil jede Eutstehungsart eine andere Verlheidiguugsweise bedingt ( 336 , 337)

und der Beklagte ein natürliches Recht hat , in seiner Verteidigung nicht

beeinträchtigt zu werden ( 338 , 339 ) '') .
Es lieg ! hiebei i» der Natur der Sache , daß der Kläger als angrci-

fender Theil nicht nur den , wenn auch entlegenen Gerichtsstand des Beklagten

aufzusucheu , sondern auch Gerichtszcit und Fristen abznwarten hat , denn eines

fremden oder wegfertigen Mauues wegen verliert der Gesessene sein Recht

nicht ( 340 , 341 ) . Er muß also auch die Ladung des Beklagten bewirken

und diese, nicht erst die Klagsbeantwortnng , wie die späteren Reichsgesetze

anordnen , macht den Streit anhängig.

Das alte Verfahren kennt zwei Arten der Ladung , das Mahnen und

Bannen ; elfteres besteht in der vor Zeugen an den Beklagten gerichteten
Aufforderung des Klägers , auf einen bestimmten Tag vor Gericht zu erschei¬

nen , letzteres in dem Befehle des Richters . ") Die ältere Mahnform erhielt

sich noch am längsten bei Streitigkeiten über den Geburtsstand, °*) verscholl

jedoch im Ganzen früh , denn schon die Rechtsbücher lassen alle Ladungen

vom Richter ausgehen und sagen geradezu , mau könne ohne ihn keinen Tag

haben . ( 344)

Die Ladung in der Hand der Obrigkeit ist zwingender Natur und

zieht den Menschen vor Gericht ( 344 ) : „ Alle Leute müssen vor Gericht

stehen , sich zu verantworten und ihr Gnt " . °)

In dieser Form ist die Ladung zugleich ein Befehl für alle Unter¬

gebenen , den Geladenen ungefährdet zum Gerichte ziehen zu lassen , wäre es

a) Kl . KE . I 29 . Magdeb . 281 . 30 . b ) G . O . 7 V. o) über Mahnen,
nicht Mannen trotz nnmnltio und b-mnitio Gr . RA . 842 . <I) Rogge 190 . e) 4ur.
Iris . I 14. 6: „sllo I^ osä motsn otasn in äa rluvbt , bxinmou to losrauäiaon enäs
biara guecl" .
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auch ein friedloser Mann, denn erst vor Gericht soll seine Schuld erforscht
werden und das Gericht ist der Friede. Es bedarf daher keiner besonderen
Zusicherung des freien Geleites, aber auch das zugesicherte dauert nicht län¬
ger als bis zum Enderkenntnisse oder bis zur Begehung eines neuen Ver¬
brechens,°) da in diesen beiden Fällen nur das Unrecht begünstigt würde.
(345—349)

Jndeß enthält nicht schon die erste Ladung den vollen Zwang; man
kann vielmehr, ohne sachlichen Nachtheil befürchten zu müssen, zweimal aus-
bleiben, weil drei Gerichtstage nothwendig sind, also erst die dritte Ladung
Gewinn und Verlust entscheidet(350 —355). Wer auch den dritten Ge¬
richtstag versäumt, kann sich nimmer erholen, er sei Kläger oder Beklagter;
kömmt Jener nicht, so wird dieser von der Klage entbunden, zur Strafe für
den ungehorsamen Kläger; einige Rechtsbücher meinen aber, weil Klagsab¬
stand anzunehmen sei ( 359, 360) . Bleibt der Beklagte aus, so wirkt seine
Gerichtsflucht wie ein Geständniß und er wird sofort verurtheilt: „Fliehst
du, so liegst du? ) (361 - 367)

In schwereren peinlichen Klagen, die an Hals oder Hand gehen, macht
das dritte Ausbleiben den Beklagten nicht sofort sachfällig, aber er wird ver-
festet, das heißt, man erläßt einen VcrhastSbefehl wider ihn°) und der Klä¬
ger hat das Recht, selbsiebenter des Beklagten Schuld zu erweisen? )

Wird der übersiebnete Beklagte in der Festung vor Gericht gestellt, so
geht es ihm an den Leib, zieht er sich aber daraus und kömmt ungcfangen,
so hat er seine Rechte, als ob er nie verfestet gewesen; denn eine ungerechte
Verfestung hat keine Wirkung: „Jeder , der mit Unrecht zu Briefe kömmt,

» soll ab ohne Pfennige"? ) und auch eine gerechtfertigte benimmt daö Recht
der Verteidigung nicht. (368)

Zwei sich völlig widersprechende Sprichwörter bestimmen die örtliche
Ausdehnung der Festung; das eine bemerkt, man könne Niemand in eines
andern Herrn Gerichte mit der Festung gewinnen, denn sie sei lediglich ein
Urtheil, sehe daher Zuständigkeit voraus und binde nur den erkennenden und
die ihm untergeordneten Richter, )̂ höchstens noch die mit ihm einem gemein¬
schaftlichen Oberrichter untergebenen(370, 371) , das andre sagt, ein vcr-
festeter Mann sei aller Orten verfestet. (369 ) Denn was vor dem einen
Richter geurtheilt ist, soll vor dem andern stät sein".

Ersteres ist dem Wortlaute nach richtig, letzteres zwar nicht buchstäb-

a) Rügen 49. 38. Lrmtl 101, 82. b) IsAitims saolivus der u . Lat.
54. 1. vgl. Gr. RA. 847. e) Sachs. I 67 § 2. Rügen 28. ä) Magdeb. 303. 89.
e) Asega 336 IX Z 10: „alle tüs initli nurinoüt to breus oumi, tki sLII ot sun-
äer xaiuunAvn". Sachs. I 68 § 5. I) Ludov. 193.

29
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lich, wohl aber aus höherem Gesichtspunkte betrachtet, weil die Schuld auf
den Mann gebracht ist und des Königs Acht, also die Haft im ganzen Reiche
erwirkt werden kann ( 373) . Da endlich die Festung nur da Platz greift,
wo das Ungericht an Hals und Hand geht") und jede peinliche Klage mit
dem Verbrecher stirbt, also den Kindern der Eltern Bruch nicht schadet, sagt
man richtig: Kinder und Erben antworten nicht zur Festung.

In bürgerlichen, wie in peinlichen Rechten hat also Jedermann die
Pflicht, sich und sein Gut zu verantworten und wer cs nicht thut , wird ein
schuldiger Manu, denn sicherlich entschuldigt sich nicht, wer schweigt, obwohl
er reden kann und soll (375 —382) und wer gar nicht kömmt, nicht besser,
muß vielmehr gleichfalls für schweigend, also zustimmend gelten.*) Hienach
begrenzt sich der Grundsatz des zweiseitigen Gehörs dahin, daß jedem Ange¬
griffenen Gelegenheit zur Vertheidigunggegeben werden muß ; weist sie die¬
ser von sich, so geht gleichwohl das Recht seinen Gang , indem es die Ant¬
wort aufgreift, die in keiner Antwort liegt: „Wen der Kaiser ruft und er
antwortet nicht, der hat sich todt gemacht".")

Anders nur, wenn den richtig Geladnen ehchafte Noth am Erscheinen
hinderte. Solch ehehafte Noth wirkt Gefangenschaft, Reichs- und Herren-
dienst') ( 390) , Gefahr für Leib und Leben, insbesondere der Fall , da der
Geladene durch Krieg und Aufruhr zur Gerichtsstätte kommen müßte. Auch
Furcht vor der Rache des Beschädigten halt zurück, denn wenn anch Geleite
gegeben wird, besteht diese Gefahr und -Niemand ist schuldig, sein Leben gegen
ein Geleite zu wetten (386) . Ans ähnlichem Grunde entschuldigt wilder
Wind, Tricbschnec, Springfluth und Wasser ohne Steg und Brücke, das dem
hinein Watenden über den Hals geht,") also namentlich Abwesenheit über
See und Sand , aber auch überhaupt außer Landes (387) ; letztere kommt
aber dem Kläger nicht zu gut : „Wer nicht da bleiben will, mag seine Klage
aufgebcn"/ ), wer aber klagen will, der klage fest. ( 388, 389)

Krankheit dagegen entschuldigt wieder beide Thcile, doch verlangt diese
Noth sofortigen Beweis (392) ; zwar muß jede echte Noth bei der Verant¬
wortung in der Hauptsache erwiesen werden, weil das Recht keinen Zufall
vermuthet, allein wer Krankheit vorschützt, muß schon zu der ursprünglichen
Tagsfahrt einen Boten senden, der ihn entredet, was in andern Fällen nicht
möglich, weil ja den Boten gleiche Noth irrte.

s) Magdcb. 247 Z 73 : „wsn ns ins.sU niedsinsn inan vorvssten w ns As
sn äen Usls oäer sn äis Usnä" . U) Der Rechtsnachthcil der Verneinungs-
Annahme im römischen Rechte ist eine unverhältnißmäßige Belohnung des Ungehor¬
sams. c) Kl. KE. I 30. ä) Mühlh. 23. Sachs. Il 7. s) Mühlh. 23 Gr . RA. 850.
t') München srt . 36 : ,JVsr nisüt snlieiin rril ss^n äsr ivsA »sin otsx auk-
gebsn".



So oft ehehafte Noth gebracht wird, weichen die Ungehorsamsfolgen,
der nachträglich Erscheinendewird in den früheren Stand eingesetzt(394,
397) nnd es gilt für ihn wie für jeden Andern die Regel, wer zeitig spricht,
bekömmt, wer hinten nach kömmt, hat Nichts daran.

Bei all Diesem wird ordnungsgemäße Ladung vorausgesetzt, denn ohne
Vorgesetzte Ladung erwächst überhaupt kein Recht; man sagt zwar Tagen
und Bestellen seien Mittel zum Rechte (399) , doch nicht in dem Sinne,
daß die Beschlagnahme eines Gutes (Bestellen) die Ladung (Tagen) über¬
flüssig machte.

Bei Ausländern namentlich wird bisweilen schon vor der Ladung das
strittige Gut oder ein entsprechender Werth bekümmert, das heißt vom Rich¬
ter in Besitz genommen und hiemit der Streit anhängig gemacht (400 ) ;
nach einem sehr verbreiteten Gebrauche zog man die Güter flüchtig gehender
Verbrecher ein, wogegen mit Grund bemerkt wird, wo man den Mann selbst
suche, dürfe man wohl ihn, nicht aber sein Gut bekümmern, denn ein Mann
kann seinen Hals verwirken und doch sein Gut nicht.

Daß man einen wegfertigen Mann nicht in Kummer legen dürfe
(401 ) ist trotz aller Bestimmtheit der desfallsigen' Behauptung unrichtig;
gerade hier ist der Kummer zumeist nöthig und noch in stetiger Uebung.

Ob ein Gut besetzt oder der Mann in des Kaisers Fiusterniß gebracht
wurde, immer ist ein auf zweiseitiges Gehör gebautes Verfahren nothwendig,
einerseits zur Rechtfertigung des Kummers (402), andererseits zur Durch¬
führung des Rechtsstreitesselbst.

Jeder neue Angriff verlangt eine neue Verteidigung , wie die Krank¬
heit ihre Arznei (405) , daher muß jederzeit dem Angegriffenen, nicht blos
dem Beklagten, das letzte Wort gegeben werden. Zunächst wird der Beklagte
zur Klagsbeautwortuug aufgefordcrt; gesteht dieser den Inhalt des Klage¬
vortrags vollkommen zu, so entsteht gar kein Streit ") nnd der Beklagte be¬
zahlt; leugnet er, so muß man ihn geständig machen, indem man sein Leug¬
nen mit dem Eide nimmt,") er kann also gestehen und zahlen oder leugnen
und schwören. (406)

Das Geständniß trägt das Urtheil in sich (407) und kann nicht ein¬
mal durch einen Gegenbeweis entkräftet werden, denn es geht über allen
Beweis nnd der Kaiser kann nicht Widerreden, was der Mann gesteht(408
bis 416) ; nur der Beweis des Jrrthums kann dies, denn wer irrt, bekennt
nicht (417) .

a) Gaupp II 260. 6) München 98. 40 : der Kläger hat zuerst schon für Ge¬
fährde geschworen. Grimm. W. II 328 : „rvilt einer vit Usirennen, so muss» man
in delrenniliek maedsiw.

29»
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Ebenso wenig besteht ein Geständniß, dos Kerker und Folter erzwun¬
gen, wenn es nicht vor dem Richter frei wiederholt wird;") über die buch¬
stäbliche Auffassung dieses Satzes klagt indeß schon ein alter Rechtsgelehrter:

„O Blntrichter, die mit aller Grausamkeit und Unbescheidenheit die
armen Gefangenen ohne redliche Ursache foltern und aus ihnen drängen
wollen, was sie nie dachten, geschweige denn thaten; bekennt er, so haben
sie zwei Schöffen im Thurme, die sie zu Zeugen nehmen, daß der Gefolterte
frei und »»gemartert bekannt hat und nach dem Tode des Armen wird seine
Unschuld erfragt"? )

Jetzt hat man längst aufgehört, mit Folter und Gefährdeeid Geständ¬
nisse zu erpressen und doch sind sie im peinlichen Verfahren ungleich häufiger
als früher, im schriftlichen Verfahren des bürgerlichen Rechtsstreits dagegen
so wenig einheimisch, daß Männiglich versichert: „Im Krieg werde Viel ge¬
logen. (418)

Der jeweilig Angegriffene kann sich bisweilen gleich wirksam mit Rechts-
ausführnngen rertheidigen, indem er darzuthun versucht, es fehle dem For¬
dernden an einem Rechtsgrnnde. Solche Rechtsausführungen sind sehr häufig
und sogar unvermeidlich, weil Niemand gegen sich Etwas anerkennen will:

„Jeder will sich aneignen, was gut ist und Niemand Schlimmes" ")
und weil nicht leicht ein Gesetz so bestimmt und klar ist, daß man dagegen
gar keinen Widerspruch erheben könnte; (420) in Bezug auf RechtsauS-
führungen der Parteien kann man wirklich sagen, das Recht habe eine wäch¬
serne Nase, die Jeder dreht und wendet, wie's beliebt. (421)

9) Beweis.

422) Ungewisse Geschichte glaubt man nicht.
423) Behaupten ist nicht beweisen.
424) Beweis geschieht des Richters willen.
425) Nach Zeugen und Urkunden wird jeder Streit gerichtet.
426) Was man erweisen kann, mag man genießen.

a) Wiener Neust. 90, 103. b) G. O. 72. s) llouss. 30 : „^ Ilir vLIju eigu»
söi tüaelll, sein gott er, en euxlun Ult".

Wgl. 329. 8 : „uuAswisses Asselilellt glaubt IULU niebt^. Simrock
885. '^) Rccht-Sp . 131: „die Beweisung geschicht um des Richters willen". Gul.
475: „Hxtlr gsuguoiu or vituonr seal üvsrt inLl äaeruu llarus. 110. 2. ,laues . 96.

Michels. Lüb. 159. 60 : „wes he den tagen kan des mach he gencten".
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427) Gutes Zeugniß vertreibt alles Böse.
428) Zeugen reißen Bast und Band.
429) Zeugen und Beistand

Lösen Bast und Band.
430 ) Jedermann ist dem Rechte näher , der genügenderen Beweis hat.
431) Wer mehr Zeugen hat, behält.
432 ) Wem es an Zeugniß gebricht, der ist in der Sache gefallen.
433) Wenn der Zeuge aussährt , ist es echte Noth.
434) Unsichtbaren Schaden kann man nicht schätzen.
435) Was nicht scheint, gilt nicht.
436) Wer da sagt und setzt, der muß beweisen.
437 ) Wer Etwas sagt, muß es beweisen.
438 ) Dem Kläger gebührt der Beweis.
439) Des Klägers Zeugen gehen vor.
440) Andre Dinge bezeugt man wohl mit andern Leuten.
441) Die Lüge beschämt sich selbst.
442 ) Gemeinlaut macht einen Flecken.
443 ) Gemein Geplärr

Ist nie ganz leer.
444) Es ist nicht gar erdicht,

Was der Pöbel spricht.
445 ) Es ist nicht gar ohne, was Herr Jedermann sagt.
446) Wo Rauch aufgeht, muß Feuer sein.

" ') äur . Iris . II 37 (30) : „gusä orlrenseix vrrärxvrt slls gnneä". Lov.
I . I 111 (182) : „vritnne rinäner knst oo knaä". Lov. I . II 93 § 6 (183) :
„Tilgen effte thostand, de dosen Bast vnde Band ; Westph. III 2178 liest : „tilgen
okkts9'ostnnä äs lösen Iknst unä LnnäR "°) äur . Iris . XIII 43 (90) : „lilllielr
msnsokn is n;-ner riuektss , äer noeglioirer kvrvisingks kneG. " ') Schwad. Lehnr.
enp. 158. 2: „v-er äer gsrügsn rnsr dal äer bednxt . Stichs. Lehnr. 29. 3.
"r) GoSlar IV 95. 14: „Weine tügkes Karst >vert , äs is in äer ssks gsvnllsn".
'^ ) Lappend. 220. Gl. : ,,Wnn äe tugk vtkksret, so vä eckte notk". " ') Rügen
138. 109: „Vndesicktlichen Schaden kan men nicht werdigcn". "°) Simrock 8915.
FranckI 216. " °) Ostfries. LR. I 27 S . 59 : „de dair secht und settet, de moit be¬
wiesen". " ') Lappend. 277. 1. El . : „äs en äinglr seekt, äs motk bsv ^sLsn".

Richtst. S . II 10 8. 221: „äsin elngsr gekurt ä^s ksvrs^snngs". " ') Bremen
206. 102 : „Des olegers tugen gsnn vor nn gemeiner I;'näings 'ü Goslar IV
94. 37 : „Xnäer äingk tügkst men wol mit snäeren lüäsn ". '") äur . Iris . XIII
36 (88) „äxo le^nn seknmct ksr selm '̂. *") äur. Iris. XIV 4 (94) : „een mesnk-
luuä runkst een lnrvn". " )̂ Simr . 3388. FranckI 154. ^ ) Simr . 7954. Franck II
126, I 182. "0 Franck II 126: „Es ist nit gar on , was sagt Herr yeder mann"
"°) Simr . 2416.
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447 ) Es heißt keine Kuh Bläßlein , sie habe denn ein Sternchen.
448 ) Was Allmann sagt , ist gerne wahr.
449 ) Gemein Gerücht ist selten erlogen.
450 ) Das Gerücht ist immer größer , denn die Wahrheit.
451 ) Gemeingerücht ist selten ganz erlogen.
452 ) Man sagt selten Etwas , es ist Etwas daran.
453 ) Ein Zeuge ist genug mit einem bösen Gerüchte.
454 ) Gemeiner Ruf hat allzeit etwas Wahres.
455 ) Schlecht beleumundet ist halb gehängt.
456 ) Das Gerücht tödtet den Mann.
457 ) Der Leumund tödtet den Mann.
458 ) Gegen Den , der Offenbares anführt , gibt es keinen Widerspruch.
459 ) Gewiß betrügt Niemand , aber Ungewiß trügt alle Welt.
460 ) Wer auf den Richter zieht, soll mit ihm vollkommen.
461 ) Was die Genannten gestehen, da gehört kein Läugnen dagegen.
462 ) Ueber den Rath geht kein Zeugniß.
463 ) Was Rathleute und Vogt bestätigen , das bleibt.
464 ) Gerichtszeugniß ist so stark , daß dagegen kein Eid gegeben wird.
465 ) Des Richters Zeugniß geht über alles andre.
466 ) Ueber Feld kann man kein Zeugniß führen.
467 ) Ein Richter ist nirgends Richter , als in seinem Gerichte.
468 ) Die Schöffen können nicht Mehr bezeugen, als was vor den vier

Bänken geschieht.

"0 Estor I 488 § 1165 . Franck I 154 , 182. "°) Simrvck 154 . "') Simrock
3389 . Franck I 182. «») Lprichw. 743 . »') Franck II 126 . '» ) Franck I 154.
"2) Zur. Iris , XV 51, 114 : „een orlrens is snosgk in^t een gnseäe klnnä ".
'^) Hsrrek . II 224 : „Vlgeineene roex kvetl alti) ä vrst vvssrs ". Ilsrreb I
49 : „Ivwstiglr keruekt is Iis.I1 Zeksngen ". Vninwsiin I 173 Osts 435 , 525 . Be¬
ssert 74 , 71. ^ x p̂p I 8, 3. Simr . 3456 . Sprich. 742 . '") FranckI 196 : „der
lömbt tödt den inann". "") ckur. Iris . XIII 28 (88) „Vko zsens ä^n ) s», äeer een
openkeerkest beseelet , is neen plsz 'tien". Agric. 53. 82 . Nichts). 42 Z 3:
,, v̂e np äen riokter tüt cke sesi ruit äsm riektor vnllromen ". ' ">) Rößler I esp.
129 : „Wer äie Zensnntsn gesteeu , äo gekört Ire!» touZen ^exsn ". '°̂ ) Lappcnb.
29. 8 : „Ost Konen den rsä , äs vor riokts set , nen tuek ns Zeit". Isrrsxo
198 . 36 : „Ovsä Ilsämenä oek logäken stsätlestlis tlietk klitt'rvs". Lcv. I . I
33 ( 58) : ,,tkin§8 rvitnss sersvs stsrot st xen tkinxs vittnse slesl sei loxk gi-
vses " I 57 (59) Wcstph. III 2158 , 2159, 2199 . 2203 . "°) Lappcnb. 188 16 (81. :
„ässksluen Akê ät des riekters tuioknisse vor slls snäsr tnoknisss ". Gl-
Sachs. III 24 : „äst insn nenen tn^k ovsr velt veren inoxs ". "') Kling 218 k.
1 ; „ein Richter ist nirgend! Richter, denn in seinem Gericht" 228 s . 1. Wchbld.
(Thüngen) srt . 88 : „O^ sekexxsn rnuZen Mokt iner geLseuZenn , rvsn vrss vor
äs Vir kenelesn ^ssekiekt ".
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469) Argwohn ist kein Beweis.
470 ) Argwohn betrügt den Mann.
471 ) Der Argwohn ist ein Schalk.
472 ) Geschrei hat oft betrogen,

Nicht immer gelogen.
473 ) Argwohn gebiert keine Bewährung.
474) Dummen Wahn beachtet man zu Recht nicht.
475 ) Sichere Vermuthung läßt den Richter allzeit Urteil finden.
476 ) Häbig und börig kann man selber überweisen.
477 ) Augenschein ist aller Welt Zeugniß.
477 )0 Augenschein ist der beste aller Zeugen.
478 ) Zwei Männer sind Eines Mannes Zeugen.
479 ) Ein Mann , kein Mann.
480 ) Ein Zeuge ist einäuge. *
481 ) Ein Zeuge ist kein Zeuge.
482 ) Wenn Einer Zeugnis gibt, das ist wie Keiner, zwei wie zehn.
483 ) Ein Zeuge wie Keiner, zwei wie zehn.
484 ) Eines Mannes Zeugnis taugt nicht.
485 ) Eines Mannes Rede ist von keiner Würde.
486 ) Eines Mannes Zeugnis taugt , tncht und wäre es ein Bischof.
487) Eine Stimme ist soviel, wie keine, und wäre es ein geschworner

Richter.
488) Ein Zeuge macht einigen Beweis.
489 ) Durch zweier Zeugen Mund wird allerwärts die Wahrheit kund.
490 ) In dreier Leute Mund liegt die Wahrheit.

'--) Simr . 455 . "«) Simr . 454 . »") Estor. II 995 tz 6263 . FranckI 157.
^ ) Sprichw. 753 . G . O. 80 v. '") ,,ckur. Iris . XVI 1 (92) : „ck̂ o cknms
vsn ^nxe bslt in». naet to riuobt". *") cknr. Iris . XVI 2 (92) : ,,trows rveningbs
Isst ck̂ n riuobter aickeer to , äst bi^ een orckei äela ". "°) Westph. IV 3094 S 3:
„HoviA nnck börix mag men selber ober winsw '. '̂') Schambach 70, 266 : ^ §eii-
sobin is »Iler weit ttißvisse . ^'^) Wender 186 . "°) Gnl . 477 : tveier menn eins
msns vitni . "°) Rcchts-Sp . 137 : „Ein man kein man". Franck II >66. "") Simr.
12093 . Simr . 1294 . Rnrrsb . I 233 , Riigen 59 , 50 : „ein Tilge kein Tüge".
Franck II 66, 67 . '°2) .iLrns . 110. 2 : „Sun er , ei einn ber vitns msäb manne,
sem en§i bsri , en tveir ssm tin". Gnlath 475 . Graug. II 213 . "0 ckovss. 88
.,Ditd vitni ssm slrlcsrt, tvö ssm tin'b '"') Nichth. 254 Z 37 : ,,enis monnis tbiueb
äaeebt naet ". '°°) Franck II 190. "°) cknr. Iris . XV 50 (114) : ^.snis mannis
orbenseix äasxb naet , alvveer bit een Liseox ' . 3nr. Iris. m g (38) : „een
stemme is so kolis so neene , nlvrssr big nl swern rinebter ". " ) ckonss. 88 :
„Hitt vitni ĝorir noLIrrs. st^rbing ". '^) Simr . 12095 . "°) Kl. Kl. I 20 (22) :
„dis wnbibsit sal sin in ärisr lute mnnils .̂



456

491) In Zweier oder Dreier Zeugniß liegt alle Wahrheit.
492) In zweier oder dreier Wissenden Mund steht alle wahre Wissen¬

schaft.
493 ) Zweien oder Dreien steht eine Wahrheit zu glauben.
494) Selbst kann der Kläger kein Zeuge sein.
495) Niemand kann von sich selbst zeugen.
496) Kumpane können nicht zeugen.
497) Eines Mannes Bruder kann ihm nicht zeugen helfen.
498) Die Frau hat den Mann im Bett und das Siegel im Schrein.
499 ) Wider sich kann man Niemand verlegen.
500) Falsche Zeugen gelten nicht.
501) Ein armer Mann kann kein Zeuge sein.
502) Armer Leute Reden gilt nicht.
503) Um Schuld und Erbe kann Niemand zeugen, er habe denn Erbe.
504) Eine Frau kann in keinem Stücke einen Mann überzeugen.
505) Pfaffen und Frauen können Niemand verzeugen.
506) Der Priester muß ein Vogt der Wahrheit sein.
507) Keine Frau kann mehr bezeugen als Nothzucht und Ehe.
508) Geburt und Ehe können Frauen bezeugen.
509) Die Niedern können den Höhern nicht helfen.

" ') Nichth. 55. 25 : „In tvvigsr ol ärier t^neknisss lickt alle v̂aerkeit " .
254 . 30 . Nichth. 54 VII 19 : „an tuira isltka enäs tkrira rvitsna mntke
stonäa al rvesr rvitsoix " eol . 3. 22 ; 55 col . 3, 25. Irisscke Wetten I 41 , 7.
'^ ) äur . Iris . XV 64 ( 118) „ Drvam vH triin stset een vrirä ta Ixorvsn " Richth.
254 . AI. ^ ) Magdeb . 304 . 102 : „ selke sn äarl Her clevere nickt gerug sin " .
"0 Franck II 66, 67 : „es kan nicmant von jm sclbs Zügen". Lappend. 174. 21:
„Xnmxans mogken nickt tunken " . 45 . 16 ; 225 , 21. T)ist. IV 46. 12 : „Dxnss
mannss kruäsr mag on nickt kslils cr:ngs " . ^ Freyberg IV 430 : „di frawe
hat den Man an dem pett und daz insigel in dem schrein" . Henmann oxuso.
S . 83 . "0 Rügen 37 : „wedder sick kan men ncmandt Vorleggen. °°°) Darrek.
I 233 : „ Valscke gstuigsn gsläsn nist " . « ' ) ,Inr . Iris . XV 16 (98) : ,,sen eerm
man insx nsen orlcsna vessa " . ^ ) Simr . 514 . Lappend. 10. 16 : „Vinins
sekult vnäs vp erne ns mavk nen man tagen Ke ns kskke erns " . °"') Bremen
73. 11 : „ Xen vrotvs ns mack ensn man vnrtngksn nsnss äingkes " . °"̂ ) Bremen
319 : „Daxen nnäs vrourven mögen nemanäs vsrtngsn " . °̂°) äur . Iris . XV 62
(118 ) : „ Di Drsstsr sokel vressa ssn logeä äsr wirä " . Mühlhausen 8 : „ Xi-
eksin vro ^vi mac ms girmgi äan notnumpkt vnäi srvi " . Hach 571 . 48:
„Lorät unä sckts mögen Irouwsn tuegsn " . Bremen 319. °̂°) Pertz IV 432:
„äs niäsrn ens mögen äsn nvsrsn ksksrsn nit gekslpen " . IV 437 . 449 . Dreher
III 1239.
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510) Ein Dienstmann hilft auch seinen Ungenossen.
511) Keines Juden Eid geht über einen Christenmann.
512) Juden muß man mit Juden überzeugen.
513) Gast mag auf Gast wohl zeugen.
514) Kein Gast mag auf einen Bürger zeugen.
515) Kein Landmann kann Zeuge sein wider einen Bürger.
516) Landsmann , Schandsmann , weißt du was , so schweige.
517) Das sind die Kundigsten, die zunächst sitzen.
518) Besser ist das Zeugniß dreier Braver , als das hundert Böser.
519) Zeugen sind verschieden.
520) Niemand soll zeugen von Sagworten.
521) Man darf Niemand das Seine aberkennen auf Hörensagen.
522) Zeuge vom Hörensagen gilt im Rechte nicht.
523) Hörensagen ist halb gelogen.
524) Ein Augenzeuge gilt mehr, als zehn Ohrenzeugen.
525) Besser Einer vom Sehn

Als vom Hören Zehn.
526) Einmal sehen ist besser, denn zehnmal hören.
527) Ein Sehen ist besser, denn zehn Hören.
528) Sehen ' geht vor Hörensagen.
529 ) Sehen geht über Hören.
530) Die Augen glauben sich selbst, die Ohren andern Leuten.
531) Man glaubt den Augen weiter als den Ohren.
532) Was die Augen sehen, betrügt das Herz nicht.

Pertz IV 432 : „Du äinstman llelpt oelr siins nnxenoten". IV 437. 449.
Dreher III 1239. °") Schwab. W. 206-214: „Oebeines gucken kick gtzt xegen einen
kristen " . Rupr . Z 127. " 0 Rnpr . (Maurer) I 172: „ein guckenn innss man init
gucknn übei-Eixen ". Michels. Lübeck 244. 166 : „dal gast r>p gast wol tugen
mochte". Bremen 72. 10: „Hen Aast ns maoll tuAsn opxenen borAsrs".
^ ) Gaupp. I 116. 5 : - „veleein lantman mao AssuA sin vvicksr einen burAer".
^0 Agricola 86. Simr . 6175. FranckI 205. II 103. Lov. I . I 64 ( 108) „tbem
asras s levnäaest ack tliaer nässt sitas ^ ; II 21. 7 (109) : „de dar am uegesten wah¬
nen, de hebben de beste wetenschop darum". °'°) Holl. Sachs. 38. 28 : „Ilster is äst
AbetuAS van äris bsrns mannen ckan van bonäsrt dose". Kling 59 d. 1. °") Ranch
III 212 „Oeessnxen sein vnckerseliaicken" . °M) Kling 59 a I : „es sol niemand er¬
zeugen von sagwvrten. ^' ) Grimm. W. I 201: „man sol nieman äas sin ablesn-
nsn vl körsagen" . Simr . 12096. °" ) Sprichw. 1480. Simr . 647.
"9 Tapp I 29 : „Bether een van sienn, dann van hoeren thienn". ^°) Sprichw. 4069.
°̂ ) Simrock 9452. "°) Franck I 187. Simr . 9451. Sprichw. 4068. " °) Simr . 9450.
»°) Simr . 646. Sprichw. 136. -°>) Henisch 679. 28. »0 Agric. 81. 152; 99. 178.
FranckI 187.
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533) Mer Beweis geht ab nach einem Tobten.
534) Vergessenheit ist die Mutter des Jrrthums.
535) Zengen können vergessen, aber Handfesten nicht.
536) Wenn die Zeugen sterben, sind Briefe immer stät.
537) Handfesten sterben nicht.
538) Was man schreibt, das verbleibt.
539) Schrift klebt fest.
540) Treue Urkunde hält der Brief von Geschlecht zu Geschlechte.
541) Briefe sind besser als Zeugen.
542) Wo man Briefe hat bedarf man keines Zeugen.
543) Sein Siegel kann Niemand läugnen.
544) Ein todter Zeuge hilft soviel als ein lebendiger.
545) An jeder Handfeste hilft der Todte soviel als der Lebendige.
546) Muß man schlichter Schrift glauben, so kann ein Mann sich hastig

reich schreiben.
547) Was Kaufleute in ihren Büchern haben, soll man nicht ganz

glauben.
548) Man theilt Niemand Schaden nach Briefes Laut.
549) Vollkommnung geht vor Zeugnis.
550) Brief und Siegeln steht zu glauben.
551) Auf Wen der Brief spricht, der hat Recht.

"0 Ofen 137. 248 : „XIIs Weisung xet ap naeb exnsm toäten " . °̂ ) Lünig
I 270 : „di vorgezzinheyt, di muter der errunge". I 237. „obiiuio water srroris " .
°̂ ) Rößler II 400. 221: „äi AeesUASn muxsn vergessen, äe? äi bantvest niebt
en tuen" . °°°) Kais. Frbg. 539. 33: „Wann die gezeug sierbent. so sint die Brif im¬
mer stet". Spiegel deutscher Leutl 55, 36. ^') Rößler II 400. 221: „bantvest aber
äi sterven niebt" . Sprichw. 3973. Briinner Schöffcnbuch art . 576 bei Rößler:
yuoä seri^tura oaxit, ürmum maust . Schanibach II 108, 436: .,1Vat sobritt , Hat
bükt" . Firmenrich, Germanicns VölkerstimmenI 267. ^ Schambach II 109, 436:
„Sorikt äs KIM" . Eichwald, niederdeutsche Sprichwörter 1690. °'°) Liineb. 3: „Irnwe
orbunäe benot äs brstk van sleebts to sleebte", "̂ ) Schwab. G. 34 : „Lriets
sint be??er äanns §e?iuAs" . Spiegel deutscher Leute 55, 36- München art . 53
„Ilmb wen man briet bat , äsr deäartk' ebains Zeugen" . "̂) Estor II 366 § 3699.
r») Nnpr. (Maitrer) I 30 : „biln toäer ?euß bilkt als rvol als ein IsbenäiZer" ;
Schwab. W. eax. 34. Ranch III 400. Kais. Frbg. 592. 170 : „An yeglicher haut
Best hilfst der Todt als der Lembtig; Rnpr. (Maurer) 42, 30. äur . Irls.
XVII 15 (130) : „sebslina een sliuobt sorli't Ixowa, so moebts een man bz'in sslkk
baest r^ob ser^rve" . "̂) Ofen 195. 375 : „Was? bautleut in Iren puobern xs-
sebriben baben, sol man uit Zanc? glauben". °") Rößler I 94. 138: Man teilt
n^inant sebaäsn naob britks laut" . "°) Schott 285 : „di volkomnnge get vor dem
gezug". ^°) 4nr. Iris . XVII 18 (132) : „ brestt enäs s^ el steet to Ixovren".
^>) Schwab S . 121. 8 : „autk vröliebsn äer brisik giebt äer bat rsebt " .
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552) Uebers Stadtbuch geht kein Zeugniß.
553) Dem Stadtbuch steht zu glauben, wie den Stadtbriefen.
554) Die erste Handfeste tödtet man mit der Andern.
555) Wo Sieben die Hand recken, da ist ein Jnstegel.
556) Sieben Zeugen soll man besser glauben als gesiegelten Briefen.
557) Mit genügendem Beweis kann man des Kaisers Zeugniß über¬

winden.

Weil im Kriege Viel gelogen wird und gleichwohl vor Gericht Alles
klar sein soll, ist Beweis all jener Thatumstände nothwendig, von deren
Gcgebensein die Wirksamkeit eines beanspruchten oder bestrittenen Rechtes
abhängt. Solcher Beweis geschieht für den Richter, weil nur er, nicht die
Partei über jene Wirksamkeit entscheidet; seine Ueberzcugung darf aber nie
bloße Sache des Gefühles sein, sondern ein für allemal gesetzte feste Regeln
bestimmen, wie viele und wie geartete Wahrscheinlichkcitsgründe eine recht¬
liche Gewißheit Herstellen.

Als ordentliche Beweismittel nennen die Rechtsbücher anfänglich nur
die Zeugen und Urkunden, welche ursprünglich lediglich als Verstärkung des
Zeugeubeweises erscheinen,H wie denn überhaupt das Wort Zeugniß jed-
möglichen Beweis bezeichnet, und der Satz, daß im Rechtsstreite überall Be¬
weis nothwendig sei, lautet hienach: Nach Zeugen und Urkunden muß jeder
Streit gerichtet werden.

Von der Erbringung eines vollkommenen oder ungenügenden Beweises
hängt Gewinn und Verlust ab; guter Beweis vertreibt alles Uebel, Mangel
desselben macht sachfällig/) also genießt Jedermann nur, was er erweisen kann
(425 —432). Hiebei ist der Bewcisführer an bestimmte doch erstreckbarc Fristen
gebunden, binnen welcher er bei Mcidung des Verlustes seine Beweismittel
benennen, nicht aber auch erheben muß; unverschuldete Störungen in der
Beweiserhebung bewirken rechtlich keinen Nachtheil; solang der Zeuge aus¬
fährt, bleibt das Recht offen. (433)

Anders. I 240. t8 : „Bovcu dhcr flat bock gheit neu tnch". I 142, 2 ; 143.
3. Ofen 56. 55 : „rvan äem stnt xneeb 211 xlLuben ist als üs» stnt brieten",
"ff Rößler II 400 : „DI ersten bnntvest tot man mit äer Lnäern bnntvest".
°°°) Loen 38, 1: „waer die Seuene de Hände reiket, dat is ein Jnsiegel; 54. '20.
Kindl. Hör. 112. Gr. W. III 146. 1 ; 148. 20. « ) .lur. Iris. XIII Z 26 (86) :
„Hat ms. SLVN orbenen betb sobel I^orvs, cknn sixelüe breit". cknr. Iris.
XVII 13 1130) : „m t̂ nonglieke orbsnseix mê ML Xexssrs arbenen losr-rvinne".

n) Rogge 132. 6) Lüneburg 68: „rvsme an cker bsrvisin̂ e entbriobt, sol
äen sobnäen beben".
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Zur Bewcisauflage eignen sich nur äußere mit den körperlichen Sinnen
wahrnehmbare Thatumstände, nicht Folgerungen, da diese entweder vom Ge¬
setze oder vom Richter unter allcnfallsigemBeistände von Sachverständigen
zu ziehen sind, oder bloße Seelenstimmungen, wie etwa die rechtswidrige
Absicht, denn was nicht scheint, das gilt nicht und falschen Muth kann man
nicht sehen, die That sei denn dabei" °) .

Es sind also solche Umstände zn erhärten, aus deren Vorhandensein
gewisse Folgen entspringen oder auf innere Vorgänge, wie die Zustimmung
zu einem Rechtsgeschäfte oder die rechtswidrige Absicht geschlossen werden
muß. So sind beim Gedinge die Worte der Vereinbarung wichtig, aber die
ans Grund solchen Gedinges vorgenommenen Handlungen sind minder zwei¬
deutig, als die Worte und gestatten einen richtigem Schluß aus das Rechts¬
geschäft, weil die Absicht der Parteien von ihren Worten sehr verschieden
sein kann; Lcweispflichtig ist, wer Thatsachen anführt, um einen Rechtsan¬
spruch zn erheben oder eine außerdem unbestreitbare Verbindlichkeit abzuleh¬
nen (436 , 437) ; nicht nur der Kläger den Klagcgrund, sondern ebensowohl
der Beklagte seine Einreden, denn in den Auszügen wird der Antworter zum
Kläger;") es gibt sogar Fälle, da blos der Beklagte beweisen muß. Nur
bloße Verneinungeneignen sich im Allgemeinen zur Beweisauflage nicht.

Regelmäßig führt allerdings der Kläger Beweis, weil Entgehen näher
ist als Anbringen; will aber der Beklagte ans Grund seiner Einreden ent¬
gehen, so muß auch er und zwar gleichzeitig mit dem Kläger die desfallsigen
Thatumständeerhärten: da der Beklagte zur Zeit, wo er seinen Beweis an-
tritt, noch nicht wissen kann, ob solcher auch dem Kläger gelinge, welchcn-
fallS allein ans seiner Seite Beweisführung angezeigt ist, kann er etwas
Ueberflnssigcs gethan haben, denn des Klägers Zeugen gehen vor (439),
nicht der Zeit nach, da für den Hauptbeweis beider Theile die gleiche Frist
läuft, sondern in dem Sinne, daß der Einredebeweis nur dann zur Würdi¬
gung kömmt, wenn der Klagegrund fcststeht.

Nach einmal eingetretenem Beweise steht es, den Fall unverschuldeten
Verlustes abgerechnet, keinem Theile mehr frei, Beweismittel nachzutragen
oder bereits eingeführte durch andre zu ersetzen. Wenn aber im Streitver-
lanfe neue, zu Beweissätzen taugliche Umstände erst bekannt werden, recht¬
fertigt sich die Einführung neuer Beweismittel von selbst, andre Dinge be¬
zeugt man mit andern Leuten. (440)

Gegen jeden Hauptbeweis versteht sich jetzt der Gegenbeweis ohne
weiters von selbst; gerade die zum Beweise benannten Zeugen liefern bis-

--) Sachs. Vorrede. Wchbld. Th. 5. 26. Vs G. O. 66. Lappend. 277. 1. Gl.
ganz anders das ältere Recht, das nur ein Beweisrecht, aber keine Pflicht kennt.



weilen den vollständigsten Gegenbeweis: die Lüge beschämt sich selbst. Die
Gegenpartei kann aber auch mit neuen Mitteln darthun, daß die znm Be¬
weise verstellten Verhältnisse nie bestanden, oder solche Umstände beweisen,
mit deren Gegebenst!» die Möglichkeit der Beweissätze unvereinbar ist.

Sowohl Haupt- als Gegenbeweis kann unter Verhältnissen überflüssig
werden; so erseht das Geständnis des Antworters den Klagsbcweis, das des
Klägers den der Einrede und eine bereits -geführte Probe kann ein späteres
Geständnis wie ein Gegenbeweis entkräften. Aber nicht blos das Geständ¬
nis; hat diese Wirkung:

1) Gemeines Gerücht, das ist ein aus allscitigem Nachsagen erwach¬
senes Meinen, ist noch kein Beweis; durch das Gehör kömmt der Glaube,*)
wer aber glaubt und meint, weis eben nicht für gewiß. Doch geht nirgend
Rauch auf, als wo Feuer brennt, sondern, wie Einer thut, so sagt man ihm
nach,'') gemeiner Laut macht daher immer halben Beweis,*) ein Gerücht und
ein Zeuge volle Gewißheit (453) also schafft der Leumund des Nachbarn
eine Bewährung, doch mit einem Zeugen/ ) Allein ist dem Gerüchte nicht
wohl zu trauen, denn es wächst auch aus Schiffernachrichten groß und über¬
treibt, und eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge; andrerseits darf man
es nicht ganz mißachten, weil doch immer etwas Wahres daran und ein
wenig Wahrheit doch sehr viel Wahrheit ist. (441—456)

Das Gemeiukundige, welches nicht blos auf Hörensagen, wie das Ge¬
rücht, sondern aus der allgemeinen Ueberzeugung und Wissenschaft beruht,
schafft, sobald es nur angeführt wird, untrügliche Gewißheit, die selbst durch
Gegenbeweis nur in beschränktem Maße beseitigt zu werden vermag. Gegen
Den, der Offenbares anführt, gibt es keinen Widerspruch(459 , 458 ), es sei
dies nun menscheukundig, volkskuudig oder gerichtskundig: „Ist Schuld oder
Uebertretung offenbar, so bessre der Uebertreter ohne Recht". *) Manchen¬
orts wirkt das Gemeiukundige blos dann beweisersetzend, wenn es als solches
besonders angeführt wurde. Wer sich auf das vor Gericht bereits Verhan¬
delte beruft, hat in diesen Stücken keinerlei Beweis nöthig, wer auf den
Richter zieht, vollkommt mit ihm, denn des Richters Zeugniß geht über jedes
andre, schließt also jeden Gegenbeweis aus (460—465). Solche Kraft
äußert das Gemeiukundige indeß jederzeit nur da, wo es als solches fest¬
steht. Ist die fragliche Begebenheit am Orte und zur Zeit des Gerichts
nicht gemeiubekanut, so bedarf sie des Beweises; dieser geht aber immer nur
auf die Wahrhaftigkeit der Thatsache. Ein bei einem Gerichte offenkundiges
Verhältniß wird vor einem andern durch das Zeugniß des Richters, vor

s.) Agric. 81. 152. b) Agric. 4. v. o) llur. Iris . XIV . 4 (94). <1) G. O.
78. e) Apenrade Th. 2 (155) : is äs sodulä eääor orisrtreäiiiZtis oxsubarlülr, so
betsrs äs ousrtreäsr suuäer reolit.
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welchem es entstand , zwar erwiesen , aber nicht nothwendig gemeinknndig.

Uebcr Feld kann man kein Zeugnis fuhren , denn der Richter kann nirgend

als Richter Zeugnis geben als ans seiner Bank und in seinem Bezirk

(466 — 468 ) .
2 ) Auch Vermulhungen können die Bewahrung ersetzen , wenn solche

Thatumstände feststehen , von welchen kraft eines gesetzten Rechtes auf die

Wahrheit der ursprünglich zu erweisenden geschlossen werden muß . Ist dieser

Schluß durch kein Recht geregelt , so kann er nur zu größerer oder geringerer

Wahrscheinlichkeit , nicht zu voller Gewißheit führen . Letzternfalls nennt man

die feststehenden Thatsachen Anzeichen , den Schluß eine gemeine Vermuthuug,

Argwohn oder Verdacht . Gemeiner Argwohn beweist Nichts , denn er ist

ein Schelm , der alle Welt betrügt , nicht als ob er immer löge , sondern weil

man nicht weiß , ob er lügt oder die Wahrheit spricht , ( 469 — 474 ) ; doch

kann das Zusammentreffen vieler Verdachtsgründe in zusammenhängender

Kette einen an Gewißheit streifendem Grad der Wahrscheinlichkeit erzeugen

(475 ) .
3 ) Durch den Augenschein , worunter rechtlich jede Ueberzengung durch

irgend einen körperlichen Sinn verstanden wird , kommt der Richter zu eigenem

unmittelbarem Wissen ; es entsteht also Gerichtskunde , weiterer Beweis ist

überflüssig und der Gegenbeweis ausgeschlossen , denn der Augenschein ist aller

Welt unbestreitbares Zeugnis ( 477 ) . Alle durch körperliche Sinne wahr¬

nehmbaren und zur Zeit des Rechtsstreits noch bestehenden Verhältnisse

können durch Augenschein unwidersprechlich gemacht werden , zum Beispiel der

Besitz einer Sache , die Schwangerschaft u . dgl . , weshalb man sagt , solche

Verhältnisse könne man selbst überweisen ( 476 ) :

„Die Wahrheit darf Beweises nicht
Die man höret , greift und sieht " "')

Außer voraufgeführten Fällen und neben denselben wird die zur Ur¬

teilsfällung nöthigc Gewißheit durch Zeugen und Urkunden erbracht.

Was zuvörderst den Zeugcnbeweis betrifft , so sind mindestens zwei

Zeugen nothwendig . '' ) Ein Mann macht keinen Beweis , denn seine An¬

schauung und Auffassung ist möglicherweise einseitig undunrichtig ; ein Zeuge

ist einäuge ( 479 ) und kein Zeuge , er sei gleich geschworner Richter oder

Bischof ( 486 , 487 ) ; doch machen Richter und Bischof wie überhaupt jede

Amtsperson vollen Beweis , wenn sie amtlich bezeugen , was sic amtlich wahr¬

genommen oder verfügt haben , denn in diesem Falle steht auch der Bote für

Zwei ( 136 ) . °)

s) Frcidanck . b ) Schreiber I 79 : Mit zwein gezügcn zem minsten soll ellci ge-

zügunge beschehen . o) Chr . Heinrich Gmclin über die Beweiskraft eines Zeugen , Tü¬

bingen 1806 . 8.
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Das Zusammcnstimmen zweier vereideter Zeugen schließt den Gedanken
einseitiger Auffassung auS und erbringt volle Gewißheit , in dreier Leute
Mund , deS behauptenden und zweier Zeugen , liegt ' alle Wahrheit , zwei Zeu¬
gen helfen wie zehn . ( 489 — 493)

Hiebei wird vor Allem vorausgesetzt , daß die Zeugen uuverwcrflich
seien ; ungeeignet zum Zeugnisse ist schon wegen des Grundsatzes der Rollen-
eiuheit die beweisführende Partei . Der Kläger selbst kann sein Zeuge nicht
sein ( 494 ) und ebensowenig , wer mit ihm in Gütergemeinschaft lebt , wie
der Kumpan ( 496 ) , weil er dem Wesen nach gleichfalls Partei ist , ebenso
des Beweisführers Bruder und Gatte , auch wenn in der Ehe keine Güter¬
gemeinschaft besteht , die Frau hat doch den Mann im Bette und das Siegel
im Schrein ( 498 . °) Werden aber Gesellschafter , Verwandte oder der Gatte
vom Widersacher der befreundeten Partei als Zeugen benannt , so sind sie
einredefrei und die befreundete Partei kann sie nicht verwerfen . ( 499)

„Unechte , Räuber , Diebe , Kämpfer , Beschorene ( Rechtlose ) , Spielleute,
Festung und Acht weist Landrecht und Lehnrecht vom Zeugnisse " ") und aus¬
nahmslos wurde Niemand zum Zeugnisse gelassen , er hatte denn so viel
Eigen , nur eine Meineidsbuße bezahlen zu können ; ") daher kann ein armer
Mann kein Zeuge sein ( 501 ) , nicht weil er als bestechlich zu erachten und
nur dem Reichen zu glauben ist . 's)

Ebenso untüchtig ist der Gerichtsstands -Uufähige , also können Pfaffen,
Frauen nud Buben Niemand verzeugen ( 505 , 504 ) , °) aber nur letztere blie¬
ben untüchtig : dem Priester wurde gelegentlich , jedoch nur in Verbindung
mit andern Personen , sogar die Glaubwürdigkeit zweier Zeugen beigelegt
(506 ) H, daö „leichtfertige und wankelmüthige Geschlecht " der Frauen war
ein anfangs verdächtiger , später , als man sich solche Bezeichnungen nicht mehr
anzuwenden getraute , ein einredefreicr Zeuge . Bei Standesklagen , wo Ge¬
burt und Ehe zu beweisen ist , zeugen die Weiber von Anfang an , dann
überhaupt , wo man die Wahrheit anders nicht erforschen kann , namentlich
bei heimlichen Verbrechen )̂ und schließlich ohne alle Beschränkung ( 508,
507 ) .

s) Dieser Satz wird auch dahin gedeutet, daß bei Rechtsgeschäftenunter Ehe¬
gatten Brief und Siegel keine Sicherheit gewähren, wenn nicht dritte Personen als
Zeugen beigezogen wurdeu. b) Sachs. Hom. 1454 : Ilneebt , ronx , äube, svrer §s-
rnug biut, beinxbs , beseborne , sxilmau , vsst , Lebte, eiiss rviset von 2n§e lant-
reebt , ienrsebt ". Richtst. Lchenrechts oax . 43 § 4. o) Nogge 113 . ä) lur . Iris.
XV 16 (88) irissobe Wetten I 278 Z 25. e) München art. 87 S . 35 . k) Inr.
Iris . XV 62 ( tl8 ) Veranlassung hiezu gab die geringere Zahl der Zeugen bei dem
vor dem Pfarrer errichteten Testamente. §) >lnr . Iris . XV . 9. 96 dagegen Richth.
248 . 23 : nen in ei vvesa vrbvn in euer banäsebs ..
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Zeugnißtüchtig ist immer nur der Standesglciche; der Eigenmann und
der Rechtlose sind unfähig, weil standeslos/ ) der höher Geborne mag des
Niederen Zeuge und Eideshelfer sein, aber nicht umgekehrt; einzig der Neichs-
dienstmann hat das besondere Vorrecht, daß er dem Uebergeuossen wie
dem Uugenossen hilft. (510, 509)

Juden und Heiden sind rechtlos, können daher keinen Christen über¬
zeugen, überdies glaubte man noch sehr spät, die Juden ließen sich jährlich
beim Versöhnuugsfeste von allen Eiden bezüglich der Christen loszähleu/)
einige Rechtsbücher verlangen daher, die Zeugen müssen das Vaterunser und
das Glaubensbekenntniß wissen.") (511)

Umgekehrt muß man aber, um einen Juden zu überweisen, unter den
Zeugen wenigstens Einen Juden haben (512) ; da ein Rechtloser des andern
Bruder ist und mau gegen sich den Freund nicht verlegen darf, kann auch
der rechtlose Fremde auf Seinesgleichen zeugen, nicht aber auf den gesessenen
Mann/ ) (513 - 515)

Die rechten Zeugen sind die Angehörigen derselben Gemeinde als
Standes -Genvssen und am meisten befähigte Urteiler über Ehre und Schande
des Genossen( 517, 516), weshalb Freidank singt:

Wer will wissen, wer er sei,
Frag' der Nachbarn zwei bis drei,
Sollten's ihm die drei vertragen,
Wird es ihm der vierte sagen.")

Heute machen nur Verbrechen, unmittelbarer Antheil am Streitsauö-
gange und Unmündigkeit unfähig; alles Uebrige, wie auch geringere Ver¬
gehen beeinträchtigt nur die Glaubwürdigkeit; wie viele verdächtige Zeugen
auch sprechen, erbringen sie doch nur größere oder geringere Wahrscheinlichkeit,
nie volle Gewißheit, wie zwei oder drei widersprochene Männer, und dreier
Biedermänner Zeugniß geht über das von hundert Bösewichtern. (500, 518)

Jndeß unter allen Verhältnissen hat das Zeugniß nur dann beweisende
Kraft, wenn eS auf eigner Wahrnehmungberuht; noch so viele Zeugen vom
Hörensagen vermöchten erst ein Gerücht zu begründen, keinen Beweis, denn
Hörensagen ist halb gelogen, was aber die Augen sehen, betrügt das Herz
nicht. (519 - 532)

Bei der Probe über moltigen Mund/ ) das ist um Geldschuld, da der
Schuldner bereits starb, ist bisweilen der Zeugenbeweis ganz ausgeschlossen;

«,) Schwab. W. 16. 14. Magd. 274. 9t . b) Estorlll 114 § 101. e) krissebs
I/Vetten I 203, 6 , 100, 6. II 72. ä) Rupr. II 23 u. 27. o) Agric. 36. 59.
I) wenn der Mund unter die Molte (Erdscholle) gekommen, das heißt: der Mann be¬
graben ist.



man kann den Todten nur mit bewährten versiegelten Briefen mit Raths¬
leuten oder Geschwornen aber sonst ans keinerlei Art überweisen .°) Es
schien nämlich unedel , Jemand im Grabe ausznrufen , den man im Leben
nie ansprach , und man wollte dies durch die Beweiserschwerung hindern und
möglichen Mißbrauch abschneideu . ( V 269 , 270 ( 221 ) )

Die Erfahrung lehrt , daß die Zeugen unsichere und vergängliche Be¬
weismittel find , namentlich wenn der zu bekundende Vorgang entlegnen Zei¬
ten angehört , das Gedächtniß der Leute reicht nicht aus , wohl aber das der
Urkunden ; auch nimmt der Tod die Zeugen in vorher nicht zu bestimmender
Weise weg und die Betheiligten können sich nur helfen , indem sie das flüch¬
tige Wort in bleibende , der Menschen Geschlechter überdauernde Schrift ver¬
wandeln . ( 534 — 540)

Schriftliche Aufzeichnungen sprechen auch bestimmter als Zeugen,
welche das Bestandgebende vom Zufälligen häufig nicht unterscheiden , oder
Eines über dem Andern vergessen , und können nicht durch Geld und Freund¬
schaft verkehrt werden , Gründe genug , ganz allgemein zu sagen : Briefe seien
besser als Zeugen . ") ( 541)

Hiebei wird vorausgesetzt , daß der Urkunde genügende Beweiskraft
innewohue , was bei den sogenannten Briefen oder zweiseitigen Urkunden über
schriftlich errichtete Verträge immer der Fall ist , gleichviel ob Zeugen zuge¬
zogen wurden oder nicht , ob die zufällig oder nach Vorschrift zugezogenen
noch leben , oder längst verstorben sind , da hilft der Todte wie der Lebende
(544 , 545 ) ; bezüglich des Urkundenbewcises ist eine allgemeine und unüber¬
windliche Achtung der Deutschen vor jedem geschriebenen Buchstaben behauptet
worden , doch mit Unrecht ; die Formen waren einfacher : Bei den ältesten
Urkunden ist nur das Datum wesentlich, ") später die Vollzähligkeit der darin
benannten Siegel ( jetzt der Unterschriften ) ; Ausstreicheu und Auskratzungen
an unwesentlichen Stellen schaden so wenig ") als ein Loch im Pergamente
über der Siegelzahl , namentlich wenn solches schon der Esel bei lebendigem
Leibe trug . ") Aber mau findet Urtheile , welche Urkunden verwerfen , die
Wir für beweisdienlich erachten ; so galten einseitige Aufzeichnungen auch dann
Nichts , wenn sie ein Geständniß enthielten , noch weniger natürlich , wenn sie
den Vortheil des Schreibenden bezielten : Soll man schlichter Schrift glau¬
ben , so kann sich Einer hastig reich schreiben . ( 546)

Nur ordentlich geführte Handelsbücher beweisen auch zu Gunsten des
Ausstellers , wenn der Eid des Buchvorzeigers oder eines Zeugen hinzutritt,

a) Ofen 137 . 248 . Rößler I 81 . 15 . b) manche Gesetzgebungen haben den
Zeugenbewcis in wichtigem Dingen ganz ausgeschlossen, so der bayerische Entwurf
nrt . 37V. e) Rogge 133 . el) Schwab W . 341 . 419 . e) Rößler II 400.
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der Bucheid ") ist häufiger und empfehleuswerther als die Ergänzung durch

Zeugen . ( 549)
Die ältesten Urkunden Huben ihre Beweiskraft davon , daß sie vor offe¬

nem Gerichte und versammelter Gemeinde entstanden und überdies meist die

Briefform enthielten ; getreuer Leute Brief und Siegel beweisen ewig vor

dem Reiche ") und heute noch machen die Urkunden einer vom Staate als

öffentliche Behörde gesetzten oder anerkannten Person oder Gemeinheit —

die sogenannten gesiegelten Briefe ") — volle Gewißheit sogar mit Ausschluß

des Gegenbeweises . ( 552 , 553)
Es kann zwar bei jeder , auch bei einer anscheinend öffentlichen Ur¬

kunde Uncchtheit oder Fälschung erwiesen und damit deren Beweiskraft auf¬

gehoben werden , dann war aber nie eine öffentliche Urkunde gegeben ; falls

ferner eine echte öffentliche Urkunde eine Vcrtragsverbriefung bildet ', mag

seitens der Eingehenden immerhin Mange ! der Willensbestimmung , als Jrr-

thum , Trug und dergleichen erwiesen werden , darum hört aber nicht die"Be¬

weiskraft der Urkunde , sondern nur die Wirksamkeit des bekundeten Rechts¬

geschäftes auf ; nur eine jüngere , gleich starke Urkunde kann die Beweiskraft

der vorgehenden brechen, man tödtet die erste Handfeste mit der folgenden.

(554)
Früher konnten auch öffentliche Handfesten einem Gegenbeweise unter¬

liegen : wer ihren Inhalt verwarf , mußte wie gegen ein unrichtiges Urtheil

Gottesentscheidung anrufen . Also durchstieß er die Schrift mit dem Degen

und schwur selbsiebenter seiner Genossen , daß sie Meinwcrk melde ; sieben

Männer Eid wirkte , wie eine Urkunde und zwar nothwendig , wie eine jün¬

gere , also stärkere . ( 555 , 556)
Später heischte schon der Unechtsbeweis manchenorts sieben Zeugen;

ein Theil der Rechtsbücher und Nechtslehrer wollte auch in der Folge neben

dem Unechtsbeweise einen ans den Inhalt gehenden Gegenbeweis zulassen,

weil man sieben Zeugen besser glauben müsse als gesiegelten Briefen . ( 556)

Also könne man mit genügendem Beweise des Kaisers Zeugniß Wider¬

reden . Eine neue und richtigere Anschauung läßt den Gegenbeweis bei

öffentlichen Urkunden nur dann zu , wenn nicht so sehr Unrichtigkeit als

Unvollständigkeit der Aufzeichnung oder ein Formfehler erwiesen werden soll.

s ) so heißt ehedem auch der Eid auf das Evangelium, d) Kl. KE. II 27 (61).
et Sacks. II 43 8 3.
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10) Eid und Gottesgericht.

558 ) Die Schuld weiß Niemand als Gott, der scheide sie auch zu Recht.
559) Wo man die Wahrheit mit Recht nicht finden kann, muß man sie

enden mit Gottes Urtheil.
560) Gott richt' t,

Wenn Niemand spricht.
561) Kampf ist der Gottesurtheile eines.
562) Wer die erste Klage bezeugen kann,

Gewinnt dem Andern den Kampf an.
563) Niemand kann kämpfen, denn um die todte Hand.
564) Alle Nothsachen muß man mit Kampf beschlagen.
565) Jedermann muß kämpfen mit feinen Genossen.
566) Kampf verlegt alles Zeugniß.
567) Wer den Andern überwältigt , hat das Recht gewonnen.
568) Wer den Sieg behält, der hat Recht.
569) Wer Recht hat, behält den Sieg.
570) Der Stärkste hat Recht.
571) Gott hilft dem Stärksten.
572) Mit Kampf wird Niemand schuldig, als wer sieglos wird.
573) Der Schade bleibt, wo er ist.
574) Die .Sachsen dulden kein Zeugniß.

"0 Cölm. R. V37 : „dy schult nymant en weys Kenne Got alleyne, der scheyde
sy onch tzu rechte". ^') Gört, ll 474. 16 : „vmme äls cts. man Ms rvarlreit mit
reelits iiist:t irnlnäsn ns Iran. Die sal insu encttn mit gotls ortest ". °°") Simr.
3904. ^0 Richth. 408 § 13: , äis Icamx is ctsra i'̂ I oräela goäes een". Irieselie
'Wetten II 111, 40. Wchpld. (Thüngen) art . 53: „Welelier ä)i ersten elagv
deesengen maglr äer gsrvlnnet äsm anäsrnn äsn tramxl an". ^ Mühlhausen 6:
„Httiein man. äin anälrin givsmxtii inmae, vran vmmi äi tvitin Irant". ^ ) Asega:
„Lite nsä lcesta Zlcelma initti camxs Nlsla" . Irissoks Wetten I 277 § 15. Sp.
deutscher Leute 71, 71: „sin istsietr man inno? eemxlien mit seinem generös ".

Weichb. 85: „mit lcamxlis, er verlegst allen gensug", Sachs. I 64 : „lrainxs,
äis verleget allen tüolr. Magdeb. 246 § 70. Hartknoch 549. °°') Simr . 8209.
°°°) Simr . 8208. Simr . 9825. Sprichw. 4253. Franck II 153. Agric. 11. v.
Franck II 153. ^ ) Cölm. R. V 30: „Mit kampe Wirt nicht me, wenne der schuldig,
wene der do Sygelos Wirt". Westph. III 1753. 235: „cts Lelraäs s^, wer Ns
sx". b») Lappend. 2771. Gl.: „äat äs Lassen nenen tuglr äuläsn ".

30*
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575) Jeder Sachse läßt den andern zn seinem Eide , wo der Beweis
nicht allzugut ist.

576) Jedermann ist näher seine eigene That zu wissen.
577) Keines Mannes Eid kann man brechen ohne Eid.
578) Eideshand muß Eideshand lösen.
579) Einshand löst Einshand . , ,
580) Ein Eid hebt den andern auf.
581) Ein Pfund soll Einer entreden, zwei Zwei.
582) Für einen Schilling einen Eid.
583) Den Schilling gewinnt man mit einem Eide.
584) Drei Pfund gewinnt man mit drei Eiden.
585) Die sechs Sibbesten wahren den Siebenten.
586) Sieben Zeugen sind sicherer als zwei.
587) Wahrschaft ist Mannschaft.
588) Der Eid allein ist Gottes Urtheil.
589) Wo guter Beweis ist, darf man nicht kämpfen.
590) Wo der Beweis abgeht, gehen die Eide zu.
591 ) Schuld ohne Beweis entgeht man mit seinem Eide.
592) In verborgnen Dingen ist der Eid Richter.
593) Was man beweisen kann, braucht man nicht zu beschwören.
594) Was Einer gesteht, braucht er nicht zu beschwören.

Wgl. 423, 26 : „e)'N Glieder Lackse äsr lest äen anäsrn 211 sinem
sz'äe, -vvo die ksv ^snnAs nickt allLU Aut ist". ,Inr. Iris. III 7 (38) : „ellicle
man ni)aer is s n̂ a n̂ äsäa to rvitsn". Lcibnitz III 442 : „kleines rnannes
sä mack nie brsieen snnäer eci". °'°) Michels. Lüb. 336. 251 : „edeshant moth
edeshcmt loßen". — Michels. Lüb. 1b3, 186, 196, 344. Rügen 38 : „Einßhand
löset Einßhand". Simr. 1903. Franck II 65. llarns. 136: „sinn ska.1 e^ris
svnia, en tnsir tnex îa". Gulath 482 und 549. 15. Richth. 173 § 155: „lorene
süilinA enne stk". 173 g 156 ; 202 Z 32. Iriescks UVettenI 279 Z 29; 181,
156 etc. Richth. 246. 18: „Rksns skilling rvintma init ens etka". °°') Richth.
443 Z 4 inl. : „tkrzm xonä rvintk ki mitk tkrew etkim". °̂ ) Richth. 379 H 24:
„so vars ssx äs sikbests äens sovsuäen". Ruhr. II § 17: „daz sibcn zing
gewaerrer sint dann zwmn". Richth. 570. 17 : „rvarsckox äat is mannsckox".
°'°) Kling 59, k 1: „der Eidt allein Gottes vrtcil". °°°) Wgl. art. 85 : „iiVo gute,
bsrvisungs ist, äo äarl inan nickt leempken". ^ Lappenb. 225. 23 Gl. : „rvsn
äs kerv̂ sinxs aüAsxt, so ßkan äs seäs tko". Anders. I 239 : „Scult ane tuch
ent gheit en man mit sinemc edhe ähnlich". Sachs. I 18 § 2. Wchbld. 39 8 3.
"0 Lünig I 298. 40: „der Eyd in solchen verborgenen Sachen Richter sein soll".

Sachs. I 13 § 1 : „Kat men kevisen inaA, äar ne inoAsn ss nickt vors
srveren". Michels. Lüb. 296. 228: „was he tosteyt vnde bekennt, des en darss he
nicht vor sweren".



595 ) Niemand kann Eid gewinnen in die Brust seines Todten.
596) Man schwört der Wahrheit ohne Sünde.
597) Der Eid

Ist der Zeuge der Wahrheit.
598) Wer der Wahrheit zuviel schwört,

Wird der Welt unwerth.
599) Gott richtet den Eid.
600) Beim Gehölze bewährt sich der Eid.
601) Wer schlecht schwört, fällt von der Sache.
602) Der Eid hat keine Holung.
603) Der Stammler darf sich wohl erholen.
604) Ein Weib fällt nicht am Eide.
605) Eine Jungfrau kann nicht fallen.
606) Kömmt der Fuchs zur Haide,

Der Jude zum Eide,
Sind sie frei alle Beide.

607) Kömmt der Dieb zum Eide
Und der Wolf zur Haide,
So haben gewonnen Beide.

608) Wenn der Beklagte den Eid verbürgt hat , ist des Klägers Hand
geschloffen.

609) Wofür Einer den Cid nimmt, darum mag er kein Zengniß mehr
thun.

610) Wer sich mit Eiden fristet,
Der hat mich überlistet.

^läarns . 115. 6 : „enngs sosl släb vinna llrs brlost bins äauäba ". äonss.
92. Gul. 484. Schwab. W. 141 not. 28: „Llan sworst äer wLrksit Ln snnäs woNb

Kirchhoser 182. Hilleb. 229,335. ---) Klst. KR.XVIII Z2. Zöpfl. Alt. II 424: „wsr
bat äsr worbolt rm vill Zsswsrt , äsr wirt vnäsr äen leuten vnwert ". Schwab.
W. 141. 147. « ) .Inr . Iris . XXIV 14 ( >24) : „6oä riucbt äxn eeä«. °°°) Wgl.
art . 26 : „Hol äem ßsbul^s bowlst sxsb 3er s '̂t" . °°') LIieris I 488: „IX? gna-
l^bsn swsrt , äis valt van äsr saelcs" I 232. Böhme II 9 : „äsr sxt bot
trenne bolnn^s niobt" . Sachs. I 61 A3 : „Dis stamsrs man innt sile rvol
srdalsn " . Rößler II 390, 186: „sin weib volt niobt an äsin aiäe" . Ofen
art . 315. Schott 218. 23. °°°) Haltaus 388 : „Die änngblran mag niebt erlallen".
« ) Sprichw. 586. Sprichw. Nachtr. 353. «°«) Rügen 366. 41 : „sobalde. : . de
Beklagede den Eydt vorborget hefft, so iß des Klägers Hand geschlaten". °°°) Böhme
V12: „rVolor s^ner sxnsn s^ä nemst nmbs äx sasbe ms§ bsr bs^nsn gss û^Ic
ßotnn nas". Freid,: „8wsr sieb mit s^äs vristot Dsr bat mlob vbsrllstst " .
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611 ) Wer einmal geschworen, darf darnach nimmer schwören.
612) Vergebene Eide darf man nicht leisten.
613) Eide vernichten den Streit.
614) Der Eid ist ein Ende alles Haders.

Sehr häufig entgehen Rechtsverhältnisse, namentlich Rechtsverletzungen
jeder beweistauglichen Wahrnehmung. Niemand als Gott und die Bethei¬
ligten wissen davon und wenn Letztere nicht gestehen, kann nur Gott entschei¬
den, und muß, weil er die Gerechtigkeit und das Gericht sein Werk ist.
(558 —560)

Er richtet auch, wenn Niemand spricht, indem er vor Gericht den
Schuldigen kennzeichnet und selbst den von keinem Verdachte erreichten Ver¬
brecher in einer Weise betritt, daß sich der Mensch gestehen muß: Hier hat
Gott gerichtet.

Beinahe alle Völker haben in ihren Anfängen die unerschütterliche
Ueberzeugung, Gott könne das Unrecht auf Kosten der Unschuld nicht gedeihen
lassen, liefere also den Schuldigen schon der irdischen Strafgerechtigkeitaus;
daß aber die Gottesurtheile bei den Deutschen unverhältnißmäßig lange fort¬
lebten, beweist nur die große Seltenheit ihrer Anwendung. H Außerdem
hätte der allzeit gleiche Ausgang belehren müssen, daß sich Jeder , der ein
glühendes Eisen trägt, die Finger verbrennen müsse.

Allein unleugbar hat zu allen Zeiten ganz unbegründeter Aberglaube
viel gewirkt; glaubt man ja heute noch, wenn man eine Fußspur au§ dem
Rasen steche und in den Rauchfang hange, müsse auch der unbekannte Hin¬
terlasser der Spur binnen Jahresfrist an Schwindsucht sterben. „Kein Arg¬
wohn ist das sogenannte Bahrrechr, wenn man den Todtschlags-Verdächtigen
zum entleibten Körper bringt und dieser fängt zu bluten an",'') denn Blut
klagt den Thäter allzeit an.

So entstand, man weiß nicht wie, der Glaube, wer mit dem Teufel
umgehe, verliere einen Theil der körperlichen Schwere, wie das Ausfahren
der Heren beweise, und die sinnreiche Anwendung dieses Lehrsatzes auf die
Herenproben: die Verdächtige wurde an Händen und Füßen gebunden in ein
tiefes Wasser geworfen; sank sie unter, so war sie unschuldig und christlichen

Grimm. W. I 706. 9 : „vor auoli s^nms.1 xeseUwört, äer äark äannoli
uielit ms soliwörsn". °") Lappend. 94 : „Ilnrglieueiis eäds änrk man nivlit Isstsn.

Ostfries. LK. I 61 (125) : „Eeden vernichten den Kyff". °") Simr . 1897. äoiiss.
83. Liälir sr snärr Lllrnr tlirnstu ".

a) Rogge 198. b) Estor II 995 8 6263: „? stsr Nüllsr äs fürs ksrrstri".
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Todes verstorben ; schwamm sie aber , so war sie schuldig, wurde also sorgsam

herausgezogen und verbrannt . ")

An der Hand der Sprichwörter begegnet man unter den Gottesurthei-

len zuvörderst dem gerichtlichen Zweikampfe ? ) ( 561 ) Wer in Friedens-

briichen die erste Klage stellt , gewinnt dem Gegner den Kampf an ; nicht so

im bürgerlichen Streite , daher man übertreibend sagte , Niemand dürfe käm¬

pfen , denn um die tobte Hand ; man muß aber alle Nothsachen mit Kampf

beschlagen ( 563 , 564 ) : „ Mit der blutigen Wunde , Fleischwunden ausgenom¬

men , odev auch deren Narbe und mit kämpflichen Worten mag ein Mann

den andern zu Kampf verfangen " ? ) namentlich jede Lähmung ist kämpflich

zu grüßen " ? )

Einen angeblich über Diebstahl , Raub oder anderem Ungerichte Er¬

schlagenen macht man mit sieben Eiden schuldig und für den Kläger bleibt

der Kampf ausgeschlossen ; bietet ihn aber des Tobten Mag an , so kommt es

zu keinem Eide , er verlegt alles Zeugniß ( 566 ) , weil Gottes Wort über

jeden Eid geht:
„Ein gutes Zeugniß , das Gott ablegt " . °)

Kampf muß stets bei klimmender Sonne ( 21 ) vom Standesgenossen

oder besser Gebornen angeboten werden ; nach Mittag kann man ihn ver¬

weigern . Vor dem Kampfe schwören beide Theile , der Eine , daß die Schuld

wahr , der Andre , daß er unschuldig sei ( der Nichtschwörende wird sofort ver-

urtheilt ) , sodann führt . sie der Grieswart in den Ring ? )

„Die Sonne muß man ihnen gleich theilen , wenn es zuerst zusammen

geht " ? )

der schließlich Ueberwundene wird als schuldiger Mann gerichtet , ficht aber

der Beklagte Sieg , so entläßt man ihn mit Buße und Gewette für die er¬

littene Beschuldigung ? ') weil Gott ihn freigesprochen hat ; denn nur wer

Recht hat , behält den Sieg . Anders bei außergerichtlichem Kampfe:

Wenn Jemand sagt : „ du bist kein Mann und trägst keines Mannes

Herz in deiner Brust , und dieser antwortet „ich bin soviel Mann als du ",

so sollen sich beide in Waffen treffen , wo sich drei Wege scheiden. Bleibt

a) Einzclnschriftcnüber Gottesuriheile: die beste von Wilda, außerdem Majer,
Jena 1795 ; Philipps , München 1847 ; F. Dahn, München 1857. b) nach ursprüng¬
licher Anschauung gehörte der Zweikamps nicht hieher, auch der Eid nicht, wohl aber
nach der hier befolgten Ansicht der Glosse, o) Sachs. I 68 § 3. ä) Bist. IV 7. 20:

ivLlioli lenrüo ist lramplrsr 02u grussu ". e) lonss . 125 : -,6ott vitni ok

Orrälr ImsriD t) vgl. auch Reineke Fuchs bei Simr . I 359. Haimouskinderebenda II
150. t'rissobo V̂ettou II 44 . x) Gr. RA. 540 führt sprichwörtlich auf : „üro vuu-
ueir sal luair tu xeliks üslou also irst to samsus xat ". (Sachs. Schwab. Magdb.)

b) Magdeb. 3l8 . 137.
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Der aus , dem das Wort galt , so soll er fortan sein , was ihn Je ^ er hieß;
kömmt Jener nicht , der das Wort gab , so soll er um das schlechter sein, daß
er ein Wort ausspricht , daö er nicht vertreten kann . Kommen sie Leide , und
schlagen sich und fällt , wer das Wort gab , so liege er auf nnvergoltenem
Acker, fallt aber der Andere , so büße man ihn mit seinem Gelde " . ")

Die Erfahrung mußte zeigen , daß der Stärkere und Gewandtere trotz
offenen Unrechtes regelmäßig siege , und cs sonderbar scheinen lassen , daß
Gott immer nur dem Stärksten helfe , damit siel der Zweikampf ; die Glossen
sprechen von ihm als etwas Vergangenen.

Zweikampf im heutigen Sinne mit dem sonderbaren Begriffe einer
Versöhnungsförmlichkeit , wurde durch Reichsgesetze verboten . Hier sei nur
das kaiserliche Commissionsdccret , „Regensbnrg den ^ /, 2- September 1688
Wegen Abstellung des höchstgefährlicben Balgens und Kngelwechselns " erwähnt,
wonach jeder Herausforderer , jeder Anhetzer und wer den nicht erschienenen
Geforderten schilt, sofort ehrlos ist und ebenso wer sich auf ergangene Forde¬
rung zum Zweikampfe stellt ? )

Rechtlich ist der Kampf auf der Männer Eid gekommen , der allein
nach Gottes Urtheil ist ( 588 ) und im Rechtsstreite die hervorragendste Rolle
spielt.

Namentlich läßt der freie Sachse über sich kein Zeugniß gehen ( 574 ) ,
er gesteht und zahlt , oder längnet und schwört . Was er nicht vor Gericht
thut , wie wissentlich es sonst sei, dem entgeht er mit seiner Unschuld und
man kann ihn nicht überweisen . ") Jeder weiß seine That am besten und
Jeder ist würdig , sie aufzuhebe ». ( 576 ) Hiezu dient des Antworters Eid,
denn auch der Kläger schwur und seines Mannes Eid kann man brechen ohne
Eid ( 577 ) , steht aber Eid wider Eid , so hebt einer den andern auf.

Mehreren Mitbeklagten kömmt der Eid Eines ihrer Genossen nicht zu
gut , sondern soviel Mann soviel Eid , Einer reinigt Einen , Zwei ent-
reden Zwei.

Häufig genug bedurfte man , seine Unschuld zu bringen , mehrerer Eide
(581 — 584 ) , in peinlichen Rechten bestimmt sich ihre Zahl manchmal nach
dem für den gegebenen Fall geltenden Bußansatze : für je einen Schilling
einen Eid , steht die Buße bei zwei und siebenzig Schillingen , so muß man
mit so vielen Eiden entbrechen ? ) je geringere Bußen dazu gehören , desto
geringere Eide muß mau dafür thun ? ) dabei können sich Brüche ergeben und

s) IHM soiixtores rer . Lueoloarum I Abth. I S . 237 . 6) vgl. auch RA.
von 1555 '§ 48 , Estor II 964 § 6178 . o) Sachs. I 18 Z 2 : Eid der Consacramen-
talen ist Gottesurtheil . Ztsch. für Rechtswissenschaftdes Auslandes V 420 . ä ) Richth.
363 § 5 u. 6. Grimm . W. II 460, 468 . H Rosw. 145 . b.
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diese Brucheide werden von geringer gdbornen Männern ausgeschworen; denn
auch der Stand des Schwörenden wirkt entscheidend: der Ritter entgeht selb-
dritt, der Bürger selbfünft und der Bauer selbsiebent;°) diese schwören mit
ganzer Hand, der Adelige mit zwei Fingern und der König gar nicht.

Ungleich häufiger ist die feste Sicbenzahl in peinlichen wie in bürger¬
lichen Rechten: „Sieben ist ein Galgen voll",'') sechs Männer-Eide halten
den siebenten aufrecht, alle sieben zusammen sind des Mannes unverbrüchliche
Wehr und Bürgschaft(585, 587) . Solcher Beistand der Standesgenossen
löst Bast und Band,°) aber die Niederen können den Höheren nicht helfen.

Dennoch bezielt dieser Eid streng genommen keinen Beweis: gerade
die Zeugniß unfähigen nächsten Verwandten sind die häufigsten und natür¬
lichen Eideshelfer; aber er soll den Gegentheil überzeugen, daß dem Schwö¬
renden zu Fehde und Gottesgericht bereite Helfer zur Seite stehen, die an
sein Recht glauben und daher unbedingt siegen. (569) Die Eidcshelfer
schwören auch nur, daß sie die Wahrheit des vom Hauptmanne Beschwornen
glauben, also nur , wie Schildner annimmt, daß sie nicht das Gegentheil
wissen.6)

Doch kann der Siebenmännereid einen Wahrheitbeweiserbringen; so
wird der ungehorsame Beklagte übersiebnet und wer in dinglichem Streite
Nutz und Gewer weisen oder trotz handhaster That seine Unschuld bringen
will, muß einundzwanzig Männer zur Schranne stellen, daraus nach des
Gegners Wahl sechs lautre Männer nehmen, daß seine Hand selbsiebent
steht und ist dann ein gewerter Mann; °) diese Fälle rechnet man aber rich¬
tiger zum Zeugenbeweise.

Eid und Eideshilfe wird ausdrücklich als Gottesurtheil bezeichnet(588),
daher im neuern Rechte regelmäßig nur Mangels andrer Beweise zugelassen.
Wo guter Beweis ist, darf man das Gottesgericht nicht angehen (589), wo
aber der Beweis abgeht, gehen die Eide zu (590—592 ) : „Sind keine
Zeugen da, so geht es fort nach Recht". ') Die Glosse zum Sachsenspiegel
führt ans , der Eid heiße eben deshalb Gottesurtheil, weil er wie Wasser
von einer Partei zur andern fließt.

Die Eideszuschiebung zum Entscheid der Sache greift nur Platz, wenu

a) Gl. Sachs. I 64; Rogge 1b9: 12 Edle schwören wie 18 Freie oder 36 Liten
im Verhältnisse von 2 : 3 : 6,  doch herrscht hier die größte Verschiedenheit in verschie¬
denen Rechtsbiichern. t>) Ilarrek . II 499: „2even is eens Aal̂ vol". es lostand
Westph. III 2178. Grimm. W. III 205: „KstnAken und tostand dosw'. d) Schild¬
ner GottesbewußtseinS . 16 ff. Gemeiner über Eideshilfe und Eidcshelfer nach gcrm.
Rechten, s) L-Ion. L. V 541. Sachs. II 22. 4. weitere Stellen bei Stobbc S . 20.
I) Schleswig Th. 7 (27) : „szui dar novo tüAks, so §a it vart na reckte , 83 (35)
8;mt dar neue tugks , ss Zan vort na deine lantrsckte ".
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keine Beweismittel bezeichnet würden, oder die erhobenen ohne Ergebniß blie¬
ben; der Gegner kann aber sein Gewissen durch Gegenbeweis vertreten, denn
was man beweisen kann, braucht man nicht zu beschwören. (593) Da das
Geständniß den Streit abschneidct und nur daS Läugnen mit dem Eide ge¬
nommen wird, geht der zugeschobene Eid immer auf die Verneinung des
Beweissatzes. (594)

Die Eidesznschiebung setzt stets eine Geschichte voraus, von welcher der
Gegentheil gutes eignes Wissen hat ; denn jeder Schwörende übernimmt die
Verantwortung für die Wahrheit des von ihm Beschwornen. Ein Eid auf
Verantwortlichkeit eines Andern ist nicht wohl möglich

„Niemand kann Eid gewinnen auf die Brust eines Andern". ")
Jeder muß nach seinem Gewissen schwören und nicht über eines An¬

dern Geschichte; cs ist unrecht, eines Andern Geschichte zu beschwöreen, man
sei nun Nachkomme, Erbe oder Sohn ;") nur die Gewalthaber sollen den
Gefährdeeid in die Seele ihrer Herrn, nicht in die eigenen schwören. )

Gerade beim Eide muß Sittlichkeit und Gottesbewußtsein mit aller
Kraft einwirken, soll er dem Rechte überhaupt dienen. „Der Eid muß
christlich geschworen werden, denn anders taugt er nicht" ,*) die bürgerlichen
Strafen schrecken nicht, denn sie können namentlich beim Parteieneide schon
deshalb nicht leicht zur Anwendung kommen, weil er regelmäßig nur mangels
andern Beweises Platz greift, folglich der Thatbestand des Meineids kaum
erbringbar ist. Daher überall die Hinweisung auf Gott und sein strenges
Gericht und erst in zweiter Reihe die Androhung bürgerlicher Strafe.

Ueberall wird die Zulässigkeit und Bedeutung des Eides aus den hei¬
ligen Büchern entwickelt) und vor leichtfertiger Auffassung verwarnt. Selbst
rechte Eide darf man nicht zu oft schwören, denn auch der Wein ist gut und
ist nicht übel, dennoch kommt von Trunkenheit viel Unheil, und von vielem
Schwören nicht minder.) (598)

Daß Gott den Eid richtet, war stets deutsches lebendiges Bewußtsein,
man glaubte, Gott könne keinen Meineid zu Stande kommen lassen oder er
müsse doch den Frevler als solchen deutlich bezeichnen, daher auch die feier¬
lichen Formen und die Folgen des Eidfallens.

Ehestens stießen die Männer das Schwert in die Erde , die Frauen
faßten den rechten Zopf und die linke Brust, was sich in Streitigkeiten über

n) ,Ior>88. 92 : ,,IünA'Iiin nur eiclli a.nnnrs drjöst vlnnn " . 6) Lünig II
262 ; ähnlich biexx . Norm . Innlorv . VIII 267 Z 18 : „ttullus sniin »lienuin laetuin
äesiLisinu 's xotsst , 313 ß 3 ; äesrnisina - pnrAacio i>er saorarnenMin 403 ß 1.
c) GO . 6b ; Seele statt Eid Hettema 58 § 5. 6) Brand lol . 4. v . e) z. B . Rupr,
8 37. Kais. Frb. 597. 180; Schwab. W. 140- 147. Y Schwab. S . 346. 9.

>
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die Morgengabe am längsten erhielt; in der christlichen Zeit legte man die
Hand auf einen Heiligenschrein oder ein Kreuz, zu welchem man bisweilen
unter den Gerichtstisch durchkriechen mußte/) und sprach die vom Eidstaber
vorgcsprochenen Worte nach, was ein Eid über die Heiligen mit gelehrten
Worten, oder ein gestabter, körperlicher hieß. Bei Markstreitigkeiten mußten
die Bauern zum Eide manchenorts bis aufs Hemd entkleidet in einer ellen-
ticfcn Grube knien und einen Erdkloß auf dem Kopfe halten/)

Der Jude stand auf einer Schweinshaut, die Hand bis zum Ellen¬
bogen entblößt, den Daumen ans der Bibel und sprach eine schaurige Eides¬
formel nach/)

Wird bei alledem das Geringste versehen, die Hand vom Heiligen ver¬
rückt, mit dem Nachsprechen gezaudert oder gestottert, so ist der Schwörende
von Eide und Sache gefallen und kann sich nimmer erholen (601) ; Gott
hat seinen Eid als falsch bezeichnet. Auch der fehlerlos geschwornc konnte
durch Kamps, also Gottesgericht, geprüft werden und mußte sich vor dem
Gehölze bewähren/) (600)

Weil Gott den Eid richtet, gestattete man dem, der keine Eideshelfer
fand, seine Reinigung mit mehreren Eiden zu bekräftigen°) und wenn ein
einsam wohnender Mann , muthwillig angefertigt den Angreifer erschlug,
nimmt er die Katze vom Herd, den Hahn vom Ring, den Hund vom Hof
und drei Strohhalme vom Dach, daß seine Hand zu siebent steht und schwört
sich vom Todtschlage rein, überzeugt, daß Gott ihn auch durch seine unver¬
nünftigen Eidhelfer richten könne/)

Das Fallen vom Eide trat dann nicht ein, wenn der Schwörende von
solch ständiger fehlerhaften Beschaffenheit war, daß man sich eines Andern zu
ihm nicht versehen konnte, so schadet dem Stammler das Stottern nicht,
sondern er darf immer wieder von Neuem anfangen, bis er in fließender
Rede dnrchkömmt und das kranke Geschlecht der Weiber genießt die gleiche
Wohlthat (603 —605), außer im peinlichen Verfahren zu Ungunsten des
Angeklagten, wo auch ihr Eid keine Holung hat/ ) (602)

Selbstredend war der Eid als Gottesgericht für den gottlose» Ver¬
brecher ein Preis der Unverschämtheit; je schlimmer der Geselle, desto weni¬
ger stund er an, seine Unschuld zu beschwören und desto weniger verrieth ihn
Wort und Miene:

n) Grimm W. II 344. I>) Weing. III 326. 5 Teschener Weisthum, e) Kais.
Frb. 633, 272. Ofen IIS . 195; Westph. IV 3102. 19. ä) Gehölze steht hier für
Kampfplatz, sonst ist der Kampflatz am Gries (-Grieswärtcl) in nordischen Rechten auf
der Insel, e) Rößler 1126 '88. I) Gr. NA. 127 u. 588; vgl. Grimm W. II 308: „ein
NoM vnä Irslü, ein von vnü ein Imin (Hahn), eins soll sein (des Müllers und
jedes Ungenossen) vilis sein ; II 508. g) Bischof 105. 315; Schott 218. 13.
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Kömmt der Wolf zur Haide
Und der Dieb zum Eide,
So gewinnen beide.

Der schreiende Mißbrauch mit dem Eide überhaupt und der Eideshilfe
insbesondere, führte zur Aufhebung des Parteieueides im peinlichen Verfahren
und der Eideshilfe überhaupt.

Die Eideszuschiebuug im bürgerlichen Rechtsstreit gilt nunmehr als
Vergleich, der durch die Annahme vollendet wird; hat man sich zur Eides¬
leistung erboten, so kann der Gegentheil selbst dann nicht mehr auf den
Beweis zurückgreifeu, wenn ihm der Eid zurückgeschoben wird/ ) seine Hand
ist geschlossen(608), man sagt daher:

„Wer sich mit Eiden fristet,
Der hat mich überlistet" . ,

Sowohl der Zeugen- als Parteieneid kann wegfallen, wenn die betref¬
fende Person einen Amtseid leistete und aus denselben Bezug nimmt: „Ein
geschworner Bürger darf seine Finger nicht aufs Kreuz legen, sondern ent¬
bricht wie ein Richter" ") — denn, wer einmal geschworen hat, braucht nim¬
mer zu schwören— oder wenn die Gegenpartei die wirkliche Ableistung er¬
läßt. (611, 612)

In all diesen Fällen besteht die Wirkung des Haupteides darin , daß
sofort zu Gunsten des Eidannehmers erkannt wird, weil der Eid für Wahr¬
heit und so hoch als die Wahrheit geschätzt wird/ ) somit jeden Streit
abschneidet.

11) Urtheil.

615 ) Was zu Krieg wird, darum soll geschehen, was Recht ist.
616 ) Das Gericht ist schuldig, das Raubgut in die rechte Hand zu

bringen.
617 ) Urtheil bindet und löst.
618 ) Alle Beklagten henkt man nicht.
619 ) Der behält seine Sache, der beim Rechte steht.

-r) 1 34 Z 7 v (12. 2). b) Ofen 132. 234. e) Rechtssp. 93.
München 10, 19: „srvar 2S ebriex rvirt äarumb sol gssolisben rvs.?

reebt ist/ llnr. Iris. 9 (176) : ,,äat rinobt is seb/läieb äat raekZueä
rvssr in ä». riuobta bsnil to elrz'unsn". Kling 41 1 : „urteil das bindet vnd
löset". Kling 234. ». 2 : „alle beklagte Leute henkt man nicht". llsrns. 41.
20: billu b»vs sitt mal, er s. loZom stsnär".
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620) Vollbringung des Rechts macht ein Urtheil.
621) Wo dieselbe Sache ist, ist auch dasselbe Recht.
622) Billigkeit erfordert in gleichen Sachen gleiches Recht.
623) In gleichen Sachen ist allemal Ein Recht.
624) In gleichen Sachen muß man gleiches Recht thun.
625) In gleichen Sachen soll man gleiches Recht bezeugen.
626) Wie man die erste weist, weist man die andern nach.
627) Beispiele gelten nicht, sondern Gesetze.
628) Am Ende findet man die Wahrheit.
629) Die Wahrheit bleibt oben.
630) Das Recht muß die Wahrheit Niederschlagen.
631) Unrecht ist auch Recht.
632) Mit der Leute Gericht kann man der Leute Recht betrügen.
633 ) Gericht wird oft verkehrt.
634) Es ist nirgend eine Seuche, es ist eine Arznei dafür.
635) Jedermann kann Urtheil strafen.
636) Suppliciren und Appelliren ist Niemand verboten.
637) Stehend soll man Urtheil schelten.
638) Was Einer einmal genehmigt, das kann er nicht widerrufen.
639) Von welch höheren Hand das Gericht ist, an die kann man sein

Urtheil ziehen.
640) Vom Dorfgericht zum Stadtgericht , vom Stadtgericht zum Hof¬

gericht, vom Hofgericht zum Kammergericht.

°°°) Kling 224 L. 1 : „volbringung des Rechtens mach! ein Urteil". °") Wgl.
422,49i „vro elis sslkis SLcbe ist clo ist oueb ilLssslbie resbt". Gl. Sachs. 1120.
8 2. II 45. III 64. °-°) LünigI 262 „Billigkeit, welch inn gleichen sachen gleich recht
erfordert". °̂ ) ,Iur. Iris. XIV 2 : „HInn I/eba. senken is't nl een riuekt". lur.
Iris. I 26 (10) : „In Idolen seeken nê b MLÎ eb rinebt tos clwaen". °-̂ ) 3ur.
Iris. XOVI 73 (82) : „in Idolen, seknrn solrei ins, l ôlr rinebt b^sgb^n".
W. II 385: „wie innn äis erste weiset , we^st man äie anäern nneb". °̂ ) Oarreb.
II 456: „Lleene voorbseläsn §eläen, insnr wetten". °̂ ) Kl. KE. II 38 (76) :
„an äein enäe iinäet man clis WLrbeit " . "̂ ) Schambach 56. 155 : „Os wurbsit
blikt oben " . °̂ °) Richth. 433 . 30 : „änt riuebt most än wirä nsäer slLSn" .
°") Eisenh. 4. Simr. 10736. °̂ ) Kling. 143 L. 1: „mit der lent Gericht mag man
der lent Recht betriegen". °-') GO. 123: „geeicht Wirt ofst verkert". °̂ ) Wgl. 244.
44 : „is ist n^näert eins snebe, äo ist sine sr n̂xs vor". °'°) Cölm. R. II 6:
„ONteil mag Uderman strafen". °°°) Simr. 10043. ^ ) Magdeb. 299. 86: „stebenäs
sol man vrtsil sbeltsn " . " °) Kling 132 b . 1 : „was einer einest volwortet, das mag
er nicht widerrufen". "0 Schwab. 95. 2: „Von swelcber bnbsrn bnnä geriebte
ist , än mag' man s '̂nsUirte ^l rvol bin sieben ; Nupr . (Maurer ) 1 79. " ") Rcchtssp. 155.
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641) Vom Bürger und Bauer zum Junker und Edelmann, vom Junker
an den Grafen und Freiherrn , vom Grafen an den Fürsten, vom
Fürsten an König und Kaiser.

642) Solang die gefristeten Urtheile nicht kommen, hat weder Gast noch
Bürger sein Recht versäumt.

643) klebet gesprochen ist wohl appellirt.
644) Wohl gesprochen ist übel appellirt.
645) Wohl appellirt und übel geurtheilt.
646) Was wir redlich wiesen, können wir mit bessern Berath wider¬

rufen.
647) kkrtheil wird ohne Folge nimmer fromm.
648) Unerfolgtes Urtheil ist kein kkrtheil.
649) Wer Urtheil strafen will, der strafe es vor der Folge.
650) Kein Urtheil schadet Jemand , das man über einen Ungeladenen

findet.
651) Kein Urtheil bindet den Ungegenwärtigen.
652) Das Urtheil bindet nicht, '

Gibt es der rechte Richter nicht.
653) Ein Urtheil wider geschriebnes Recht taugt nicht.
654) Ein verkehrt kkrtheil gilt nicht für Recht.
655) Schöfsenurtheil kann Niemand vernichten.
656) Einmal Geendetes muß bestehen.
657) Das Schaf muß des Hirten Urtheil fürchten.
658) Was drei Schöffen erkennen, ist volle Hilfe.

Rcchtssp. 455. °") Cölm. R . V 12! „dywile dy gevristeten orteil nicht yn
kommen, so hat Gast noch Burgir syn recht nicht vorsumet". °") Simr . 394 und
10578. °") Eiscnh. 566. Lnnig II 1347: „wohl appellirt ond vbcl genrlheilet".
"°) Nur. Iris. XVIII 19 (140) : „Hast, so rvi.j mxt Avveäe reclo rv^set, «lat inoga
rvhj mxt bsttera. b;-rnä rvserroxn". °") Ooä. ? al. 349: „urteil rvirä Lns volxe
niemer vrome" . °'°) Bodm. 669: „nncruolgt Vrtel ist dehein Urtel. Röstlcr I
109. 27. LndoviciI 67. Kling 45b . 1 : „Kein Urtheil schadet Jemand, das man
vber einen ungeladenen Mann findet". °°') Kling 112 b. 1 : „kein vrteil bindet den
vngegenwcrtigen". 218 s,. 1. °°̂ ) Kling 48 b. 1 : „das vrteil bindet auch nicht, gibt
cs der rechte Richter nicht". 23 b. 1 ; 68 d. 2 ; 220 -r. 2. änr . Iris. UXXX 16
(274) : „Len oräel , äat to geens äat serilonn riuebt is , 'änt een äaexb nnet^.
°̂ ) Unrreb . II 150: „Lsn verknrä oräesl Avlät nist voor rs §t" . II 214.

Vlisris I 490 : „Lebsxen oräel . . . en maZb niemnnt te niet mneoken".
°°°) äur . Iris . XVIII 10 (136) : ,,äi) n^nta s^nä negli to staen". Kling 48 n
1: „das schaff sol des Hirten urteil fürchten" . °°') LIieris I 519. 89 : „vat äris
Leexenev kennen, änts volle Irulxe ; II 4l9 . 24.
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659) Einmal ledig und los gefunden mag deß genießen.
660) Das Urtheil darf nicht zurückgehen.
661) Kein Urtheil leidet Widertritt.
662) Was vor dem Einen geurtheilt ist, soll vor dem Andern stüt sein.
663) Wer mit Recht vernrtheilt ist, bleibt verurtheilt.
664) Wie es der Schöffe zu Recht meist, dabei soll es bleiben.
665) Was Einem das Recht gibt, das kann ihm Niemand nehmen.
666) Wem sein Geld mit Urtheilen ertheilt wird , dem muß man es

geben.
667) Wem die Schöffen das Recht geben, der soll es haben.
668) Wer das Urtheil behält, behält das Gut.
669) Vor dem Kaiser darf man keinen Zweifel rächen.
670) Niemand kann in Einer Sache zweimal antworten.
671) Wo einmal gerichtet wird, ist darnach immer gerichtet.
672) Jeder Friedbann stehe fest.
673) Urtheile sind eiserne Bande.
674) Das Urtheil hat keinen Zaum.
675) Wer dem Kläger entgeht, gibt dem Pfänder keinen Lohn.
676) Wer an Gericht verfällt, macht billig Willen.
677) Keine Frist kann man haben ohne Gunst.
678) Der Kläger soll nicht gleich mit einem Sacke kommen.

Bremen 217 : „Ueckieb vncks lass ens Zslunäsn maeb cksss Lensten ".
Kling 48 a. 2 : „das vrtcil sott nicht zu rücke gehen". 68. l>. 1. Wgl. 418.

31 : „ckas kein ortest rveäir trit licken sal " Schwabsp. eax . 91 : „srvar:
vor einein vsrurteillt ist cka? sei vor ckem anckern stete sin". °") Fehmordnung
von 1408 bei LochnerI 214 : „Wer verfehmt sey als recht ist, der sei) vnd bleibe ver-
feimt". Grimm. W. I 471 : „vis es cksr soböxk su reebt veisriet , ckabê sol
es bleiben ". °°°) cknr. Iris . I 16 (8) : „Rast so een inan ckat riuobt to sovt , ckat
inex bein n^mmen bzmima" . °°°) Wchbld. (Thnngcn) 40 : „velebem ckau sein
Zelt mit vrtettn geteilt virt ckein inns man is Asben". °°') Kl. R . S . IV : „rveme
se ckâ rsebt xebin cker salo2 ban ". °°°) Lünig I 370 : „der die Urtheil behebt hat.
behebt sein Gilt ". Kl. R . S . I 4 : „vor ckem baxssr sal man bsxnsn t v̂ikel
reebin ". °̂ °) Gnlath 489 : „siZi ma bann tveimor i ssnn ancksvör veita ". °") Gr.
W. I 359 : var ainest Aeriebt virt , ckar sol äarnaob allvegen ^eriekt sxn ".

Richth. 105 . 19 : „alle Isräban stanäe lest ". Richth. 565. 9 : „äs äing-
börin äst sint äs iserns banäe ". vgl. 076 § 1. Dreher III. Eiderstadt 25. ckur.
Iris. XXIV 22 ( 186) : „Rio best asZb neen tamen". ^°) München art. 114:
„8vsr ckem ebla^sr snxrist , cker geit äem xksntsr ebain Ion". °'°) Grimm. W.
III 589 : „vsr cko vsrlallin ist am xeriebt , maebt billiob Villen ". ^') Schott I
256 : „Nicheine vrist mach man gehaben anc gunst. °°°) Kling. 168 b. 2 : „der kleger
soll nicht zu Hand kommen mit einem Sack". Brand 4.
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679) Wer in vier Jahren keinen Zins erhanst, an dem ist ein längeres
Warten verloren.

680) Quinquenellen
Kommen aus der Höllen.

681) Qninqinell
Ist vom Teufel in der Höll.

682) Sequester-
Macht leere Nester.

683) Gold vergilt man mit Gold.
684) Man kann die Güter nicht auf der Apothekerwaage auswägen.
685) Pflug und Holzgeschirr schätzt sich nicht.
686) Lebendiges Pfand

Zehrt mit Dem, der es mahnt.
687) Das Recht kann Niemand zu mehr zwingen, als er hat.
686) Der Kerker quält, aber er zahlt nicht.

Im Endurtheile muß der Richter alle noch strittigen Rechtsverhältnisse
entscheiden(615), also namentlich im peinlichen Verfahren neben der Bestra¬
fung des Verbrechers zugleich die Schadloshaltuug des Beschädigten anordneu.
Das Gericht muß alles Unrecht wenden und Unrechtes Gut wieder in die
rechte Hand bringen. (616)

Den Parteien steht es aber während des ganzen Streitverlaufes frei,
sich zu vergleichen oder das Loos entscheiden zu lassen, welchenfalls die Ur-
theilöfällung unterbleibt, da Vergleich und Loos dieselbe Wirkung haben.

Das Enderkenntniß spricht die Verurtheilung oder die Lossprechung des
Beklagten aus , es bindet und löst (617, 618) ; der Richter erklärt nach
Erwägung aller Umstände, ob ein Gesetz, welches und in welcher Weise das¬
selbe auf den gegebenen Fall anzuwenden sei.

Wo das Recht auf bestimmte Thatsachen bestimmte Folgen setzt, müssen
diese verwirklicht werden, denn Vollbringung des Rechts macht ein Urtheil
(620 , 617) . Allein das Gesetz stellt meist nur allgemeine leitende Grund¬
sätze auf; es kann sich nicht klügelnd in Einzelnheiten ergehen, dafür sind ihm

Schaub I 353: „welicher in vier Jahren nit einen zinß zuo bezahlen er-
huset, das ein mehrers warten an ihmme verlohren". °'°) Simr . 8041. °°') Estor II
377 8 3720. «») Simr . 9509. Sprichw. 4089. °») Nichth. 158. 27 : „lbet
lsläsma mitli Aaläs". 210 Z 64. " ) Schwyz 305. 26 : „Mann kann die Gneter
nit mit der Bulffer-Wag vßwegen". Graubünden 65. 10: „Pflug vnir ander Holze
gschier soll sich nit schetzen". Rügen 94. 74 : „de lewendige Pande teret mit dem,
de se mahnet". äur. Iris . XI ÎII 8 (38) : ,,äat liuellt INŜ USSII msuoolrs. kora
tviuAn äan bi) baet". Pift. V 51. Estor II 380 8 3730.

/
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vernünftige Werkzeuge untergeben, aber eben deshalb kann es auch ein
Schwanken der Gerichte und damit eine gewisse Rechtsunsicherheit, schlimmer
als selbst eine unrichtige Gesetzesanwendung, nicht hindern; dies zu meiden,
nahm man von je gleichförmige Erkenntnisse der Gerichte, insbesondere der
Oberhöfe da als Richtschnur, wo dem Gesetze mehrlei Deutungen gleich ge¬
nehm schienen. (621—626)

Manch deutsches Rechtsbuch verordnet«:, die Schöffensprüche sollten auf-
ausgezeichnet und fortan auf ähnliche Fälle als engstes desfallsiges Gesetz ange¬
wendet werden.")

Die Grundsätze des zweiseitigen Gehöres, der Ocffcntlichkeit und gere¬
gelter Beweisführung sind ebenso viele Bürgschaften sachgemäßer Entscheidung;
der einmal gefundene Spruch muß daher als den wahren Verhältnissen ent¬
sprechend erachtet werden; er macht nach erlangter Rechtskraft volle Wahrheit
und könnte auch später ein Anderes erwiesen werden, so muß doch das Recht
die Wahrheit Niederschlagen(630), das ist: Was förmlich zu Recht gewiesen
wurde, gilt forthin als solches, wenn es auch den wahren Verhältnissen nicht
entspricht. (628)

Erfahrungsgemäß ist ein irriger Bescheid keine besondere Seltenheit:
„Vor Gott schuldig, vor den Leuten unschuldig, das geschieht leider oft", )̂
das Gericht wird oft verkehrt und damit der Leute Recht betrogen(632,
633), obwohl es seine Aufgabe ist, Rechte zu verwirklichen; es muß daher
nach dem Grundsätze, daß keine Krankheit ohne Arznei ist, Rechtsmittel gegen
ungeeignete Verfügungen geben. (634)

Im ältesten Rechte schalt der unzufriedene Theil das gefundene Urtheil
stehenden Fußes ungerecht und fand sofort sclbsiebenter seiner Genossen ein
anderes: „Stehend muß nian Urtheil schelten, sitzend Urtheil finden, Jeder
auf seinem Stuhle: wer aber zu den Bänken nicht geboren ist, soll um den
Stuhl bitten mit Urtheilen, ein ander Urtheil zu finden und wer zuerst
Urtheil fand, soll ihm den Stuhl räumen". ") Mit dem neu gefundenen
Spruche und seinen Genossen stellt er sich den ursprünglichen Schöffen kämpf-
lich gegenüber'') und

„Wo die mehrere Menge Sieg ficht, die behält das Urtheil".")
Dies Rechtsmittel kann von jedem gerade Anwesenden eingelegt wer¬

den (637), wenn es nur geschieht, ehe zwischen Richter und Bank der Wind
durchfährt, k) das ist, ehe das Gericht aufsteht; außer dem gilt der Bescheid
für anerkannt und unanfechtbar. )̂ (638)

a) z. B. Nisris I 243. b) so klagt Rupr. I 8 87. o) Magdeb. 299. 86-
Culm 1,XVI S 4. ä) Rogge 89. s) Sachs. II 18. 8 : „8var äle msrs insuie segs
viebtet äl bebakt äat oräel̂ Dist. IV 25. tl ; Nichts). 9 § 3; Goslar III 86. 29.
Grimm. W. I 513. k) Grimm. W. II 530. §) Dist. I 46.

31
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Später bringt das Urtheilschelten den Streit zwar nicht mehr an das

Gottesgericht aber doch an höhere Urteiler in, der Reihenfolge der Belehnung

mit dem Gerichtsbann : man zieht sein Urthcil an die höhere Hand , von

der das Gericht ist, also vom Dorfgericht znm Stadtgericht , vom Stadtgericht

an das Hofgericht des Landesherrn und von diesem zum Kammergericht des

Reichs . ( 639 — 641)

Dabei sendet der Nnterrichter seine Boten mit , damit er erfährt , was

die Oberhand zu Recht wies ; man sagte:
„Der Boten Pferde muß man vorne beschlagen und hinten nicht " , ")

damit sie wissen , wo sie hinfahren , oder zu wem , daß dieser ihrer Beider

Zweifel mit dem Rechte entscheide ; , denn wie das Eisen des Pferdes Fuß

befestigt , so wird das vorher gegebene Urtheil fest gemacht ; daß die Pferde

hinten nicht beschlagen werden , bedeutet ihre eigene Unwissenheit " : °)

Zugleich wird Pas Recht der Berufung auf die streitenden Theile be¬

schränkt und zwar in der gerechtfertigten Annahme , daß ein von ihnen genehm

befundener Spruch Niemand beschwere : „ Wo Einem Recht , geschieht ihm

nicht Unrecht " ; ") glaubte er aber , es geschehe ihm Unrecht , so kann er appel-

liren , und wenn gegen den erkennenden Richter keine Berufung geht , suppli-

ciren ( 636 ) .
Sobald von einem der Streitstheile Berufung eingelegt wurde , hört

die Thätigkeit des Unterrichters auf ; jede Frist steht still , bis die gefristeten

Urtheile kommen und weder Gast noch Bürger kann inzwischen sein Recht

versäumen ( 642 ) ; erst des Oberrichters Bescheid bringt Gewinn und Ver¬

lust . Findet dieser , der Erstrichter habe wohl gesprochen , so ist die Beru¬

fung vergebens , findet er das erste Urtheil aber unrichtig , so ändert er es

ab . ( 643 — 645)
Von solcher Unrichtigkeit kann unter Umständen ") auch der erkennende

Richter im Wege der Gegenvorstellung wirksam überzeugt werden und was

er vorher redlich für Recht wies , kann er nach besserer Einsicht widerrufen.

(646)
Theilweise schon vor , allgemein aber nach Einführung des schriftlichen

Verfahrens setzte der von gelehrten Richtern geleitete Gerichtsgebrauch unter

Beistimmung der Reichsgesetze für die Anmeldung obiger , sogenannter ordent¬

licher Rechtsmittel zehntägige Ausschlußfristen . Hienach wird das Urtheil erst

s) Sachs. II 12. 6) Sachs? Il § 4. Schwab . S . 190. W. 86. Sächs. Lehnr.
69 § 6. Lünig I 369 . o) Glosse zu Sachs. Lehnr. 69 § 6. 6) L. T . H. X 400.
Frbg .' Ger . 255 ; dritten kann Schaden zugehen , weil man die Nächsten weist , wie
man die erste wies (626) . e) v. Nlmendingcn Metaphysik des Civ.Proc . macht, die
Unterscheidung : gegen Sachverfügungen läuft Berufung , gegen Prozeßverfügungen Re¬
monstration.
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nach fruchtlosem Umlaufe dieser Frist und jedenfalls dann rechtskräftig, wenn
kein ordentliches Rechtsmittel mehr zulässig ist.

Einige Endbescheide sind aber unheilbar nichtig, also der Rechtskraft
gänzlich unfähig, wie der Ausspruch eines nicht vollständig besetzten Gerichts.
Was ein Schöffe auf die Frage des Richters zu Recht gewiesen, kann nicht
sofort als Urtheil verkündet werden; erst wenn sich sämmtliche Beisitzer aus-
sprachen, ob sie diesem Spruche folgen, ist das Urtheil fertig, außerdem aber
der Rechtskraft unfähig; unerfolgtes Urtheil ist kein Urtheil(647, 648), denn
der Richter kann nur mit voller Bank richten.

Wer Urtheil beschulten wollte, that es daher vor geschlossener Abstim¬
mung(649), weil er solchenfalls keinerlei Nachtheil zu befürchten hatte;
„beschult er aber einen Schöffen, wenn dem Urteile gefolgt ist, so gewinnen sie
Alle ihre Buße und der Richter sein Gewette/) denn: „Wer Einen wider¬
treibt, hat Alle widertrieben"? )

Mangel der Ladung oder, was gleich gilt, Verweigerung des rechtlichen
Gehöres macht den auf solch fehlerhaftes Verfahren gebauten Spruch unter
allen Verhältnissen ungiltig; kein Urtheil bindet den Abwesenden, er sei denn
aus Ungehorsam abwesend(650, 651) , welchenfalls er rechtlich für gegen¬
wärtig gilt. (344).

Ebenso wenig bindet der Spruch eines unzuständigen Richters, soferne
der Grund seiner Unzuständigkeit nicht blos in den Personen der Streitenden
begründet lag und diese sich vor ihm auf den Streit einließen. (652)

Nicht blos Formfehler, wie Mangel der Ladung oder der Gerichts¬
barkeit, sondern auch innere Gebrechen hindern die Rechtskraft: daher sind
Urtheile gegen klare Gesetzesvorschrift oder gegen ein früheres rechtskräftiges
Erkenntniß, sich selbst unlöslich widersprechende und alle Bescheide, welche et¬
was Unmögliches befehlen, unheilbar nichtig. (653, 654)

„Unrechtes Urtheil bindet nicht".°)
Jedes nicht von Haus aus nichtige Erkenntniß wird in dem Augen¬

blicke, da es mit keinem ordentlichen Rechtsmittel angegriffen werden kann,
für die in Frage stehenden Rechtsverhältnisseder Streitstheile in der Art
ausschließliches Gesetz, daß jede künftig dagegen laufende Verbescheidung recht¬
lich nicht als vorhanden gilt. Was einmal beendigt ist, muß bestehen, Nie¬
kann es vernichten, denn es ist ein eisern Band: die Parteien sind gebunden,
weil jedes Schaf seines Hirten Urtheil fürchten muß, jeder andre Richter,
weil eine bereits entschiedene Sache nie wieder Gegenstand eines Rechtsstreits
werden kann: wo einmal gerichtet ist, ist für immer gerichtet und was
Einer urtheilte, muß vor dem Andern stät sein. (655—673)

Magdeb. 236. § 33. b) Kaltb. I 16. 31. o) Wgl. 234. 33.
31'
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Aber „gesprochene Uriheile bringen geringe oder gar keine Frucht, wo¬
fern sie nicht mit gebührender Erekution vollzogen werden"") und leider
wird der Rechtsstreit meist nur zum Zwecke der Hilfsvollstreckung geführt,
nicht weil die Ansprüche wirklich zweifelhaft sind.

Im alten Verfahren stürmt das eben ausgesprochene und nicht augen¬
blicklich widersprochene Urtheil sofort zum Vollzüge und Niemand kann es
mit Rechten aufhalten: das Urtheil hat keinen Zaum. (674) Am nämlichen
Tage noch wird der im Erkenntnisse angeordnete Rechtszustand verwirklicht,
wenn das Urtheil nicht freisprach, welchenfalls eine Hilfsvollstreckung nicht
recht denkbar ist: wer dem Kläger entgeht, gibt dem Pfänder keinen Lohn.
(675)

Wer aber verurtheilt wurde, macht billig Willen, denn: „Aller Leute
Hände werden an Den gelegt, der dem Rechte entgegen sein will"? ) Auf¬
schub kann nur bewilligen, wer zu seinen Gunsten den Vollzug erwirkte, ohne
seine Gunst hat man keine Frist. (677)

All dies hat sich indeß im Zeitverlaufe merklich geändert; denn die
Hilfsvollstreckung setzt ein rechtskräftiges Erkenntniß voraus; schon mit dem
Gegebensein der zehntägigen Frist ist es unvereinbar, daß der Kläger sogleich
den Sack mitbringe, um die Leistung des Beklagten in Empfang zu nehmen
(678) ; aber er mußte bald noch länger warten; denn auf Anstiften fein¬
fühlender Rechtslchrer, die den pflichtvergessenenSchuldner im ganzen langen
Rechtsstreite noch nicht genügend geschützt glaubten, gaben Brauch und Reichs¬
recht auch nach der Rechtskraft des Urtheils Fristen zur Bezahlung einer
Schuld, die erst eingeklagt werden konnte, nachdem sie bereits zur Leistung
verfallen war.

Noch mehr: der Landesfürst kann durch Ertheilung eines sogenannten
eisernen oder Anstandsbriefesdie Gläubiger zwingen, ihrem Schuldner fünf
Jahre lang Nachsicht zu geben(daher der Name Quinquenellcn), wogegen
bemerkt wird: „Wer in vier Jahren keinen Zins erhanst, an dem ist ein
längeres Warten verloren",

„Solche Quinqnenell
Kömmt vom Teufel in der Höll",

der sie gnädig wieder holen wolle.
Zweck der Hilfsvollstreckung ist nach wie vor die Verwirklichung der

im Enderkcnntnisse gesetzten Ordnung; daher wird bei allen dinglichen Klagen
der Ansprecher in den Besitz des Streitsgegenstandes gewiesen, bei persön-

a) Bodm. 491. b) Kl. KE. I 7 : aller lute Iianäs sollen rvsräsn au äeü
geleit, äsr äen rsekten vll >viäer sin.
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lichen, dem Schuldner die geforderte Leistung aufgetragcn, also immer Gold
mit Gold und Kuh mit Kuh vergolten. (683)

Erst wenn die Sache nicht mehr vorhanden, die Leistung unmöglich
oder nutzlos geworden ist, wird die entsprechende Vergütung beigetriebcn, in¬
dem das Gericht dem Schuldner einen der Vergütungssumme dem Sachwerth
nach ungefähr gleichkommenden Theil seiner Habe abnimmt.

Ein Weniges darüber ist unschädlich und manchmal unvermeidlich, da
man die Güter nicht auf der Apothekerwaage auswiegen kann(684) ; früher
waren solche Pfänder sogar regelmäßig um den dritten Pfennig besser.

Jede unnöthige Bedrückung ist hiebei fern zu halten, namentlich bezüg¬
lich der Wahl der Pfandgegenstände; daher soll immer das Entbehrlichere vor
dem Nothwendigen, das Unfruchtbare vor dem Nutzbringenden genommen
Werden. Arbeitswerkzeuge eignen sich zur Pfändung solange nicht, als die
Schuld durch andere Gegenstände gedeckt werden kann.

Pflug und Holzgcschirr schätzt sich nicht(685) , klingt indeß zu weit,
denn im Bedürfnißfalle muß der Schuldner Alles überlassen, sogar sich und
seine Freiheit, womit freilich dem Gläubiger Nichts gedient ist, weil ihn des
Schuldners Unannehmlichkeit doch nicht bezahlt. (688)

Im älteren Verfahren oblag die Versilberung der Pfänder dem, der
die Pfändung erwirkt hatte, die Pfändung vertrat die Bezahlung, weshalb
ihn Nutz und Last des Gegenstandes traf und lebendiges Pfand zehrte mit
Dem, der es mahnte. (686)

Nur während der halben Monatsfrist, die dem Gepfändeten gegönnt
ist, erlegt der die Atzung, deß daö Vieh ist, )̂ der Pfandinhaber ist dem
Thiere Nichts schuldig, als „eine Gelte mit Steinen und eine Reuter mit
Wasser"? ) Nach vierzehn Nächten aber ist das Pfand verstanden und kann

, vom Empfänger verkauft oder behalten werden.
Heutzutage wird jedes Pfand gerichtlich verkauft und nur der Erlös

hinausgegeben.
Werth hat die Hilfsvollstreckung nur dann, wenn der Verurtheilte hin¬

reichende Werthc zur Befriedigung seines Gläubigers hat; denn das Recht
kann Niemand zu mehr zwingen, als er besitzt und wo gar Nichts ist, ver¬
liert Jedermann sein Recht.")

L) Dist. III 14. 11 : atoungs sal äsr irlsgin äss äs.2 tlb ist. b) Grimm.
W. I 206: »in gelten mit stain vnä sin ritkersn mit rvassorI 137. o) Franck 1.
Wo nüt ist, da nement euch tusent gewapneter mann nut.
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